
siebenundzwanzigsten Sitzung des krain. Landtages 
zu Laibach

am 16. M ürz 1863.

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  F re ih e rr v . E o d e l l i ,  Landeshauptm ann von K ra m . —  St. f. S ta t th a lte r  
F re ih e rr v . S c h l o i ß n i g g .  —  S äm m tlic h e  M itg lie d e r  m it A u sn ah m e des H e r rn  Fürstbischofs D r .  W i d m e r ;  
dann der H e rre n  A bgeordneten: G ustav G r a f  v . A n e r ö p e r g ,  D r .  B l e i w e i s ,  D r .  S k e d l ,  D r .  T o m a n ,  
B a ro n  A n to n  Z o i s .  —  S c h r if t fü h re r : V i l h a r .

T a g e s o r d n u n g :  1. Lesung des Sitzungs-Protokolle« vom 14. März 1863. — 2. Berathung der Gemeinde - Ordnung.

Argillit brr Sitzung 10 Wl)r 20 M inn trn  Vormittag.

P r ä s i d e n t :  Nachdem  die nöthige A n za h l der A b 
geordneten versamm elt ist, eröffne ich die S itzn n g  und  
ersuche den H e rrn  S c h riftfü h re r bas P ro to k o ll der letzten 
S itzu n g  zu lesen.

(S c h riftfü h re r  B i lh a r  lie s t dasselbe. Nach der V e r 
lesung.) I s t  gegen die Fassung dieses P ro to ko lls  e tw as  
zu bemerken?

(N a ch  einer P a u s e .) W e n n  nichts dagegen bemerkt 
w ird , so ist das P ro to ko ll a lö  richtig anerkannt.

D e r  A b g . H e r r  D r .  S ke d l hat mich um  einen 3 tä -  
gigen U rla u b  ersucht, nachdem ihn dringende BerusSge- 
schäste nach N enstadtl ru fen .

Ic h  habe diesen gebetenen U rla u b  dem H e r rn  A bg . 
D r .  S ked l bew illiget.

H e r r  D r .  S n p p a n  hat m ir  folgende E ing ab e  über
geben :

„ D a  die Landtagssession ihrem  Ende zn e ilt, so lege 
ich h iem it die S te lle  eines M itg lie d e s  des Landesans- 
schnsses zurück (U n ru h e ), welche ich n u r anS dem G ru n d e  
b isher versehen habe, w e il es bei der D a u e r  der Session 
fü r m einen Nachfolger wahrscheinlich m it Schw ierigkeiten  
verbunden gewesen w ä re , m ein R e fe ra t zu führen.

Ic h  stelle demnach die ergebene B itte , den H. Land
tag von meinem Rücktritte in  K e nn tn iß  setzen zn w ollen , 
eine neue W a h l  zn veranlassen und mich sohin von dem 
T a g e ,  an welchem ich das R e fe ra t abzulegen h abe, zu 
verständigen".

In d e m  ich diese Zurücklage zur K e n n tn iß  des H. 
H a us es b rin g e , kann ich nicht um hin  im  Angesichte des 
versam m elten Landtages m ein eben so aufrichtiges a ls  leb
haftes B edauern  über eine» Entschluß auSzusprechen, der 
den Landesansschuß der M itw irk u n g  eines seiner ausge
zeichnetsten M itg lie d e r  beraubt.

X X V I I .  Sitzung.

M i r  bleibt nun nichts anderes ü brig , a ls  eine neue 
W a h l einzuleiteu.

Nachdem H e r r  D r .  S u p p a n  am  1 0 . A p r i l  1 8 6 1  
zum Ausschüsse durch den gestimmten Landtag g ew äh lt  
worden ist, so werde ich in  eine der künftigen S itzungen  
das h. H a n s  bitten, eine neue W a h l  vorznuchm en.

D e r  O b m a n n  deS Finanzausschusses ladet die H e r 
ren M itg lie d e r  desselben e in , heute N achm ittag  um  4 ' /«  
U h r sich zu einer S itzu n g  einfinden zu w ollen .

S ta t th a lte r  F re ih err v . S c h l o i ß n i g g :  Ic h  habe 
die E h re  dem h. H anse die M it th e ilu n g  eines gestern 
herabgelangten Erlasses des S ta a ts m in is te r iu m s  in B e tre ff  
der Brodsatzuug zu machen. (L ie S t.)

„N ach  dem übereinstimmenden A n träge  des Landta
ges und der LandeSbehörde findet daö S taa tS m in is te rin m  
die A ufhebung der Preissatzungen von B ro d  fü r daS ganze 
H erzo ath um  K ra in  nnd insbesondere fü r die S ta d t  Laibach 
auszusprechen".

E ö  w ird  nun  von S e ite  der R eg ierun g  das W e ite re  
zur D u rc h fü h ru ng  dieser V ero rdn u ng  im  Lande v e ra n laß t 
werden. (B r a v o . )

P r ä s i d e n t :  W i r  kommen n un  zur B e ra th u n g  
der G em eindeordnung.

Ic h  ersuche deu H e rrn  Berichterstatter des betreffen
den Ausschusses seinen V o r tra g  beginnen zu w ollen .

Berichterstatter F re ih err v . A p s a l t r e r n :  D e r  H. 
Landtag ist im  B e griffe  an  einen T h e il  seiner le g is la to r i
schen A u fg ab e die H a n d  zu legen, welcher a u f J a h re  h in 
aus ohne Z w e ife l der wichtigste sein w ir d ;  er ist im  B e 
griffe ein Gesetz zu vo tireu , a u f dessen G ru n d lag e  daS 
Gemeindewesen im  Herzogthum e K r a m  in  einer A r t  und  
W eise geordnet und geregelt werden soll, daß hiedurch die 
Interessen der bürgerl. Gesellschaft des S ta a te s  in  seiner
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G änze nichl gefährdet, daß jedoch andererseits der einzelnen 
G em einde, dem In d iv id u u m , welches in  ih r lc b l,  jener 
K re is  nicht verengt w erd e , innerha lb  dessen sich frei und 
unabhängig  zu bewegen, über seine Rechte und Interessen  
in  einer A r t ,  w ie  cS ihm  gutdünkt zu diSponiren nach den 
Naturgesetzen berechtiget ist; —  der H. Landtag hat die 
A ufgabe ein Gemcindegesetz in einer A r t  zu vo tirc n , daß 
der S t a a t  dam it zufrieden, die G em einde und daö I n d i 
viduum  aber gesichert sein kann, innerha lb  der G a u e  die
ses Landes in  R u h e  und unbehellig t eristircn zu kön
nen, vo r Chicancn und B eeinträchtigungen seiner Rechte 
gesichert zu sein.

D ie  A r t  und W e is e , w ie  der H. Landtag  dieser sei
ner M ission  gerecht werden w ir d ,  w ird  der Prob irste in  
sein, m it welchem die B e w o h n e r dieses Landes und v ie l-  
leicht auch viele außerhalb  seiner G renzen  die G ü te  und  
den V o llg e h a lt  an P a tr io t is m u s  der M ä n n e r ,  welche das  
Land in  seinen Landtag berufen h at, prü fen  werden.

W i r  sind A lle  und gew iß  A lle  im  gleichen M a ß e  
von dem Wunsche beseelt, ein Gemeindcgcsetz zu vo tire n , 
welches allen  gerechten und berechtigten A nforderungen  
G enüge leisten, und ans J a h re  h in au s der S e g e n  des 
Landes werden möge.

D a m it  u ns  dieses gelin g e , dam it w ir  seinerzeit m it 
B e ru h ig u n g  und B efried ig u ng  aus das Gesetz zurückblicken 
können, welches w ir  vo tirt haben, dazu möge u ns  G o tt  
seinen S eg en  schenken; dazu aber, meine H e rre n , w o llen  w ir  
unser bestes Wissen, unser reiflichst erwogenes Erkennen  
beisteuern, indem w ir  selbstische Interessen, egoistische Wünsche 
bei S e ite  lassen, und n u r das W o h l des G an zen  im  A uge  
behalten, das W o h l unseres lieben V a te rla n d e s . (B r a v o .)

D ie  G rundzüge zur R egelung  des Gemeindewesens 
sind im  verfassungsmäßigen W eg e  zum Gesetze geworden. 
S ie  w urden  vom  H. R ctchsrathe v o t ir t ;  S e in e  M a je s tä t  
der K a iser gab ihnen die S a n c tio n  und unter dem 5 . 
M ä r z  1 8 6 2  w urden  sie durch daö Reichsgesetz p ub lic irt.

In n e rh a lb  der G renzen  dieses Gesetzes hat die R e 
g ierung einen E n tw u r f  fü r eine Gcm eindeordnung und 
G em eindew ahlordnung fü r das H erzogthum  K r a m  an- 
gefcrtigct, und a ls  R e g ierun g sv orla ge  dem H. Landtage 
m itgetheilt.

Z u r  B c ra th u n g  und B egutachtung dieses E n tw u rfe s  
m it der A ufgabe darüber seinerzeit B erich t zu erstatten, 
w urde ein (Sem ite au s  neun M itg lie d e rn  bestehend cin- 
gesetzt.

D ieseö C o m ite  hat sich unverzüglich an  seine Aus
gabe gemacht, und hat bereits einm al den A n la ß  g ehab t, 
in  zw ei F ra g e n  sich an  das H. H a u s  zu w enden , und  
seine Entscheidung darüber einzuholen.

D ie  B era th u ng cn  des Ausschusses w urden  sohin 
fortgesetzt, und nahm en 3 1  S itzungen  in  Anspruch, in n er
halb welcher der E n tw u r f  einer dreim aligen Lesung unter
zogen worden ist.

B e i  diesen Lesungen w urden a llen  einzelnen P o s itio 
nen des E n tw u rfe s , von welchen cs zw eife lhaft w a r ,  ob 
sie in der einen oder der ander» Beschaffenheit dem G e -  
meinbcwescn in  K r a in  fördersamer seien, der gewissenhaf
testen P rü fu n g  unterzogen; es w urden a lle  Umstände er
wogen, welche, so w e it das Wissen des Ausschusses reichte, 
a u f die einzelnen Positionen  deö Gesetzes von  E in flu ß  sein 
können.

Ic h  erlaube m ir  nicht in  dieser H insicht fü r daö 
C o m ite  irgend eine Anerkennung des H auses  zu bean
spruchen, den» das C o m ite  ist sich dessen zu gut bewußt 
gewesen, n u r seiner P flic h t gegenüber den W ä h le rn , seiner 
P flic h t gegenüber dem ehrenden V e rtra u e n  der V ersa m m 

lung nachgekommen zu sein, indem  cs sich alle  M ü h e  gab, 
ein E la b o ra t zu T a g e  zu fö rd ern , welches den W ünschen  
des h. H auses entsprechen kann.

Jedoch E in c ö  glaube ich den übrigen M itg lie d e rn  
des C o m ite s  schuldig zu sein, nämlich zu e rw ähn en , daß 
ein gutes S tück angestrengter geistiger A rb e it an  dem 
E la b o ra te  haftet, welches sich in  den H ä n d e n  des H. H a u 
ses befindet, und daß dasselbe der Ansspruch dessen ist, 
w a s  das .E c m ite  nach seiner innersten Ucberzengung a ls  
das fü r  das Gemeindewesen in  K r a in  Ersprießlichste be
zeichnen kann.

I m  H inblick  a u f die früher betonte W ichtig keit des 
Gesetzes w i l l  ich nicht an  das H. H a u s  die B it te  w agen , 
daö E la b o ra t m it Nachsicht zu bcurtheilcn.

N e in ,  meine H e rre n , legen sie m it a lle r  S tre n g e  
den M a ß s ta b  ihres besten W issens an  diesen E n tw u r f ,  
bcurtheilcn sie ihn  m it a lle r S tre n g e , nach a llen  U m stän
den und Richtungen h in ,  denn cS ist besser, daß hier 
strenge g e n rth e ilt, a ls  E tw a s  zu T a g e  gefördert werde, 
w a s  nicht möglichst vollkom m en den A nforderungen ent
sprechen w ü rd e , die m an  an  unser Gemeindegesetz m it 
Recht stellen w ird .

T a d e ln  sic im m e rh in , meine H e r re n , ü b e ra ll und 
jedeSm al, w o und w a n n  sie e tw as F eh le rh a ftem , etw as  
M a n g e lh a fte m  begegnen.

Jedoch E ineS  erlauben S ie  m ir. S ie  zu b it te n : seien 
S ic  in  Ih r e m  U rth e ile  gerecht, p rü fen  S ie  und notiren  
S ic  A bänderungen m it derselben G ew issenhaftigkeit, m it 
welcher daö C o m ite  sei» V o lu m  geprüft hat.

Nachdem  daö C o m ite  seine B e ra th u ng cn  vollendet 
hatte, w a r  die Z e it  schon nahe herangerückt, welche a ls  
das Ende dieser Landtagsperiode in  ve rtrau te r M it th e ilu n g  
bezeichnet w urde.

D ieses bestimmte das C o m ite  sich dahin  zu vcr 
e in ba re n , daß der E n tw u r f  des neuen Gesetzes nicht i»  
der vollständigen T e r t iru n g  deö Gesetzes selbst, sondern 
n u r m it den A ngaben  der P ositionen  gemacht w urde, 
welche daS C o m ite  an  der R e g ierun g sv orla ge  zu ändern  
fü r  nothw endig  befunden hat.

I n  dieser F o rm  das E la b o ra t  vo r bas H. H a u s  zu 
b rin g en , w a r  noch w eiters  die Rücksicht m aßgebend, daß 
cS in  dieser W eise anschaulicher w e rd e , welche U m ände
rungen  an dem E n tw ü rfe  der R eg ierun g  vorgcnom m en  
w orden sind.

Z w e i Gedanken w are n  c s , welche sich der A u s 
schuß bei seiner A rb e it stets v o r A u g en  h ie lt , und 
deren Ausspruch das ganze Ergebnis, seiner B e ra th u n g c n  
durchzieht. D e r  eine Gedanke w a r  daS B estreben, die 
G em einde, welche a u f G ru n d  dieses vorgeschlagcnen G e 
setzes sich constituiren so ll, m it jenem G ra d e  der S e lb s t
bestimmung anözustatlen , welcher einerseits nöth ig  ist, 
dam it die G em einde im  freien S ta a te  selbst eine freie 
s e i, dam it sic jedoch andererseits auch a ls  ein M itg l ie d  
des S ta a te s  erscheine, dessen O rd n u n g  und Gesetze an - 
znerkennen die G em einde zuerst berufen ist. W o  in  dem 
E n tw ü rfe  eine P o sitio n  w a r ,  welche eben nicht durch 
absolute N othw endigkeit geboten erschien, welche jedoch 
andererseits die G e fa h r  in  sich barg , daß der A u to no m ie  
der G em einden dadurch Abbruch geschehen könnte, so w urde  
dieselbe e lim in irt jedoch gewissenhaft w urden  solche P osi 
tioncn stetö dort aufrecht e rh a lte n , w o  eine solche zur 
A u sü b un g  deö UeberwachnngsrechteS S e ite n s  des S t a a  
te s , w o  sein E in flu ß  zur W a h ru n g  allgem einer Interessen  
a ls  geboten erschien.

D e r  zweite leitende Gedanke w a r  der W unsch, durch 
die vorgeschlagene G em eind e-O rd nu n g  die B ild u n g  von



Gem einden zu erm öglichen, sie sogar leicht zu machen, 
w ie sic in  diesem Lande noch henk zu T a g e , nachdem ein 
Z e itra u m  von 1 4  J a h re n  in  M i t t e  l ie g t , noch im  besten 
Andenken stehen, w ie  sic in diesem H ause bei einer 
ändern G elegenheit ein kompetentes V o rw o r t  gesunden 
haben; G em einden m it Lebenskraft ausgestatte t, G e m e in 
den größer» U m fanges, G em einde» »ach A r t  der bis zuin 
J a h re  1 8 4 9  besta»venen H auptgem einden . I n  der einen 
und der ander» R ichtm tg w a r  der Ausschuß bestrebt, den 
Wünschen und Anschauungen im  Lande dem C o m m u u a l-  
Jntercsse seiner B ew o h ner ü b e ra ll Rechnung zn tragen.

C r  w a r  bem ühet, die Hindernisse, welche der B i l 
dung größerer G em einden e tw a  enlgcgc» trete» könnten, 
zu beseitigen; und unter diesen Hindernissen erlauben S ie  
m ir eines insbesondere hervorzuheben, welches der B i l 
dung größerer G em einden hätte G e fa h r  bringen könnte.

E s  bestehen in nnserm Lande jetzt m it sehr wenigen  
A usnahm en  kleine, fü r die T h ä tig k e it ,  die w ir  künftig  
de» G em einden anweisen w o lle n , unfähige G em einden, 
welche jedoch in einer gewissen A n za h l dennoch ih r  V e r 
mögen besitzen, welches V erm ö ge »  auch künftigh in  vor 
V e rs p litte ru n g , vo r unzweckmäßiger G eb aru n g  und deren 
E rträgn isse , vo r unzweckmäßiger V e rw e n d u n g  gesichert 
werden soll. Ih n  dieses V erm ögen  in der A r t  zn sichern, 
und diesen W ünschen der einzelnen O rtschaften und klei
nen G em einden gerecht zu w e rd e n , Hat der Ausschuß 
sich e r la u b t, in  einem A nhänge zu dem Gesetze, w o fü r  
fciit E n tw u r f  vorgeschlageu worden w a r ,  Bestim m ungen  
n iederzu legen, welche die V e rw a ltu n g  des O rtschafts
verm ögens in  der W e ife , w ie  es das Interesse der ein
zelnen O rtschaften und kleinen G em einden m it  sich b ring t, 
gehörig regeln.

D e r  Ausschuß ist sich nicht b e w u ß t, in  irgend einer 
P o s itio n , welche er in  den E n tw u r f  des Gemcindegcfetzes 
ausgenommen H a t, die Bestim m ungen deS Gesetzes vom
5. M ä r z  1 8 6 2  überschritten zn haben, w enn  m an anders  
dieses Gesetz nicht a ls  einen tobten Buchstaben, sondern 
a ls  das lebende W o r t ,  a ls  den AuSsprnch einer freisin
nigen V o lk s v e rtre tu n g , unseres ReichöralhcS, ansehen w il l .

B e i keinem Gesetze, w ie  bei diesem bürste die N o th -  
wendigkcit i»  dem hohe» G ra d e  einleuchtend sein, daß 
davon eine so vollkommene Übersetzung in  die slovenische 
Volkssprache gebracht werde, daß sie treu und genau seine 
einzelnen Bestim m ungen zum Verständnisse der Landbevöl
kerung führe. D a m it  der H. Landtag  sich in  dieser 
R ichtung die nöthige B e ru h ig u n g  verschaffen könne, erlaubte  
sich der Ausschuß eine M o d a li tä t  zn b ean tra g e n , unter 
welcher dieser W unsch am  sicherste» erreicht werde»  
dürste.

D e r  Ausschuß hatte sich Vorbehalte», die einzelnen 
Positionen  des Gesetzes durch meine W e n ig k e it, dann  
näher erörtern  und begründen zn lassen, w enn sich gegen 
deren Zweckm äßigkeit oder Fassung Z w e ife l, Anstände, B e 
denken erheben sollten; und in  dieser R ich tung  werde ich 
m ir im  Laufe ber D e b a tte  gclcgeuheitlich die B it te  e rla u 
ben, das W o r t  ergreifen zu dürfen.

I n  B c trc ff  deS ganzen Gesetzes stellt dcr Ausschuß 
folgende A n trä g e  au den hohen L an d ta g :

Derselbe w olle  beschließen:
„E rs ten s  ber abgeänberte Gesetz -  E n tw u r f  ber G e -  

mciubcorbuung uub Gcmcinbcwahlvrbnung werbe stimmt 
dem bezüglichen EinsührnngSgcsctze angenommen.

Z w e ite n s : F ü r  die R edaction des slovenischen 
T e rte s  derselben werde ein auS fü n f M itg lie d e rn  bestehen
der neu zu w ählender Ausschuß eingesetzt".
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Gesetz
vom

w irksam  fü r das H e r z o g t l i u m  K r a i n ,  
womit eine Wemeindeordnung und eine Gemeinde- 

Wahlordnung erlaßen werden.
M i t  Zustim m ung deS Landtages M e in e s  Herzogthnm es  
K ra in  finde ich a n f G ru nd lag e  dcö Gesetzes vom  5 . M ä r z  
1 8 6 2 , Z .  1 8 ,  R .  G .  B l . ,  die angeschlossene G em einde- 
Ordnung uub bic bazu gehörige G em einde -  W a h lo rd n u n g  
zn erlassen und zu vero rdnen , w ie  fo lg t:

A r t ik e l  1.
D iese Gem eindeordnnng und die dazu gehörige 

G em eind e-W ah lo rd n un g  gelten fü r alle  Gem einden M e i 
nes H erzogthnm es K r a in ,  welche ein eigenes S ta tu t  
nicht besitzen.

A r t ik e l  I I .
D ie  Bestim m ungen des ersten, zweiten und dritten  

HauptstückeS dcr G em eindeordnung treten sofort in K ra f t .
A r t ik e l  I I I .

A u f  G ru u b lag e  der G e m e in d e -W a h lo rd n u n g  mtb 
unter A nw endung  der Bestim m ungen deS dritten  H a u p t 
stückeS der Gcm cindcordnung ist die Bestellung neuer 
G em eindevertretungen unverzüglich zn veranlassen.

A r t ik e l  I V .
S o b a ld  in einer Gem einde die neue G em einde

vertretung ordnungsm äßig  bestellt ist, hat in  derselben die 
G em eindeordnnng, in  soweit sic nicht schon nach A rtik e l 
I I  in  K r a f t  getreten is t, zur vollen A nw endung zn 
kommen.

A r t ik e l V .
M e in  S ta a ts m in is te r ist m it ber D u rc h fü h ru ng  

dieses Gesetzes beauftragt.
W ie n , den

I .

Gemeindeordnnng
fü r  das

H erzogt  Q u nt .)(r a i n.
Erstes Hauptstück.

Bon dcr Ortsgemeinde überhaupt.
8. 1.

D ie  dennaligen O rtsgerneinben haben a ls  solche 
fortzubestehen, so lange nicht a u f G ru u b lag e  biefer G e -  
m cinbeorbnnng eine Aenbernng c in tritt.

8. 2 .
Z w e i oder mehrere Ortsgerneinben können sich, w enn  

bic politische Landesstelle a»S öffentlichen Rücksichten da
gegen keine E inw en d un g  erhebt, m it B e w illig u n g  des 
LanbeöauSschusseö nach voranSgegaugeuem  Uebereinkom- 
men über beit Besitz n»d G en nß  ihres E ig e n tu m e s , ihrer 
Anstalten und Fonde in  E in e  O rtsgem einbe vereinigen, 
so baß sie a ls  cigcnc O rtSgcm cinbcu  zu bestehen aufhören.

E in e  solche V e re in ig u n g  von G em einben bars w iber 
deren W il le n  nicht stattfinben.

8 . 3 .
G em e inb en , welche in  Folge beS Gesetzes vom  1 7 .  

M ä r z  1 8 4 9  m it anberen in  E in e  Gem einde vereiniget 
w ürben , können über bereit Ansuchen burch baö Landes-
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gcsctz w ieder getrennt und abgesondert zu O rtsgcm einven  
constitnirt w erd en , w enn jede dieser auseinander zu legen
den G em einden fü r sich die M i t t e l  znr E r fü llm ig  der ih r  
an s  dem übertragenen W irkungskreise (§ .  2 9 )  erwachse
nen Verpflichtungen besitzt, oder durch Zusam m enlegung  
m it einer anderen Gem einde erlang t.

U n te r denselben B edingungen kann eine O rtsgem einde  
(auch außer dem erw ähnten F a lle )  durch ein Landeögesetz 
tu  zwei oder mehrere O rtSgem einden aufgelöst oder m it sol
chen vereiniget werden. B e i einer solchen A u se in an d er- oder 
Zusam m enlegung ist thunlichst die Abgrenzung nach P s a rr -  
sprengeln zu berücksichtigen.

E in e r  jeden T re n n u n g  m uß jedoch eine vollständige 
Auseinandersetzung deS gemeinschaftlichen V erm ö ge ns und 
G u te s  und der gemeinschaftlichen Lasten vorhergehen.

8- 4 .
Z u  Aendenm geu in den G renzen einer O rtsgem einde, 

wodurch diese alS  solche zu bestehen nicht au fh ört, ist nebst 
der E rk lä ru n g  der politischen Landesstelle, daß dagegen 
a n s  öffentlichen Rücksichten kein Anstand o b w a lte t, die 
B e w illig u n g  deS LandeSauSschuffeS erforderlich.

S. 5 .
Jede Liegenschaft muß zum V erbänd e einer O r tS -  

gemeinde gehören. A usgenom m en hievon sind die zur 
W o h n u n g  oder zum vorübergehenden A u fen th a lte  des 
K aisers und deS Allerhöchsten HvseS bestimmten Residen
zen und Schlösser und andere G e b ä u d e , nebst den dazu 
gehörigen G ä rte n  und P a rka n lag en .

Zweites Hauptstück.
Von den Gemcindemitgliedern. 

8 . 6 .
D ie  G em eiudem itg lieder sind entw eder:
a )  G em eindeangehörige, das sind diejenigen P e r 

sonen, welche in  der G em einde heimatberechtigt sind, oder
b) Gemeindegenossen, das sind je n e , welche ohne 

in  der G em einde heimatberechtigt zu sein, im  G ebiete der
selben entweder einen H a u s -  oder Grundbesitz haben, oder 
von einem in  der G em einde selbstständig betriebenen G e 
w erbe oder E rw e rb e  eine direete S te u e r entrichten. A lle  
Übrigen Personen in der G em einde w erden A u s w ä rtig e  
genannt.

8. 7 .
Jeder österreichische S ta a ts b ü rg e r  soll in  einer G e 

meinde heimatberechtigt sein.
D ie  H eim atsverhältn isse werden durch ein beson

deres ReichSgesetz bestimmt. B is  zur Erlassung eines 
solchen Gesetzes verbleiben die gegenw ärtig  bestehenden 
H eim atSvorschriften  aufrecht.

§. 8 .
J u  S tä d te n  und M ä rk te n  werden diejenigen G e 

meindeangehörigen , welche bisher daö B ürgerrecht durch 
V e rle ih u n g  der G em einde erhalten haben, oder eS in  der 
F olge  in  gleicher W eise erw erben , B ü rg e r  genannt. F ü r  
die V e rle ih u n g  des B ürgerrechtes kann die Gem einde 
eine G e b ü h r abnehmen.

Jede Gem einde kann österreichischen S ta a ts b ü rg e rn  
das Ehrenbürgerrecht verleihen.

* .  9 .
D ie  G em eiudem itg lieder haben das Recht des unge

störten A u fen th a ltes  in der G em einde. S ie  nehmen nach 
den Bestim m ungen dieses Gesetzes an den Reckten und

V o rth e ile n , w ie  an den P flick ten  und Lasten der G e  
meinde T h e il.

D ie  Gem eindeangehörigen haben überdieß den A n 
spruch ans A rm enversorgung nach M a ß g a b e  ih re r B e d ü rf
tigkeit.

D e n  B ü rg e rn  bleibt der Anspruch aus die fü r  sie 
besonders bestehenden S tiftu n g e n  und A nsta lten  Vorbehalten.

D ie  E h ren b ürger haben die Rechte der G em einde- 
genossen, ohne die V erpflich tungen  derselben zu theilen.

8- 10.

D ie  G em einde d a rf A u s w ä r t ig e « , welche sich über 
ihre H eim atberechtiquug answ eisen , oder wenigstens d ar-  
thuu, daß sie zur E rla n g u n g  eiueS solchen Nachweises die 
erforderlichen S ch ritte  gemacht haben , den A u fe n th a lt in  
ihrem  G ebiete nicht v e rw e ig e rn , so lange dieselben m it 
ihren  A ngehörigen einen unbescholtenen Lebensw andel 
führen und der öffentlichen M ild th ä tig k e it  nicht zur Last 
fa llen .

F ü h lt sich ein A u s w ä r t ig e r ,  welchem zur B e ib r in 
gung dieses Nachweises von der G em einde ein angemes
sener T e rm in  gestellt werden kann , durch eine V e rfü g u n g  
derselben gedrückt, so kann er sich um  A b h ilfe  an die 
politische Bezirksbehörde wenden.

8. 11.
D ie  privatrechtlichen Verhältn isse überhaupt und 

insbesondere die E ig e n th u m s - und Nutzungsrechte ganzer 
Elassen oder einzelner G lie d e r der G em einde bleiben 
ungeändert.

D r il le s  H a u M ü c k .
V o n  d e r  G e m e i n d e v e r t r e t n i t a .

8- 12.
D ie  G em einde w ird  in  ihren Angelegenheiten durch 

einen Gemeindeausschuß und einen Gem eindevorstand  
vertreten.

8. 13 .
D e r  Gemeindeausschuß besteht in  G em einden m it  

w eniger a ls  1 0 0  wahlberechtigten G em eindem itg liedern  
au s  9  oder 8  M itg l ie d e r n ,  je nachdem drei oder zwei 
W a h lk ö rp e r gebildet werden, in  G em einden m it 1 0 0  —  3 0 0  
wahlberechtigten G em eiudem itg lieder» aus 1 2 , m it 3 0 1  —
6 0 0  wahlberechtigten G em eindem itg liedern  an s  1 8 ,  m it
6 0 1  — 1 .0 0 0  wahlberechtigten G em cindem itg liedern  aus 2 4  
und m it m ehr a ls  1 .0 0 0  wahlberechtigten G em eindem itg lie 
dern ans 3 0  M itg lie d e rn .

D ieser Ausschuß w ird  in  G em e ind en , welche zwei 
oder mehrere b is zum J a h re  1 8 5 0  bestandenen U n te r-  
gemeinden in sich fassen oder künftig umfassen werden, 
d erart zusammengesetzt, daß zunächst sämmtliche W a h l 
berechtigte jeder dieser ehem aligen Untergem einden je ein  
M itg lie d  in  den Ausschuß w äh len . D ie  so G e w ä h lte n  
werden in  die obige A n zah l der Ausschußm itglieder ein 
gerechnet.

D ie  a u f die G esam m tzahl sohin noch fehlenden sind 
von sämintlichen W ä h le rn  der G em einde nach W a h lk ö r-  
pern in  den Ausschuß zu berufen. Ih r e  Z a h l m uß n ö t i 
g en fa lls  a u f  die H ä lf te  der vorigen und a u f  e in e , durch 
die Z a h l der W ah lk ö rp e r theilbare Z a h l ergänzt werden.

Z u r  V e rtre tu n g  verhinderter oder abgängiger A » s -  
schußmitgliedcr haben in  jeder G em einde Ersatzm änner zu 
bestehen. Jede der erw ähnten  Untergem einden w ä h lt  
einen E rsatzm ann, beträgt die Z a h l derselben nicht die 
H ä lf te  sämmtlicher A u sfchußm itg lieder, so ist der R e s t,—  
fa lls  aber die G em einde aus keinen derartigen tlu tc ra b -



theilungen bestünde, Die G esam m tzahl Der Ersatzm änner —  
von sämmtlichen W ä h le rn  der Gem einde zu w äh len , und 
w enn die A nzah l der sv zn wählenden Ersatzm änner durch 
die Z a h l der W ah lk örpe r nicht theilbar w äre , a u f  die 
nächste hiedurch theilbare Z a h l zu erhöhen.

8 1 4 .
I n  jenen F ä l le n , in  welchen eine frü h er bestan

dene Untergem einde a u f G ru n d  des Gemeindegesetzes vom  
1 7 . M ä r z  1 8 4 9  in zw ei oder mehrere selbstständige O r ts -  
gemeiuden getheilt worden ist, t r it t  jede solche O rts g e -  
meinde in d ie , im  vorigen P a ra g ra p h e  und in diesem 
Gesetze überhaupt den ehem aligen Untergem einden beson
ders gew ahrten  Rechte ein.

8. 15 .
D e r  Gem eindevorstand besteht aus dem G em einde

vorsteher und aus mindestens zwei G em einderäthen.
W o  eS die Geschäfte und Verhältnisse nothw eiid ig  

m achen, kann der Ausschuß die Z a h l der G em einderäthe  
entsprechend erhöhen. E s  d arf jedoch diese Z a h l den 
dritten  T h e il  der Ausschußm itglieder nicht überschreiten.

D ie  M itg lie d e r  des Gem eindevorstandes gehören 
auch dem Ausschüsse a n ,  und es ist deren A n zah l in  
jener der Ausschußm itglieder begriffen.

8. 16 .
D ie  Ausschuß- und Ersatzm änner w erden von den 

W ahlberechtigten  in  der G em einde im  S in n e  der 88- 13  
und 1 4  gew ählt.

D ie  näheren Bestim m ungen über die W ah lberech 
tigung und die W ä h lb a rk e it , dann über das W a h lv e r -  
fahren enthält die G em eind e-W ah lo rd n un g .

8. 1 7 .
Jene nach dem 8 . 11  der G e m e in d e -W a h lo rd n u n g  

w äh lb aren  G em eindem itg lieder, welche von ihrem  in  der 
G em einde gelegenen Realbefitze mindestens 1 0 0  fl. ö. W .  
oder von ihrem  dort betriebenen G ew erbe oder E rw e rb e  
mindestens 2 0 0  fl. ö. W .  an  der derm al bestehende» l. f. 
S te u e r  (ohne E inrechnung der Zuschläge) entrichten, haben 
das R e ch t, auch ohne W a h l  in  de» Gemcindcansschuß  
a ls  M itg lie d e r  desselben em zntreten. D ieselben werden  
in  die im  8. 1 3  festgesetzte Z a h l  der AnSschußniitglieder 
nicht eingerechnet. M ilitä rp e rs o n e n  in  der activen D ien s t
leistung , so w ie  FraueuSpersonen, die von diesem Rechte 
G ebrauch machen w o lle n , müssen —  alle  ändern zum 
E in tr it te  in  den Ausschuß berechtigten Personen können —  
sich durch einen B evollm ächtigten  vertreten lasse». M i n 
derjährige und E uran d e» üben dieses Recht durch ihre  
gesetzlichen V e rtre te r aus.

D e r  B evo llm ächtigte m uß österreichischer S t a a t s 
bürger und eigenberechtigt sein, und es dars ihm  keiner 
der in  den 88- 3 , 1 0  und 11 der G em e ind e-W ah lo rd n nn g  
angegebene» A u S n ah m S - und Anöschließnngsgründe ent- 
gegenstehe».

D e r  B evo llm ächtig te kann n u r E in e n  vertrete», auch 
d a rf er nicht schon fü r  feine P erson  der G em eindevertre
tung angehöreu.

8 . 18 .
W ir d  ein nach den vorstehenden P a ra g ra p h e n  zum  

E in tr it te  in den Gemeindeansschuß berechtigtes G em eindc- 
m itg lied  oder der gesetzliche V e rtre te r  eines solchen anch 
durch die W a h l  in  den Ausschuß beru fen , so hat er ent
weder diese W a h l  anzunehmen oder von seinem gesetzlichen 
Rechte Gebrauch zu machen.

Z w e i S t im m e n  im  Ausschüsse können ihm  deßhalb  
nicht zukommen.
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8- 19.
D e r  Gemeindeansschuß w ä h lt au s  seiner M i t t e  den 

Gemeindevorsteher und die G em einderäthe.
D ie  G e m e in d e -W a h lo rd n u n g  enthält hierüber die 

näheren Bestim m ungen.
D ie  G em einderäthe werden nach der Z a h l der S t im  

m en, m it  welchen sic g ew äh lt w u rd e n , gereiht.
B e i S tim m engleichheit entscheidet das Los Über den 

V o rzu g  in  der Reihenfolge. I n  dieser Reihenfo lge haben 
sie den Gem eindevorsteher in  F ä lle n  der V erh in de ru ng  zu 
vertreten.

8. 20 .
Jedes w äh lb are  und ordnungsm äßig  gew ählte G e  

m eindem itglied ist verpflichtet, die W a h l  zum Ausschuß
oder Ersatzm aune oder zum M itg lie d «  des G em eindevor
standes anzunehmen.

D a s  R ech t, die W a h l abzulehnen, haben n u r :
1. Geistliche und öffentliche L e h re r;
2 . H o f - ,  S ta a tö - ,  Landes- und öffentliche F o n d s - 

beamte und D ie n e r ,  welche in  aetiver Dienstleistung stehen;
3 . P erso n e n , 'die Über 6 0  J a h re  a lt  s ind;
4 . d ie jenigen , welche eine S te l le  im  G em eindevor- 

stande durch eine volle W ah lp erio d e  bekleidet h aben , fü r  
die nächste W a h lp e rio d e ;

5 . d ie jenigen, die an einem , der A u sü b un g  der 
Am tspflichten hinderliche» K örpergebrechen, oder einer 
anhaltenden , bedeutenden S tö ru n g  ih rer Gesundheit le ite n ;

6 . P erso nen , welche vermöge ih rer ordentlichen B e 
schäftigung häufig  oder durch lange Z e it  in jedem J a h re  
aus der G em einde abwesend sind;

7 . d ie jenigen, welche nach 8 . 1 7  zum E in tr it te  in  
den Gemeindeausschuß ohne W a h l berechtiget sind.

W e r  ohne einen solchen EntschuldigungSgrund die 
W a h l anzunehm en oder das angenommene A m t fo rtzu 
führen v e rw e ig e rt, v e rfä llt in  eine G e ldb u ße , welche der 
LandeöauSfchuß über Einschreiten der G em eindevertretung  
bis 1 0 0  st. bemessen kann.

D ie  G eldbuße fließt in  die Gemcindecasse.
8. 21 .

D ie  Ausschuß- und E rsatzm änner, sowie die M i t 
glieder des Vorstandes werden a u f drei J a h re  gew ählt. 
S ie  verbleiben anch nach A b la u f  dieser Z e it  b is zur B e 
stellung der neuen G em eindevertretung im  A m te.

D ie  Anötretenden können, w enn ihnen kein gesetz
liches H in d e rn iß  im  W eg e  steht, w ieder gew äh lt werden.

8. 22.
W ir d  die S te lle  des Gemeindevorstehers oder eines 

G em einderatheö int Laufe der drei J a h re  erled ig t, so hat 
der Ausschuß binnen längstens vierzehn T a g e n  eine neue 
W a h l fü r die noch übrige Z e it  vorzunehmen.

W ir d  die S te lle  eines Ausschußmannes e rle d ig t, so 
hat der G em eindevorsteher, w enn der abgängige A u ö -  
schußmann a n s  der W a h l  einer ehem alige» U n te r - bezüg
lich O rtsgem einde (8 8 - 1 3  und 1 4 )  hervorgegangen ist, 
der fü r ihn besti»i»lte Ersatzm ann —  w enn  derselbe aber 
von der Gesamm tgemeinde gew äh lt w orden ist, jenen E r -  
satzman» in  den Ausschuß zu beru fen , welcher in  dem 
W a h lk ö rp e r, in welchem der abgängige AuSschußmann 
gew äh lt worden w a r ,  die m ehreren S tim m e n  erhalten hat.

B e i gleicher S tim m e n za h l entscheidet das Los.
K a n n  das abgängige Ausschußm itglied a u f diese 

A r t  nicht ersetzt w erd e» , so ist i»  der bezüglichen U n te r
rücksichtlich O rtögem einde (8 8 .  13  und 1 4 )  oder dem be
treffenden W ah lk ö rp e r a u f G ru n d lag e  der letzten W ä h le r 
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liste eine E rg ä n zu n g s w a h l fü r die noch übrige D a u e r Der 
W ah lp erio d e  unverzüglich vorzunehmen.

8- 2 3 .
lie be r die B e ru fu n g  eines Ersatzm annes bei einer 

bloß zeitweisen V erh in d e ru n g  eines Ausschnßm anues haben  
die a u f diesen F a l l  anw endbaren Bestim m ungen deö § . 2 2  
zu gelten.

8- 2 4 .
D e r  Gemeindevorsteher nnd die G em einderäthe haben  

bei dem A n tr itte  ihres A m tes  eidlich dem K aiser T re u e  
und G eh o rsa m , Festhalten an der R eichs- und LandeS- 
verfassuug, Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte 
E rfü llu n g  ih re r P flich ten  in  der V o llve rs am m lu n g  des 
GemeindeauSschiisses in  G e g e n w a rt eines Abgeordneten  
der politischen Behörde in  die H ä n d e  des ältesten A u s -  
schußmauneS nach den im  A nhänge enthaltenen Eides
fo rm eln  zu geloben.

8- 2 5 .
D a S  A m t eines Ausschuß- und Ersatzm annes ist 

unentgeltlich.
Durch  Gemeindebeschluß ist festzusetzen, ob und 

welche E n tlo h n u n g  der Gemeindevorsteher und die G e 
meinderäthe au s  G em eindem itte ln  zu erhalten haben.

A lle n  G em eindevertretern  gebührt die V e rg ü tu n g  aus  
der Gemeindecasse fü r die m it der Geschäftsführung ver
bundene» baren A u s lag en .

8- 2 6 .
E in  M itg l ie d  des V o rs ta n d e s , ein Ausschuß- oder 

Ersatzm ann w ird  seines A m tes  verlus tig , w enn ein I lm -  
stand c iiitr it t  oder bekannt w ir d ,  welcher ursprünglich des
sen W ä h lb a rk e it g eh in d ert, oder dessen nach 8 . 17  erfo lg 
te» E in t r it t  i»  de» Ausschuß nach den Bestim m ungen deS 
8. i 1 der G em einde - W a h lo rd n u n g  unzulässig gemacht 
hätte.

V e r fä l l t  ein M itg l ie d  des V o rs ta n d e s , ein A u s 
schuß- oder Ersatzm ann in  eine Untersuchung wegen einer 
in  den 88 . 3  und 11 der G em einde -  W a h lo rd n u n g  
genannten strafbaren H a n d lu n g  oder w ird  über dessen 
V erm ö ge n  der E o ne urs  erö ffn e t, oder das A usg leichs
verfahren  e iiige le ite t, so kann dasselbe, so lange daö 
S tra fv e rfa h re n  oder die E oneurS - oder AuSgleichöver- 
handlung d a u e rt, sein A m t nicht auöüben.

Dicrtcs Hauplstück.
Bon dem Wirkungskreise der Ortögemeinde. 

Erster Abschnitt.
‘Xtpit dem Umfange ScS Wirkungskreises.

8- 2 7 .
D e r  W irku n g sk re is  der G em einde ist ein doppelter:
a )  ein selbstständiger, und
b ) ein übertragener.

8. 2 8 .
D e r  selbstständige, d. i. derjenige W irku n g sk re is , 

in  welchem die G em einde m it Beobachtung der bestehenden 
R eichs- und Landeögesetze nach fre ier Selbstbestim m ung  
aiiordnen und verfügen k a n n , u m fa ß t überhaupt A lleS , 
w a s  das Interesse der G em einde zunächst b e rü h rt, und  
innerha lb  ih rer G renzen durch ihre eigenen K rä fte  besorgt 
und durchgeführt werden kann.

I n  diesem S in n e  gehören hieher insbesondere:
1. D ie  freie V e rw a ltu n g  ihres V erm ö ge ns und

ihrer a u f den G em eindeverband sich beziehenden A ngele*  
gen be iten ;

2 . die S o rg e  fü r die S icherhe it der Person und 
des E ige n th n m eS ;

3 . die S o rg e  fü r die E rh a ltu n g  der Gem eindestraßen, 
W e g e , P lä tz e , B rücken , sowie fü r  die S icherhe it und 
Leichtigkeit des Verkehres a u f S tra ß e n  und Gewässern, 
u»d die F lu re n p o lize i;

4 .  die Lebensm ittelpolizei und die Ucberwachung des 
M arktv erk eh re S , insbesondere die Aufsicht a u f M a ß  und 
G e w ic h t;

5 . die G esundheitspo lize i;
6 . die Gesinde- und A rbeiterpolizei und die H a n d 

habung der D ienstbo tenordnung;
7 . die S ittlickkeitSpolizei.
8 . die E rth e ilu n g  von Eheeonsensen;
9 . daö Arm enwesen nnd die S o rg e  fü r die G e -  

m einde-W oh lthä tigke itsansta lten ;
10 . die B a u -  und Feuerpolizei, die H a nd h ab un g  der 

B a u o rd n u n g  und E rth e ilu n g  der polizeilichen B a n b e w il-  
l ig n n g e n ;

1 1. die durch das Gesetz zu regelnde E in flu ßn ah m e  
a u f die von der G em einde erhaltenen M itte lsch u len , dann  
ans die V olksschulen, die S o rg e  fü r  die E rr ic h tu n g , E r 
haltung und D o tirn n g  der Letzteren m it Rücksicht a u f die 
noch bestehenden S ch u lp a tro n a te ;

12 . der Vergleichöversuch zwischen streitenden P a r 
teien durch au s der G em einde gew ählte V e rtra u e n s m ä n n e r;

13 . die V o rn a h m e  fre iw illig e r Feilb ietungen  beweg
licher und fre iw illig e r  Verpachtungen unbeweglicher Sachen.

A u s  höheren Staatsrücksichten können bestimmte 
Geschäfte der O rtS p o lize i in einzelnen G em einden beson
deren landesfürstlichen O rg a n e n  im  W eg e  deö Gesetzes 
zugewiesen werden.

8. 2 9 .
D e n  übertragenen W irku ng sk re is  der G em einde, d. i. 

die V erpflich tung  derselbe» zur M itw irk u n g  fü r die Zwecke 
der öffentlichen V e rw a ltu n g  bestimmen die allgem einen  
Gesetze und innerha lb  derselben die Landeögesetze. A ls  
Verpflich tungen  der G em einde in  übertragenem  W irk m ig s -  
kreise werden derm ale» e rk lä rt:

1. D ie  Kundm achung der Gesetze und allgem einer 
A nordnungen.

2 . die M itw irk u n g  und Unterstützung der l. f. p o li
tischen F in a n z - und Gerichtsbehörden tt»d ih re r O rg a n e  
im  V o llz iehen  der D ienste überh au pt, insbesondere aber 
bei der V o lk s zä h lu n g , bei der H eereö erg än zttn g , bei der 
M ilitä rb e q u a r t iru n g  nnd Vorspannsleistttna und bei H a n d 
habung der indireeteu Besteuerung nach M a ß g a b e  der fü r  
diese A dm inistrationözw eige bestehenden allgem einen Gesetze.

3 . in  eivilgerichtlichen A ngelegenheiten :
a )  a u f  V e r la n g e n  der P a r te ie n , zwischen welchen ein 

Vergleich  zu S ta u d e  gekommen ist (8 . 2 8 ,  1 2 ) ,  die 
P ro to ko llirn n g  und A u s fe rtig u n g  ereentionsfähiger 
Vergleichsurkunden;

b) über V e rla n g e n  der P a rte ie n  die E in le itu n g  des 
schiedsgerichtlichen V e rfa h re n s  und die F ä llu n g  des 
Spruches a u f G ru n d  des E o m p ro m iß v ertrag eö , w ie  
z. B .  in  R echnungsattständen, G renzstreitigkeiten , 
Feldservitnten, F e ld - mtb W aldschädcn ». s. w . ;

c )  die V o rn a h m e  der gerichtlichen Zustellungen mtb 
P u b lik a tio n e n  der gerichtlichen E d k te ,  so w ie  über 
gerichtliche B e w illig u n g  die V o rn a h m e  der fre iw il
ligen R e a lfe ilb ie tu n g e n , der erecutiveu M o b i la r -  mtb 
Realschätzungen nnd der ereetttiven M o b ila rs e ilb ie -  
tu n g e n , iusoserue nicht von einer betheiligten P a r 



tei Die V o rn a h m e  dieser A m tshandlungen  durch das 
G ericht verlan g t w ird ,

d )  über gerichtliche Z uw eisung, die T o d e S fa ll-A u fn a h m e  
und die V o rn a h m e  der In v e n tu re n .

Zweiter «tfGfdjmtf.
V o n  dem W ir k u n g s k r e is e  des G em e indeausschusses.

8. 3 0 .
D e r  GcmeiudeauSschuß ist in  den Angelegenheiten  

der G em einde das beschließende und überwachende O rg a n .
E in e  vollziehende G e w a lt  kommt ihm  in  seiner G e -  

samm theit nicht zu (8 . 4 9 ) .
8 . 3 1 .

I n  Absicht a u f beu H a u s h a lt  der G em einde unter- 
liegeu der B e ra th u n g  und Schlußfassung deö Ausschusses:

1 . Jede V e rfü g u n g  über das S tam m v erm ö g en  und 
S ta m m g n t der G em eind e;

2 . die Bestim m ung über die A r t  der Benützung  
desselben;

3 . der Voranschlag der E inn ah m e n  und der A u s 
gaben, sowie die V orsorge fü r die Bedeckung des A b g an g e s;

4 . die E rled igu n g  der Jahresrechnung;
5 . überhaupt alle  A ngelegenheiten , welche nicht zur 

gewöhnlichen V erm ö g e n s ve rw a ltu n g  gehören.
8. 3 2 .

D e r  Ausschuß hat dem Gemeindevorstande zur B e 
sorgung der ihm  im  selbstständigen und im  übertragenen  
W irkungskreise obliegenden Geschäfte das dem B edarfe  
entsprechende P ersonale brizugeben.

Erkennt der Ausschuß zu diesem Behuse die B e 
stellung eigener B e am te n  und D ie n e r fü r  n o th w e n d ig , so 
beschließt er über die Z a h l und Bezüge derselben, über 
die A r t  ih rer E rn en n un g  und über ihre R u h e -  und  
Versorgungsgeuüssc.

8 3 3 .
D ie  Bestim m ungen der 88- 31  und 3 2  gelten auch 

fü r  die A nsta lten  der G em e ind e, in  soweit durch S t if tu n g  
oder V e r tra g  nicht e tw a s  anderes vorgeschriebe» ist.

8. 3 4 .
Z u r  W irksam keit des Ausschusses gehört fe rn e r:
1. D ie  W a h l  des V o rs ta n d es ;
2 . die V e rle ih u n g  deö H e iin a tS -  und E h ren b ürge r

rechtes und in  den S tä d te n  und M ä rk te n  auch des B ü r 
gerrechtes <8- 8 ) ;

3 . die A u sü b un g  eines der G em einde zustehenden 
P a tr o n a ts -  oder P räse n ta tio n sre ch tes , oder des V e r -  
leihnngSrechtcö von  S tiftu n g e n .

8- 3 5 .
I n  soweit die H a nd h ab un g  der O rts p o liz e i nicht 

landesfürstlichen O rg a n e n  im  W e g e  des Gesetzes zugewie- 
sen is t, kann der Ausschuß innerha lb  der bestehenden G e 
setze ortSpolizeiliche, fü r den U m fa n g  oder fü r einzelne 
T h e ile  der G em einde g iltige  Vorschriften  erlassen und  
gegen die N ichtbefolgung dieser Vorschriften eine G e ld 
strafe b is  zum B e trag e  von  zehn G u ld e n  oder eine Arrest- 
strafe b is  zn 4 8  S tu n d e n  androhen (8 . 5 8 ) .  D e r  A u s 
schuß ist verp flich te t, fü r die A nsta lten  und E inrichtungen, 
die zur H a n d h ab u n g  der O rtö p o lize i erforderlich sind, die 
nötb igen G e ld m itte l zn bew illigen  und er ist fü r jede ihm  
in  dieser Beziehung zur Last fallende Unterlassung v e r
an tw ortlich .

8 . 3 6 .
D e r  Ausschuß hat der A rm enversorgung seine beson-
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dere Aufmerksam keit zu w idm en. W e n n  hiezu die M i t t e l  
der bestehenden W oh lth ä tig ke itS - und A rm euanstalten  und 
Fonde nicht ausreichen, hat der Ausschuß den erforder
lichen Bedecknngsbetrag zu beschaffe«, und kann die A r t  
der V erw e n d u n g  desselben bestimmen. I n  den G em e in 
den, welche auS mehreren der in den 88 . 1 3  und 14  
erw ähnten U nterabtheilungeu  bestehen, ist unter der Ueber- 
wachuna des Gemeindeanöschufses zunächst jede derlei U n -  

i terabtheilnng fü r  die ih r  angehörenden A rm en  zu sorgen 
| verpflichtet.

8. 3 7 .
D e r  Ausschuß w ä h lt aus den Gem eindem itgliedern  

die V e rtra u e n s m ä n n e r zum Vergleichsversuche zwischen 
streitenden P a rte ie n .

D ie  näheren Bestim m ungen über diese E inrichtung  
bleiben einem besonderen Reichsgesetze Vorbehalten.

8 . 3 8 .
D e r  Ausschuß ist verpflichtet, die von der politischen 

Bezirksbehörde, oder in  Angelegenheiten des selbstständi
gen W irkungskreises der G em einde von dem LandeSauS- 
schusse abgeforderten G utachten  abzugeben.

8. 3 9 .
D e r  Ausschuß entscheidet über Beschwerden gegen 

V e rfü g u n g  deö Gem eindevorstandes in  den Angelegenhei
ten deS selbstständigen W irkungskreises der G em einde.

I n  welchen F ä lle n  über derlei Beschwerden die 
politische Bezirksbehörde zu entscheiden h a t ,  bestimmt der 
8. 9 6 .

8. 4 0 .
D e r  Ausschuß überwacht die G eschäftsführung deö 

Gem eindevorstandes und der V e rw a ltu n g e n  der G e m e in -  
deanstalten, so w ie  jener der a llsä lligen U n terab the ilu ng en  
<88. 1 3  n. 1 4 ) . E r  ist berechtigt, h iezu , sowie zur 
Ü b e rw a c h u n g  von G em etndeunternehm ungen und zur 
Abgabe von  G utachten  und A n trä g e n  in  G em eindeangele
genheiten eigene Commissionen zu bestellen. Z u  solchen 
Commissionen kann er auch V e rtra u e n s m ä n n e r außer 
seiner M i t t e  berufen. D e r  Ausschuß ist ve rp flic h te t, 
öfters im  Laufe des J a h re s  die Easse untersuchen zu  
lassen.

8 4 1 .
D e r  Ausschuß tr i t t  nach M a ß g a b e  des B edü rfn is 

ses , wenigstens aber in  jedem V ie rte lja h re  e inm al zu
sammen.

D ie  B e ru fu n g  zu einer V ersa m m lu ng  erfolgt durch 
den Gem eindevorsteher oder in  V e rh in d e ru n g  desselben 
durch desseu S te llv e rtre te r .

Jede V e rs a m m lu n g , der eine solche B e ru fu n g  nicht 
zu G ru n d e  lieg t, ist ungesetzlich und eö sind die gefaßten  
Beschlüsse u n g iltig . D e r  Gemeindevorsteher m uß den 
Ausschuß berufen, w enn  eS wenigstens von  einem D r i t t -  
theile der M itg l ie d e r ,  oder von der politischen B ezirkS - 
behörde, oder in  einer den selbstständigen W irk u n g s k re is  
der G em einde betreffenden Angelegenheit von  dem Lan  
desausfchusse v e rla n g t w ird .

8. 4 2 .
D e r  Ausschuß kann nicht beschließen, w enn  nicht 

wenigstens zw ei D r it th e ile  seiner M itg l ie d e r  anwesend 
sind. Erscheint zu einer angeordneten S itzu n g  nicht die 
beschlußfähige A n zah l A usschußm itg lieder, so ist der G e 
meindevorsteher berechtigt, gegen jeden nicht erschienenen 
Ausschuß- und Ersatzm ann, welcher sein A usb leiben  nicht 
zu rechtfertigen verm ag , eine in  die Geineindecasse fließende 
G eldbuße bis zu 1 0  fl. zu verhängen.
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Uebcr die Beschlußfähigkeil deS Ausschusses zur 

W a h l deS Vorstandes enthält die W a h lo rd n u n g  die nähe
ren B estim m ungen.

8  4 3 .
sjgeim die G e b a ru n g  eines M itg lie d e s  des V o r 

standes oder deS Ausschusses den Gegenstand der B e 
r a t u n g  und Schlußfassung bildet, haben sich die B e th e i
lig ten  der Abstim m ung zu enthalten , müssen jedoch, w enn  
es gefordert w ir d ,  der S itzu n g  zur E rth e ilu n g  der ge
wünschten A uskünfte  beiwohnen.

8 -  4 4 .
Jekes M itg l ie d  des V orstandes und Ausschusses 

hat abzu tre ten , w en n  der Gegenstand der B e ra th u n g  und 
Schlußfassung seine privatrechtlichcn Interessen oder jene 
seiner E h e g a ttin  ober seiner V e rw a n d te n  oder V ersc hw ä
gerten bis einschließlich zum zweiten G ra d e  betrifft.

8 - 4 5 .
D e r  Gemeindevorsteher oder im  V e rh in d e ru n g s fä lle  

fe in  S te llv e rtre te r  fü h rt den Vorsitz im  Ausschüsse. Jede 
S itz u n g , bei welcher dicß nicht beobachtet w ird , ist u n -  
g iltig .

D e r  Vorsitzende eröffnet und schließt die S itzun g en , 
leitet die V e rh a n d lu n g e n  und handhabt die O rd n u n g  in  
der V ersa m m lu ng .

§. 4 6 .
Z u  einem gütigen  Beschlüsse ist die absolute S t im 

m enm ehrheit der anwesenden Ausschußm itglieder e rforder- 
lich.

D e r  Vorsitzende stimmt n u r  bei gleich getheilten
S tim m e n  und g ib t im  Anschlüsse a n  eine derselben m it  
seiner S t im m e  den Ausschlag.

D ie  S tim m g e b u n g  ist m ündlich , nach dem Erm es
sen des Vorsitzenden kann solche auch durch Aufstehen
und S itzenbleiben  stattfinden.

W a h le n  und Besetzungen können nach Beschluß des 
Ausschusses durch S tim m ze tte l vorgenom m en w erden.

8- 4 7 .
D ie  Ausschußsitzungen sind ö ffen tlich , doch kann

ausnahm sw eise die Ausschließung der Oeffentlichkeit über 
A n tra g  des Gem eindevorstehers oder dreier Ausschußm än
ner beschlossen w e rd e n , n ie aber fü r jene S itz u n g e n , in  
welchen die G em einderechnungen oder das G em einde
p rä lim in a r  verhandelt w erden.

S o llte n  sich die Z u h ö re r herauönehm en, in  die B e 
ra thu n g  des Ausschusses störend einzugreifen oder gar 
die F re ih e it desselben zu b e irre n , so ist der Vorsitzende 
berechtigt und verpflichtet, nach vorausgegangcner fruch t
loser E rm a h n u n g  den Z u h ö re rra u m  leeren zu lassen.

8. 4 8 .
lie be r die gefaßten Beschlüsse ist ein  P ro to ko ll zu 

fü h re n , welches vom  Vorsitzenden, v o n  zwei Ausschuß- 
m ä nn ern  und dem S c h riftfü h re r  zu fertigen  ist.

Jedem  G em eindem itg lieve steht fre i die Einsicht in  
dasselbe zu nehmen und Abschriften davon a u f  seine K o 
sten zu verlangen . I m  U ebrigen  bleibt eS jedem G e -  
meindeausschuffe Vorbehalten, seine und seines G em e ind e- 
Vorstandes Geschäftsthätigkeit durch eine Geschäftsord
n un g  zu regeln.

D ritte r flOfcftuitt.
Don dem Wirkungskreise des Gemcindevorstandes.

8. 4 9 .
D e r  G em cindevorstand ist in  den Angelegenheiten  

der G em einde das verw alicndc und vollziehende O rg a n .
8. 5 0 .

D e r  G em eindevorsteher le itet und beaufsichtigt a lle  
dem Gem eindevorstandc obliegenden Geschäfte. D ie  G e -  
m einderäthe haben ihn  h ierin  zu unterstützen und die G e 
schäfte, die ihnen der Gem eindevorsteher zuweiset, nach 
der A n o rd n u n g  und u n te r der V eran tw o rtlich ke it dessel
ben zu vollziehen.

8. 5 1 .
D e m  Gem eindevorsteher sind die Bediensteten der 

G em einde und der Gem eindeanstalten untergeordnet, und 
er übt über sie die D is c ip lin a rg e w a lt .

E r  kann selbst solche Bedienstete, deren E rn e n n u n g  
sich der Ausschuß Vorbehalten hat, vom D ienste suöpcndi- 
r e n ;  das Recht der Entlassung derselben kommt jedoch 
dem Ausschüsse zu.

8- 5 2 .
I n  soweit es zur leichteren Versetzung der o rtö - 

polizeilichen und anderen örtlichen Geschäfte erforderlich  
ist, kann der Ausschuß fü r  einzelne T h e ile  der G em einde  
dort wohnende w äh lb are  G em eindem itg lieder zur U n te r
stützung deS Gem eindevorstehers bei Besorgung der ge
dachten Geschäfte bestellen. D ieses hat jedenfalls  bei 
G em einden, die au s  m ehreren der in  den 88- 1 3  und 14  
erw ähn ten  U n terab the ilu ng en  bestehen rücksichtlich jeder 
einzelnen derselben zu geschehen.

D ie  Bestellung erfo lg t über Vorschlag des G e m e in 
devorstehers a u f die D a u e r  der W a h lp e rio d e .

Bezüglich der A n n ah m e oder A b lehnung  dieser B e 
stellung gelten die Vorschriften  des 8- 2 0 .

D ie  Bestellten haben sich bei B esorgung der G e 
schäfte nach den W eisungen  des Gem eindevorstehers zu 
benehmen.

8 . 5 3 .
D e r  Gem eindevorsteher v e rtr itt  die G em einde nach 

A u ß en  zu und ve rm itte lt den Geschäftsverkehr derselben. 
U rk u n d e n , durch welche Verbindlichkeiten  gegen dritte  
Personen begründet w erden sollen, müssen vom  G em eind e
vorsteher und einem G em einderathe u n te rfe rtig t w erden.

B e tr if f t  die Urkunde ein Geschäft, zu dessen E in 
gehung die Z ustim m u ng  deS Ausschusses oder eine höhere 
G en eh m igu n g  erforderlich ist, so m uß überdieß diese Z u 
stim m ung oder G en eh m igu n g  in  der Urkunde u n te r M i t 
fe rtig u n g  von  zwei Ausschußm ännern ersichtlich gemacht 
werden.

8- 5 4 .
D e r  Gem eindevorsteher bereitet die dem Ausschüsse 

vorbehaltenen Gegenstände zur B e ra th u n g  in  demselben 
vor.

E r  hat die vom  Ausschüsse gesetzmäßig gefaßten  
Beschlüsse in  V o llzu g  zu setzen, fa lls  aber die Beschlüsse 
an eine höhere G enehm igung  gebunden sind, vorher 
diese G enehm igung  einzuholen.

G la u b t  jedoch der Gem eindevorsteher, daß ein ge
faß ter Beschluß den W irk u n g s k re is  deS Ausschusses über
schreite, oder gegen die bestehenden Gesetze verstoße, so 
ist er verpflichtet, m it der Vollzugsetzung eines solchen 
Beschlusses inne zu halten  und die Entscheidung der 
F rag e , ob der Beschluß vollzogen w erden kann oder nicht,



von dem Landesausschuffe, in  den , den übertragenen  
W irk u n g s k re is  betreffenden F ä lle n  aber von der politischen 
Bezirksbehörde einzuholen.

8- 5 5 .
D e r  Gemeindevorsteher fü hrt die V e r w a ltu n g  deS 

G em eindeverm ögens und die Aufsicht über die B enützung  
und V e rw a ltu n g  des G em eindegutes, er v e rw a lte t die 
G em eindeanstalten  und beaufsichtigt diejenigen, fü r  welche 
eigene V e rw a ltu n g e n  bestehen, er leitet und überwacht 
die A u s fü h ru n g  a lle r G em eindeunternehm ungcn, er v e r
fügt in  allen  G em eindeangelegenheiten , welche nicht zum  
W irkungskreise des Ausschusses gehören , er besorgt daö 
Arm enwesen nach den bestehenden E in ric h tu n g e n . (§ . 3 6 .)

D e r  Gemeindevorsteher b ew illig t die V o rn a h m e  
fre iw illig e r  Feilb ie tu ng en  beweglicher und fre iw illig e r  V e r 
pachtungen unbeweglicher S achen  und sorgt fü r  die A u f 
rechthaltung und genaue E rfü l lu n g  der in  dieser B e 
ziehung bestehenden Vorschriften.

§■ 5 6 .
E in e  der wesentlichsten Ausgaben deS G em einde

vorstehers ist die H a n d h a b u n g  der O rts p o liz e i (§ . 2 8 ) ,  
in  soferne nicht einzelne Geschäfte derselben landeöfürst- 
lichen O rg a n e n  im  W eg e  des Gesetzes zugewiesen sind.

D e r  Gem eindevorsteher hat sich hiebei nach den be
stehenden Gesetzen und V orschriften  zu benehmen.

E r  ist verpflichtet, die zur H a n d h a b u n g  der O r t s -  
Polizei erforderlichen M a ß re g e ln  und V e rfü g u n g e n  recht
zeitig zu treffen, und fü r  die A u fb rin g u n g  der hiezu n ö -  
th igen G e ld m itte l zu sorgen.

I n  a llen  F ä lle n , w o, w ie  z. B .  bei Seuchen, zum  
Schutze deö öffentlichen W oh leS  bloß ortöpolizeiliche  
V orkehrungen  der G em einde nicht ausreichen, oder wo  
zur A b w endung  von  G efah re n  die K rä fte  der G em einde  
nicht au s la n g e n , hat der Gem eindevorsteher unverzüglich  
die Anzeige an  die politische Bezirksbehörde und an  den 
Landesausschuß zu erstatten.

8 . 5 7 .
D e r  Gem eindevorsteher besorgt die Geschäfte des 

übertragenen W irkungskreises der G em einde.
E r  hat diese Geschäfte in  der durch daö Gesetz oder 

die Behörde vorgezeichneten W eise zu vollziehen.
W ir d  die A r t  der A u s fü h ru n g  ganz oder theilweise 

der G em einde überlassen, so ist er in  dieser B eziehung an  
den Beschluß deS Ausschusses gebunden. I n  äußerst d rin 
genden F ä lle n  jedoch, w o der Beschluß deö Ausschusses 
ohne Schaden oder G e fa h r  v o rlä u fig  nicht eingeholt w erden  
k a n n , d a rf der Gem eindevorsteher nach eigenem Ermessen 
handeln , m uß jedoch unverzüglich die nachträgliche G en eh 
m igung deö Ausschusses sich erwirken.

D ie  R e g ie ru n g  kann die Geschäfte deö übretragenen  
W irkungskreises ganz oder theilweise durch ihre O rg a n e  
versehen lassen.

8 . 5 8 .
I n  soweit die Gesetze und Vorschriften, welche über 

die zum W irkungskreise der G em einde (8 .  2 8 )  gehörige 
O rts p o lize i bestehen, eine S t r a f  -  S a n k tio n  aussprechen, 
und in  soweit die U ebertretnngen  dieser Gesetze und V o r 
schriften nicht durch daS Strafgesetz verpönt sind, steht 
dem Gem eindevorsteher in  Gemeinschaft m it zwei G e m e in -  
deräthen daS S tra fre c h t in  derlei U ebertre tnngsfä llen  zu.

D ieses S tra fre c h t w ird  im  übertragenen W irk u n g s 
kreise ausgeübt.

Andere S t r a f e n , a ls  G e ld s tra fe n , oder im  F a lle  
der Z ah lu n gs un fäh igk e it A rreststrafen , dürfen nicht ve r
hängt werden.

X X V I I ,  Sitzung.
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8. 59.
D e r  Gemeindevorsteher kann in H a n d h ab u n g  der 

O rts p o lize i eine G eldstrafe b is zu 1 0  fl. oder eine Ä rrest- 
strafe b is  zu 4 8  S tu n d e n  androhen, w en n  die V o l l 
ziehung einer uuaufschieblichen M a ß re g e l eine solche S t r a f -  
S a n c tio n  nothw endig  macht.

Bezüglich der B estra fung  gelten die Vorschriften  
deö 8- 5 8 .

8- 6 0 .
D e r  Gemeindevorsteher ist fü r  seine A m tsh an d lu n 

gen der G em einde und bezüglich deö übertragenen W i r 
kungskreises auch der R eg ierung  verantw ortlich .

D u rc h  diese V eran tw o rtlich ke it des G em eindevor
stehers w ird  aber die H a ftu n g  der G em einderäthe und der 
nach 8. 5 2  bestellten Personen fü r die unterlassene oder 
nicht gehörige V o llz ieh un g  der ihnen vom  G em eindevor
steher übertragenen Geschäfte nicht aufgehoben.

Fünftes Hauplstück.
Vom Gcmeiitdehauöhalte und von den Gemcinde- 

umlagen.
8. 6 1 .

D a ö  gesammte bewegliche und unbewegliche E ig e n 
thum  und sämmtliche Gerechtsame der G em einde und 
ihrer A nsta lten  sind, sowie jene der U nterabtheilungeu  
<88. 1 3  uud 1 4 )  mittelst eines genauen In v e n ta r s  in  
Uebersicht zn halten.

Jedem  M itg lie d s  der G em einde oder rücksichtlich 
einer U n terab the ilnng  ist die Einsicht in  daö betreffende 
In v e n ta r  gestattet.

8- 6 2 .
D a ö  S tam m v erm ög en  und daö S ta m m g u t der G e 

meinden und ihrer A n sta lte n , sowie jeneö der U n terab -  
theilungen ist nngeschmälert zu erhalten. D ie  Um gestal
tung eines E igenthnm S -O bjectes in  ein anderes , wodurch  
der W e rth  deö S tam m v erm ög en s nicht erheblich geschmä
lert w ir d ,  kann m it Zustim m ung des LandeSauSschusseö 
erfolgen.

Z u r  V e rth e ilu n g  des S tam m v erm ö g en s  und des 
S tam m g nte S  unter die M itg lie d e r  der Gem einde oder 
bezüglich einer U n terab the ilung  ist ein LandeSgesetz erfor
derlich.

8- 6 3 .
D a S  gesammte erträgn iß fäh ige V erm ögen  der G e 

meinden sowie der U n terabthe ilungen  und ih re r Anstalten  
ist derart zn v e rw a lte n , daß die thnnlich größte nachhal
tige R e n te  d araus erzielt werde.

D ie  JahreSüberschüsse sind zur Deckung der E r fo r 
dernisse im  nächsten J a h re  zu verw enden, und in  soferne 
sic hiezu nicht benöthigt werden, fruchtbringend anzulegen. 
D e r le i Ersparnisse können fü r a llfä llig e  künftige E rfo rd e r
nisse Vorbehalten b leiben; außerdem sind sie zum S ta m m 
verm ögen zu schlagen.

E in e  V erth e ilu n g  der JahreSüberschüsse unter die 
G eincindcm itg lieder kann n u r bei besouderö rücksichtöwür- 
digeu Um ständen und jedenfalls  m ir  unter der B edingung  
stattfinden, daß sämmtliche G em einde-E rfordern isse ohne 
G em eindcum lage» bestritten w urden, und daß dieselben 
voraussichtlich auch in H in k u n ft ohne G em cindcnm lagen  
bestritten werden können (8 .  9 0 ) .

8 . 6 4 .
I n  B ezug a u f das Recht und das M a ß  der T h e il-  

nabme an den Nutzungen deö G em eindeguteö, so w ie
2
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jenes der U n terab th e ilu n g en , ist sich nach der bisherigen  
unangefochtenen H ebung zu benehm en, m it der Beschrän
kung jedoch, d a ß , soserne nicht speciellc RechtStite l A u s 
nahm en begründen, kein zum Bezüge berechtigtes G e -  
meindemikglied aus dem Gem eindegute einen größeren  
Nutzen ziehe, a ls  zur Deckung seines H a n s -  und G n tS -  
bedarfeö uothw endig  ist.

W e n n  und in  soweit eine solche unangefochtene 
U ebung nicht besteht, hat der Ausschuß m it Beachtung  
der erw ähnten  beschränkenden Vorschrift d ie , die T h e il-  
nahm e an  den Nutzungen des G em eindegutes regelnden  
Bestim m ungen zu tre ffen , und kann in  diesem F a lle  die 
T h e iln a h m e  von der Entrich tung  einer jährlichen A bgabe  
und anstatt oder neben derselben von der E ntrich tung  
eines EinkanfSgeldeö abhängig  mache».

D ieses E in k o m m e n , so w ie  diejenigen Nutzungen  
auS dem G em eindegute , welche nach Deckung a lle r recht
m äß ig  gebührenden Ansprüche e rü b rig en , sind in  die 
Gasse der G em e in d e , bezüglich der U nterabtheilungen  
abzuführen.

8- 6 5 .
D a S  V e rw a ltu n g s ja h r  der G em einde fä llt  m it jenem  

des S ta a te s  zusammen.
§. 66 .

A lljä h r lic h  sind die Voranschläge der E inn ah m en  
und A u sgaben  der G esam m t-G em einde und ih re r A n sta l
ten fü r das nächstfolgende V e rw a ltu n g s ja h r  vom  G e 
meindevorsteher zu verfassen, und vom  Gemeindeauöschusse 
längstens einen M o n a t  vo r E in t r it t  dieses J a h re s  sest- 
znstcllcn.

Längstens zw ei M o n a te  nach B eendigung des V e r -  
w a ltn n g s ja h re S  hat der Gem eindevorsteher die Rechnun
gen über die E m pfänge und A u sgaben  der G em einde und  
der Gem eindeanstalten dem GemeindeauSschufse zur P r ü 
fu ng  und E rled ig u n g  vorzulegen. S ä u m ig e  G em einde
vorsteher sind hiezu durch den Landesausschuß zu ve rh a l
ten (§ .  9 2 ) .

D ie  Voranschläge sowohl w ie  die Jahresrechnungen  
müssen wenigstens vierzehn T a g e  vor der P rü fu n g  durch 
den Ausschuß beim Gemeindevorsteher zur Einsicht der 
G em eindem itg lieder öffentlich, aufgelegt w erd en , und es 
sind die von denselben hierüber abgegebenen E rin neru ng en  
bei der P rü fu n g  in  E rw ä g u n g  zu nehmen. Jedem  G e -  
m eindem itgliede sind a u f  dessen V e rla n g e n  und Kosten 
Abschriften der Voranschläge und Rechnungen anszufolgen.

§. 6 7 .
B e i der Verm ögeuS gebarung  ist sich genau an  den 

festgestellten Voranschlag zu halte».
K om m en int Laufe des V e rw a ltu n g s ja h re s  A u s la 

gen v o r ,  welche in  der einschlägigen R u b rik  des V o r a n 
schlages ihre Bedeckung g ar nicht oder nicht vollständig  
find en , gleichwohl aber nnverschieblich sind, so hat der 
Gemeindevorsteher h ierüber den Beschluß dcö Ausschusses 
einzuholen.

I n  F ä lle n  der äußersten D rin g lic h k e it, w o die vo r
läufige E in h o lu n g  der B e w illig u n g  ohne großen Schaden  
und ohne G e fa h r nicht möglich ist, d a rf der G em einde
vorsteher die uothwendige A u s la g e  bestreiten, muß jedoch 
unverzüglich die nachträgliche G enehm igung des Ansscl'ns- 
ses sich erwirken.

8 - 68 .

A lle  A usgaben  fü r Gemeindezwecke sind zunächst 
au s  den in  die Gemeindecasse einfließenden E inkün ften  zu 
bestreiten.

§. 69.
Besteht zur Bedeckung gewisser A u sg ab en  ein beson

ders gew idm etes V e rm ö g e n , so sind hiezu vorerst die 
E inkünfte  dieses V erm ö ge ns  zu verwenden. D ieselben dür
fen ih re r W id m u n g  nicht entzogen werden.

8- 7 0 .
W e n n  zw ei oder mehrere U n te r - rücksichtlich O r ts -  

gemeinden m it V o rb e h a lt ihres E igen th n in s  zu E in e r  
O rtsgem einde vere in igt w orden sind, so sind die E inkünfte  
des gesonderten E ige n th n m s nach dem bei der V e re in i
gung geschlossenen Uebereinkom m en, in  E rm a n g lu n g  eines 
solchen aber zur Bestreitung des A u fw a n d e s , der a u f  
jede jener U n terab the ilungen  e n tfä llt ,  zu verwenden.

8. 7 1 .
D ie  m it dem Besitze und der Benützung deS G e -  

meindegnteS oder jenes einer U n terab the ilung  verbundenen  
A u s lag en  an  S te u e rn  und sonstigen A b g a b e n , dann an  
Anssichtö- und Culturökosteu sind, in  soweit die von dem
selben in die Casse der Gem einde, rücksichtlick U n terab the i
lung  einfließenden Nutzungen ( 8 . 6 4 )  nicht hinreichen, diese 
A u s la g e n  zu bedecken, von den T he ilnehm ern  an  den 
Nutzungen des betreffenden G u te s  nack dem Verhältnisse  
dieser T h e iln ah m e zu tragen.

8 . 7 2 .
I n  soweit nicht anderw eitige E inrichtungen  rechts

verbindlich bestehen, sind A u s la g e n , welche, w ie  z. B .  
die Kosten zur U n terha ltu n g  der Feldw ege, A bzugsgräben
u . dgl., bloß das Interesse einzelner Grundbesitzer betref
fe n , von den B ethe ilig ten  zu tragen und ist sich bezüglich 
der Eoncnrrenz zu W asserbauten, welche im  Interesse der 
Grundbesitzer unternom m en w erd en , an  die besonderen 
Vorschriften  über derlei B a u fü h ru n g e n  zn halten.

§ . 7 3 .
Z u r  Bestre itung der nach Jj. 6 8  nicht bedeckten A u s 

gaben zu Gemeiudezwecken kann der Ausschuß die E in 
führung  von G eineindenm lagen beschließen.

D ie  A rte n  dieser U m la ge n  sind:
1. Zuschläge zu den directen S te u e rn  oder zur 

V erzehrungssteuer;
2 . D ienste sür Gem einde-Ersordernisse;
3 . A u flag en  und A bgaben , welche in  die K a tegorie  

der Steuerzuschläge nicht gehören.
8 . 7 4 .

I n  Der R ege l sind Zuschläge zu den directen S te u e rn  
a u f a lle  in  der G em einde vorgeschriebenen S te u e rn  die
ser A r t  ohne Unterschied, ob der S teuerpflich tige G e -  
m eindem itglied ist oder n icht, au fzu the ile» , und a u f alle  
G a ttu n g e n  dieser S te u e rn  gleichm äßig nmzttlegen.

8- 7 5 .
V o n  Zuschlägen zu den directen S te u e rn  und über

haupt von G em eindeum lagen können nicht getroffen w erden:
1. Seelsorger nnd öffentliche S ch u lleh re r bezüglich 

der E o n g r u a ;
2 . Personen , welcke in  der G em einde nickt wohnen, 

bezüglich ihres weder an s  einem Realbesitze noch ans  
einer G ew erbSunteruehntnng fließenden E inkom m ens.

G em eindeum lagen, welche in  die K a tegorie  der S te u e r 
zuschläge nicht gehören (<$. 7 3 ) ,  können H o f - ,  S ta a ts - ,  
Landes- nnd öffentliche Fondsbeam ten und D ie n e rn , dann  
M ilitä rp e rs o n e n  so w ie  deren W itw e n  und W aisen , bezüg
lich ih re s , weder au s  einem Realbesitze noch aus einer 
E rw erbsunternehn iung  fließenden E inkom m ens n u r dann



aufcrlcgt w e rd e n , w enn  sic an den, mittelst jener U m la 
gen zu verwirklichenden Gemeinvezwccfcn durch ein directes 
Interesse betheiligct sind.

8. 7 6 .
I n  soferne der §. 7 0  nicht zur A nw endung kommt, 

hat die A ustheilung der Zuschläae zu den directen 
S te u e rn  im  ganzen U m fange der G em einde nach einem  
gleichen A u sm aß e zu geschehen.

8 -  7 7 .
F ü r  neue E rw erbu n ge n  und U nternehm ungen, welche 

zunächst die V erm ehrun g  der G e m e in d e -E in k ü n fte  zum  
Zwecke h aben , sowie zur T ilg u n g  und Verzinsung eineö 
behufs solcher E rw erbu n gen  oder Unternehm ungen anfzu- 
nehmenden D a rle h e n s  kann der Ausschuß Steuerzuschläge 
und überhaupt G em cindeum lagen n u r dann beschließen, 
wenn wenigstens drei V ie rth e ile  der W ahlberechtigten, 
welche zugleich mindestens drei V ie rth e ile  der gesammten 
in der G em einde vorgeschricbcnen directen S te u e rn  ent
richten, sich d a fü r erklären.

D ie  Abstim m ung geschieht m it J a  und N e in . B e 
züglich der V e rtre tu n g  der W ahlberechtigten gelte» die 
für die A u sü b un g  des W ah lrechtes durch S te llv e rtre te r  
in  der G e m e in d e -W a h lo rd n u n g  enthaltenen Vorschriften.

8. 7 8 .
D u rch  den Zuschlag zur Verzehrungssteuer d a rf bloß  

der Verbrauch  im  Gcmcindegebicte und nicht die P r o 
duction und der H andelsverkehr getroffen werden.

8. 7 9 .
Zuschläge, welche 1 5  P ro ce n t der directen S te u e rn  

oder der Verzehrungssteuer übersteigen, sind an  die B e 
w illig u n g  des LandesansschusseS gebunden.

Zuschläge, welche 2 5  P ro cc n t der directen, oder 
2 0  P ro ccn t der Verzehrungssteuer übersteigen, können n u r  
K r a ft  eines LandeSgcscheö stattfinden; fü r Zuschläge, 
welche 5 0  P ro ce n t der directen oder 3 0  P ro cc n t der V e r 
zehrungssteuer überschreiten sollen, ist aber die E rw irk u n g  
eines Landesgcsctzes erforderlich.

8. 8 0 .
D e r  Gemeindeausschuß kann fü r Gemeindezwecke 

N atura larbc its le is tun g cn  fordern und zu diesem B ehnfe  
der V e rth e ilu n g ö - und insoweit eine R e lu iru n g  zulässig 
erscheint, auch den R eln iru ng sm aß stab  fcstsctzen.

D ie  N a tu ra la rb e ite n  können durch taugliche S t e l l 
vertreter geleistet oder nach dem R clu irungöm aßstabc an  
die Gemeindccassc bezahlt werden.

I n  N o th fä llc n , w o ein schleimiges gemeinschaftliches 
Zusam m enw irken A lle r  erforderlich ist, sind alle  tauglichen 
Personen in  der G em einde zur unentgeltlichen Leistung 
von N a tu ra la rb e ite n  verpflichtet.

8- 8 1 .
D e r  Gemcindcausschuß kann zur Bedeckung von  

Gemcindeerfordcrnisscn in jenen F ä lle n , in  welchen Z u 
schläge zu den S te u e rn  den richtigen B eitragsm aßstab  nicht 
Ausdrücken, auch eine andere , dem jew eiligen  Zwecke 
angemessenere U m la g s a r t bestimmen.

D e r  Gem cindcvorstand hat zu diesem B ehn fe  nebst 
her M a tr ik e l über die G em eindcglieder auch die V o rm e r
kungen (R e g is te r) über jene G ru n d la g e n , welche bei der 
G em eindeum lage üblich sind, oder maßgebend werden  
können, a ls  l. f. S te u e r n , F a m ilie n - und H a us sta nd , 
G e w e rb e , H äuser und bereit B cstandthcile , Fcucrstellcn, 
Biehstand u. s. w . anzulegcn und zur E rh a ltu n g  der in  
dieser H insicht erforderlichen Evidenz genau und vollstän
dig sortzuführen.
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Z u r  E in fü h ru n g  neuer A u flag en  und A bgaben, 
welche in  die K a teg orie  der Zuschläge zu den directen  
S te u e rn  oder der Verzehrungssteuer nicht gehören, sowie 
zur E rh ö hu n g  schon bestehender A u fla g e n  und A bgaben  
dieser A r t , ist nach 8- 7 9  vorzugehen, w enn die a u f diese 
A r t  aufzubringende Geldsum me entweder fü r sich a lle in  
oder im  V ere in e  m it den gleichzeitig beschlossenen Zuschlä
gen zu den directen S te u e rn  jenes P ro ccn t dieser S te u e rn  
übersteigen, welches der Ausschuß selbst bew illigen  kann.

8 . 8 2 .
D ie  Stencrzuschlägc sowohl ( § .  7 4 )  a ls  andere 

Auslagen und A bgaben ( 8 . 8 1 ) ,  so w ie  die N a tu ra la rb c its -  
leistungen (8 .  8 0 )  können entweder fü r das ganze G e -
mciudcgebict oder n u r fü r einzelne T h e ile  desselben 
beschlossen und rücksichtlich b ew illig et w erd en , je nachdem 
die zu bedeckenden A u s lag en  die G csam m thcit der G e 
meinde , oder w ie  z. B .  fü r  öffentliche B ru n n e n  und  
W asserleitungen fü r den O r t ,  fü r  Straßenbeleuchtung, 
fü r P flaste rung  u . s. w . n u r einzelne T h e ile  derselben 
berühren.

8- 8 3 .
Beschlüsse dcö Ausschusses über G em cindeum lagen  

jeder A r t  müssen öffentlich kundgcmacht werden.
W e r  sich durch derlei Beschlüsse beschwert erachtet, 

hat seine E rin ne ru ng en  dagegen binnen der vom  T a g e
dieser Kundm achung laufenden vierzehntägigen F a llfr is t  
beim Gem eindevorsteher anzubringen.

Diese E rin neru ng en  sind, w enn der Beschluß des 
Ausschusses einer w eiteren G enehm igung nicht bedarf, a ls  
B e ru fu n g  zu behandeln (8 . 9 1 ) ,  im  entgegengesetzten F a lle
aber dem Einschreiten um  G enehm igung des Beschlusses
beizuschließen.

8. 8 4 .
Stcuerzuschläge sind durch dieselben O rg a n e  und  

M it te l ,  w ie  die S te u e rn  selbst cinzuhcbcn.
Andere Geldleistungen, welche nach dem Gesetze oder 

nach einem g iltigen  Gemeindebeschlusse fü r Gemeindezwecke 
stattzufinden haben, werden vom  Gemeindevorsteher durch 
seine O rg a n e  eingehoben und im  W e ig e ru n g s fä lle  durch 
dieselben mittelst jener E recutionSartcn , w ie  sie fü r  S te u e r*  
rückständc bestehen, eingctriebcn. V e rw e ig e rt der V erp flich 
tete die Leistung von N a tu ra la rb e ite n , so lä ß t sie der G e 
meindevorsteher a u f Kosten des Verpflichteten durch einen 
D r it te n  vollziehen und tre ib t die Kosten w ie  andere G e ld 
leistungen ein. B e i G e fa h r am  V erzüge können die 
Verpflichteten u nm itte lb ar zur Leistung angehaltcn w erden.

8. 8 5 .
D ie  Concurrenz zu K irchen- und P fa r rh o f- ,  S c h n l-  

und Straßcnbaulichkcitcu  ist Gegenstand besonderer Gesetze. 
D ie  fü r gewisse Erfordernisse bestehenden, a u f  spcciclle 
Rcchtstitel sich gründenden Concnrrenzen verbleiben  
aufrecht.

8 - 86 .

D a s  V erm ö gen , welches U n terabthe ilungen  (8 8 . 1 3  
und 1 4 ) oder Ortschaften a ls  solchen gehört, ist nach den 
bezüglichen Bestim m ungen des diesem Gesetze »«geschlof
fenen A n h an ges zu behandeln.

Sechstes Hauptstück.
Von der Bereinigung der Gemeinden zur ge

meinschaftlichen Geschäftsführung.
8- 8 7 .

D e n  einzelnen G em einden bleibt srcigestcllt, sich so
w oh l in B e tre ff  des selbstständigen (8- 2 8 )  a ls  auch deS
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übertragenen W irkungskreises (8 - 2 9 )  zu einer gem ein
schaftlichen G eschäftsführung zu vereinigen.

D ie  über die A r t  und W eise der gemeinschaftlichen 
G eschäftsführung getroffene V e re in b a ru n g  ist dem Landes
ausschusse zur E rth e iln n g  der G enehm igung im  E in v e r 
ständnisse m it  der politischen Landesstelle vorzulegen.

S. 88.
G em e in d en , welche die M i t t e l  zur E r fü llu n g  der 

ihnen a u s  dem übertragenen W irkungskreise (§ .  2 9 )  er
wachsenden Verpflich tungen  nicht besitzen, sind fü r  so lange, 
a ls  dieß der F a l l  ist, zu diesem B ehufc m it anderen G e 
m einden zu einer gemeinschaftlichen Geschäftsführung im  
W e g e  eines Landcsgcsetzcs zu vereinigen.

Nach A n h örun g  der betheiligte» G em einden ist durch 
das LandeSgesctz die A r t  und W eise der gemeinschaftlichen 
G eschäftsführung zu bestimmen.

K o m m t über die V e rth e ilu n g  der bezüglichen Kosten  
ein Uebereinkommen zwischen den einzelnen G em einden  
nicht zu S ta n d e , so hat der Landesausschuß hierüber zu 
entscheiden.

Siebentes Hauptstück.
Von der Aufsicht über die Gemeinden.

§ . 8 9 .
D e r  Landtag wacht m ittelst seines Ansschnffes, daß 

daö S tam m v erm ö g en  und S ta m m g u t der G em einden und  
ih re r Anstarten ungeschmälert erhalten  werde.

D e r  Landesausschuß kann zu diesem Ende A u fk lä 
rungen von den G em einden verlangen  und durch Absen
dung von Commissionen Erhebungen an O r t  und S te lle  
veranlassen. I h m  kommt es in  H a n d h ab u n g  dieses A u f 
sichtsrechtes zu, erforderlichen F a lle s  die entsprechende A b 
h ilfe  zu treffen.

8- 9 0 .
D ie  A ngelegenheiten , in  welchen die Beschlüsse des 

Gemeinde-Ausschusses der G enehm igung deS Landcsansschus- 
scs unterzogen werden müssen, sind außer den an ändern  
O rte n  dieses Gesetzes (§ § .  2 , 4 , 6 2 , 7 9 , 8 1  und 8 7 )  be
zeichnten :

1 . D ie  V e rä u ß e ru n g , V e rp fä n d u n g  oder bleibende 
B elastung  einer zum S tam m v erm ög en  oder S ta m m g u te  
der G em einde oder ih re r Anstalten gehörigen S a c h e ;

2 . die V e rth e ilu n g  der Jahresüberschüsse unter die 
G em eindem itg lieder (§ . 6 3 ) ;

3 . die A u fn ah m e eines D a rle h e n s  oder die Ueber# 
nähm e einer H a f tu n g , w enn  der B e tra g  des D a rle h e n s  
oder der H a ftu n g  m it Einrechnnng der bereits bestehenden 
Schulden  die JahreSeinkünfte der G em einde und bezüglich 
der G em eindeanstalten übersteigt.

8- 9 1 .
D e r  Landeöansscknß entscheidet über B eru fun g en  ge

gen Beschlüsse deS GemeindeanöschnsseS in allen  der G e 
meinde nicht vom  S ta a te  übertragenen Angelegenheiten. D ie  
B e ru fu n g  ist binnen der vom T a g e  der Kundm achung des 
Beschlusses oder der V erständ igung  hievon laufenden v ie r
zehntägigen F a llfr is t beim Gemeindevorsteher zur w eitern  
V o rla g e  an  den Landesansschuß einzubringen.

8 . 9 2 .
D e r  Landesausschuß kann M itg lie d e r  des G em einde- 

Vorstandes, welche ihre P flichten  in  den Geschäften des 
selbstständigen W irkungskreises verletzen, m it O rd n u n g s 
strafen bis 2 0  fl. belegen.

B e i grober V erletzung oder fortdauernder V ernach 
lässigung ihrer P flichten  können dieselben von der politischen 
Landesstelle im  Einverständnisse m it dem Landesausschusse 
ihres A m tes  entsetzt werden.

8. 9 3 .
Is t  eine Angelegenheit privatrechtlicher N a tu r  z w i

schen der G em einde und einer U nterabthe ilung  derselben 
oder einer ganzen Classe von G em eindcm itg lieder» oder 
einzelnen derselben streitig , so kann bei B e fangenheit des 
Gemeindeausschusses der Landesausschuß, fa lls  eine g ü t
liche Ausgleichung nicht zu S ta n d e  kommt, einen V e rtre te r  
fü r  die G em einde zur A u s tra g u n g  der S ache a u f dem 
Rechtswege von A m tsw cgen  bestellen.

8. 9 4 .
D ie  S ta a ts v e rw a ltu n g  übt das Aufsichtörecht über 

die G em einden d a h in , daß dieselben ihren  W irku ng sk re is  
nicht überschreiten und nicht gegen die bestehenden Gesetze 
Vorgehen. D ieses Aufstchlsrecht w ird  zunächst von der po
litischen Bczirksbehörde geübt.

D ieselbe kann zu diesem Ende die M it th e iln n g  der 
Beschlüsse deS GemeindeansschusseS und die nothw cndigen  
A ufklärungen  verlangen.

Auch haben der Vorsteher der politischen Behörde  
oder dessen Abgeordneter das Recht, den S itzungen  des 
GeineindeailSschusses beizuwohnen, und jederzeit daS W o r t  
zu ergre ifen ; an  der A bstim m ung nehmen sie n u r T h c il,  
w enn sie M itg lie d e r  deö Ausschusses sind.

8. 9 5 .
W e n n  der Gemeindeausschuß Beschlüsse faß t, welche 

seinen W irku n g sk re is  überschreiten, oder gegen die bestehen
den Gesetze verstoßen, so ist die politische Bczirksbehörde 
berechtiget und verpflichtet, die V o llz ieh un g  solcher B e 
schlüsse zu untersagen, wogegen der R ekurs au die p o li
tische Landesstellc offen steht.

8 . 9 6 .
D ie  politische Bezirksbehörde hat auch, in  soserne 

es sich nicht um  solche Beschlüsse deS GemcindeausschuffeS  
n u d e lt, gegen welche die B e ru fu n g  nach 8- 91  an  den 
andeSailsjchnß zu richten ist, über Beschwerden gegen 

V e rfü g u n g en  des Gem eindevorstandes zu entscheiden, durch 
welche bestehende Gesetze verletzt oder feh lerhaft angew en
det werden.

I n  den vom  S ta a te  der Gem einde übertragenen  
Angelegenheiten geht die B e ru fu n g  jedenfalls an  die p o li
tische Bezirksbehörde.

8. 9 7 .
W e n n  der Gemeindeansschnß eö un te rläß t oder ve r

w eigert, die der G em einde kraft eines Gesetzes obliegen
den Leistungen und Verpflich tungen  zu erfü llen , so hat, 
w enn G e fa h r im  V erzüge ist, die politische Bezirksbehörde  
u n m itte lb a r , —  sonst aber die politische Landesstelle im  
Einverständnisse m it dem Landesausschusse ans Kosten und 
G e fa h r  der G em einde die erforderliche A b h ilfe  zu treffen.

8 . 9 8 .
D ie  politische Bezirksbehörde ist berechtiget, G e 

meindevorsteher, welche ihre Pflichten in den Geschäften 
des übertragenen W irkungskreises verletzen unter F re ilas 
sung der Beschwerde an  die politische Landesstelle m it in 
die Gemeindecasse fließenden O rdnungsstra fen  biö zu 2 0  fl. 
zu belegen.

S in d  w iederholte Pflichtverletzungen dieser A r t  so 
beschaffen, daß die Besorgung der Geschäfte deS ü b e rtra 
genen W irkungskreises dem Gemeindevorsteher ohne G e 



fährdung des öffentlichen Interesse nicht weiterhin über
lassen werden kann, und muß deßhalb zur Besorgung die
ser Geschäfte eiu anderes Organ bestellt werden, so hat 
dieß über Vorschlag des Gemeindeausschusses —  und nur, 
wenn ein solcher verweigert wird, auch ohne denselben — 
durch die politische Landesstelle zu geschehen, und die Ge
meinde die mit dieser Bestellung verbundenen Kosten zn 
tragen.

8- 99.
Die Gemeindevertretung kann durch die politische 

Landesstelle aufgelöst werden. Der Rekurs an das 
Staatsministerium, jedoch ohne aufschiebende Wirkung, 
bleibt der Gemeinde Vorbehalten.

Längstens binnen 6 Wochen nach der Auslösung 
muß eine neue Wahl ausgeschrieben werde». Zur einst
weilige» Besorgung der Geschäfte bis zur Einsetzung der 
neuen Gemeindevertretung hat die politische Landesstelle 
im Einverständnisse mit dem Landesansschusse die erforder
lichen Maßregeln zu treffe».

2 l n h a li g.
1. Eidesformeln.

a. Für den Gemeindevorsteher:
Sic werden einen feierlichen Eid zn Gott, dem A ll

mächtigen, schwören, bei Ihrer Ehre und Treue geloben, 
Seiner Majestät unserem allergnädigsten Landessüste» und 
Herrn Franz Joses I . ,  von Gottes Gnaden Kaiser von 
Oesterreich u. s. w., Herzog von Kram u. s. w., jederzeit 
getreu und gchorsani zu sein, S r. Majestät Ehre, Nutzen 
und Dienst besonders zu befördern; Nachtheil und Scha
den, soviel an Ihnen ist, hintanzuhalten und zu verhüten; 
an der von Sr. Majestät allergnädigst verliehenen Reichs- 
und Landesverfassung treu und unverbrüchlich sestzuhalten.

Sic werden insbesondere schwören, daS Ihnen über
tragene Amt deö Gemeindevorstehers der Gemeinde N. N. 
treu und redlich nach Ihrem beste» Wissen und Gewissen 
zu verwalten, die Ihnen durch das Gemeindegesetz vom... 
und die nachfolgende» Gesetze auferlegten Pflichten sowohl 
des selbstständigen, als des übertragenen Wirkungskreises 
genau und gewissenhaft nach ihrem vollen Umfange zu 
erfüllen und mit allen Kräfte» dahin zu wirken, daß das 
Beste der Gemeinde befördert und dem Gesetze Achtung 
und Gehorsam geleistet werde.

Was mir soeben vorgelesen worden und was ich 
wohl und de»tlich verstanden habe, dem soll und w ill ich 
getreulich nachleben; So wahr mir Gott helfe!

b. Für die Gemeiildcräthe.
(Der Eingang ist von dc» Worten: „S ic  werden" 

bis „festzuhalten" der vorstehenden Eidesformel gleich.)
Sie werden insbesondere schwören, das Ihnen 

übertragene Amt eines Gemeinderatheö der Gemeinde N. 
N. treu »»d redlich nach Ihren, besten Wissen und Ge
wissen zu verwalten, die Ihnen durch das Gemeindegesetz 
vom . . . .  und die nachfolgenden Gesetze auferlegten 
Pflichten genau und gewissenhaft nach ihrem vollen Um
fange zu erfüllen, dem Herrn Gemeindevorsteher Gehor
sam und die schuldige Achtung zu bezeigen, die Ihnen von 
ihm übertragenen Geschäfte eifrig und treu zu besorgen, 
denselben in der Erfüllung feiner Pflichten mit allen Ihren 
Kräften zu unterstützen und überhaupt dahin zu wirken, 
daß daS Beste der Gemeinde befördert und dem Gesetze 
Achtung und Gehorsam geleistet werde.

(Der Schluß „Was mir so eben" u. s. w. ist der 
vorige» Eidesformel gleich.)
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2. Mimmllligkii über die Verwaltung des Vrtschafis- 
orrmögen».

1. I n  Rücksicht auf das, Unterabtheilungen oder 
Ortschaften (88- 13, 14 und 86 G. O.) in einer Gemeinde 
alS solchen gehörige Vermögen und Gut bildet jede Unter
abtheilung oder Ortschaft eine für sich 'bestehende Kör
perschaft.

2. Zur Verwaltung ihres Vermögens hat eine 
solche Körperschaft auf Grund einer im Sinne dcS 8. 17
G. W. O. für sie anzufertigenden Wählerliste unter Lei
tung des Gemeindevorstehers mit Beobachtung der 88. 9, 
10 und 11 sowie unter analoger Befolgung deö 3. Ab
schnittes ,der Gemeinde-Wahlordnung, —  jedoch ohne sich 
in Wahlkörper zu theilen, drei Männer aus ihrer M itte 
auf drei Jahre zu wählen, welche unter sich einen Ob
mann bestimmen.

Die Wahl des in der Ortschaft allenfalls wohnhaf
ten nach 8. Io  G. O. und 8- 21 G. W. O. gewählten 
Ausschuß —  sowie seines Ersatzmannes ist nicht nur statt
haft, sondern unter sonst gleichen Umständen im Interesse 
der Körperschaft gelegen.

3. Für den Fall des Abganges oder der zeitweili
gen Verhinderung unmittelbar Gewählter sind zwei Ersatz
männer zu wählen.

Wenn daS Verwaltungsorgan deö OrtschaftSvermö- 
genö im Laufe der Wahlperiode auch durch Beiziehung 
der Ersatzmänner die beschlußfähige Anzahl von drei M it
gliedern nicht mehr erreicht, so ist durch den Gemeinde
vorsteher eine Nachwahl für die noch übrige Dauer der 
Wahlperiode unverzüglich zu veranlassen.

Die Bestimmungen der 88. 37, 41 und 43 G. W.
O. sind bei diesen Wahlen in analoger Weise zu berück
sichtige».

4. Die zur Verwaltung deö OrtschastsvermögenS 
berufenen Männer haben die getreue Erfüllung der in die
sem Berufe ihnen obliegenden Pflichten in die Hände deö 
Gemeindevorstehers zu geloben.

5. Dieses Verwaltungsorgan hat in Absicht auf 
das Vermögen und Gut der Unterabtheilung, bezüglich 
Ortschaft, über jene Geschäfte des HanöhalleS, welche der 
8- 31 G. O. in Betreff der ganzen Gemeinde der AuS- 
schuß-Berathimg und Schlnfisassniig zuweiset, gleichfalls in 
gemeinsamer Sitzung zu berathen und zu beschließen, und 
es haben für diese Sitzungen die Anordnungen der 88. 
45 — 48 G. O. mit dein Unterschiede zu gelte», daß die 
Über die Beschlüsse verfaßte» Protokolle von allen drei 
Mitgliedern zn unterfertigen sind.

6. Zur Berathnug und Schlußfassung über die 
Jahresrechnung ist statt des Rechniingölegers ein Ersatz
mann alö Stimmführer beizuziehen.

7. Die von diesem Verwaltungsorgane gefaßten 
Beschlüsse sind, falls eine höhere Genehmigung zu ihrer 
Giltigkeit nvthig ist (88. 90— 93 G. O.) dem Gemeinde
vorsteher zum Behufe der Vermittelung derselben, — und 
sonst jederzeit auf fein Verlangen zur Kenntnisnahme mit- 
jutheilen.

8. Für die von diesem Verwaltungsorgane deö 
Ortschaftsvermögens gefaßten, und wo eö nöthig ist, höhe
ren Ortes bestätigten Beschlüsse ist der Obmann und in 
seiner Verhinderung der an Jahren ältere der beiden sonst 
noch unmittelbar Gewählten daS vollziehende — so wie 
für die gewöhnlichen Geschäfte der Vermögensverwaltung 
das verfügende Organ und es haben rücksichtlich seines 
Berufes die Anordnungen der Gemeindeordiiung überhaupt 
und insbesondere jene der 88- 50, 51, 53 — 55, 60 — 71 
und 79 in analoge Anwendung zu kommen.
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9. Unterabteilungen und Ortschaften bleibt es un
benommen, Organe, welche sie auf Grund unangefochtener 
Uebung zur Verwaltung ihres Vermögens besitze», beizu
behalten, wenn Letztere auch den, in den vorstehenden Ab
sätzen 2 und 3 gegebenen Normen nicht entsprechen. Ein 
solches Organ muß jedoch mindestens aus drei M itglie
dern bestehen und sonst so beschaffen sein, daß es den 
übrigen, in diesem Anhänge normirten Obliegenheiten eines 
Verwaltungsorgans zu entsprechen vermag.

I I .

Gemeinde - Wahlordnung
für das

Herzogtum Rrain.
Erstes Hauptstück.

Von der W ahl des GcmeindeauöschusseS. 
Erster flßfdjnitt.

Non dem Wahlrechte und der Wählbarkeit.
8. 1.

Wahlberechtigt sind:
1. Diejenigen Gemeindemitglieder, welche österrei

chische Staatsbürger sind und von ihrem Nealbesitze, Ge
werbe oder Einkommen seit wenigstens einem Jahre in 
der Gemeinde eine directe Steuer entrichten;

2. unter den Gemeindemitgliedern ohne Rücksicht 
auf eine Steuerzahlung:

a) die in der OrtSseelsorge bleibend verwendeten Geist
lichen ;

b) Hof-, Staats-, Landes- und öffentliche Fondsbeamte;
c) Offieiere und Militärparteien mit Officierötitel, 

welche sich im definitiven Ruhestande befinden, oder 
mit Beibehaltung deö Militär-CharakterS quittirt 
haben;

d) dienende sowohl, als pensionirte Militärparteien 
ohne Officierötitel, bann dienende mid pensionirte 
Militärbeamte, in so ferne biese Personen in beit Stand 
eines Truppenkörpers nicht gehören;

e) Doctoren, welche ihren akademischen Grad an einer 
inländischen Universität erhalten haben, so wie im 
Jnlaude diplomirte Wundärzte;

f)  die Vorsteher und Oberlehrer ber in der Gemeinde 
befindlichen Volksschulen unb die an höheren Lehr
anstalten in der Gemeinde angestellten Direetoren, 
Professoren unb Lehrer;

3. die nach §. 8 deö Gemeindegesetzes ernannten 
Bürger unb Ehrenbürger, sowie Ehrenmitglieder.

Den wahlberechtigten einzelnen Gemeindemitgliedern 
sind auch inländische Korporationen, Stiftungen, Vereine 
und Anstalten beizuzählen, wenn bei ihnen die Bedingung 
sub 1 eintritt.

8 2.
Dienende Offieiere unb Militärparteien mit Offieiers- 

titcl, in fofente dieselben nicht zu beit im 8- 17 ber Ge
meindeordnung erwähnten Gemeinbegliebern gehören, bann 
die zum Mannfchaftsstanbe oder zu den Unterparteien ge
hörigen Militärpersonen, ausschließlich der nicht einberu- 
feneii Reservemänner, sind von der Wahlberechtigung aus
genommen.

8. 3.
Das Strafgesetz wird die Bestimmungen festsetzen, 

ob und auf wie lange mit dem Straserkennmisse auch der

Ausspruch über den Verlust des aetiven und passiven 
Wahlrechtes zu verbinden sei.

B is dahin bleiben von dem Wahlrechte ausge
schlossen :

a) Personen, welche wegen eines Verbrechens schnlbig 
erkannt;

b) Personen, welche eines Verbrechens wegen in Un
tersuchung gezogen wurden, so lange diese dauert;

c) Personen, welche der Übertretung des Diebstahles, 
deö Betruges, der Veruntreuung oder Theiluahme 
an einer dieser Übertretungen schuldig erkannt wor
ben sind (88. 460, 461, 464 St. G. 33.).
Das Wahlrecht ist in der Regel persönlich auSzuüben.

8. 4.
Hievon bestehen folgende Ausnahmen:
1. Nicht eigeuberechtigte Personen üben durch ihre 

Vertreter, die in ehelicher Gemeinschaft lebende Gattin 
durch ihren Ehegatten, andere eigenberechtigte Frauens
personen durch einen Bevollmächtigten daö Wahlrecht aus;

2. dienende Offieiere und Militärparteien mit Of- 
sicierStitel, welche zu ben in 8- 17 ber Gemciubeorbnung 
erwähnten Gemeindegliedern gehören, können ihr Wahl
recht nur durch Bevollmächtigte auSüben;

3. Personen, welche zur Besorgung von Gemeinde- 
oder anderen öffentlichen Geschäften von der Gemeinde 
abwesend sind, können zur Ausübung bcö Wahlrechtes 
einen Bevollmächtigten bestellen.

Ebenso können
4. bic Besitzer einer in der Gemeinde gelegenen 

Realität ober einer in der Gemeinde betriebenen Gewerbs- 
wnternchmuna, wenn sie in einer anderen Gemeinde an
sässig sind, ihren bestellten Verwalter oder Geschäftsleiter 
zur Ausübung deö Wahlrechtes in ihrem Namen er
mächtigen.

8. 5.
Der Staat, daS Land unb die öffentlichen Fonde 

werden als Grund- oder Hausbesitzer oder Inhaber einer 
Gewerbsnnternehmnng bei Ausübung deö Wahlrechtes 
durch die von dem bezüglichen Verwaltungsorgane bestellte 
Perfon vertreten.

8. 6.
Korporationen, Vereine unb Gesellschaften üben ihr 

Wahlrecht bnrch diejenigen Personen, welche sie nach den 
bestehenden gesetzlichen ober gesellschaftlichen Bestimmungen 
nach Außen zu vertreten berufen siitb, ober bnrch einen 
Bevollmächtigten aus.

8. 7.
Die Mitbesitzer einer steuerpflichtigen Realität haben 

nur Eine Stimme. Sind sie in ehelicher Gemeinschaft 
lebende Eheleute, so übt der Ehemann daS Wahlrecht ans. 
Sonst haben sie Einen aus ihnen oder einen Dritten zur 
Ausübung des Wahlrechtes zu bevollmächtigen.

8- 8 .
Nur eigeuberechtigte österreichische Staatsbürger, de

nen keiner der im 8. 3 sub a), b) unb c) angeführten 
AuSfchließuitgSgrünbe entgegenfteht, können als Bevoll
mächtigte ober Vertreter bas Wahlrecht eines Anbctcn 
in besten Namen ausüben. Der Bevollmächtigte bars nur 
Einen Wahlberechtigten vertreten, unb muß eine in gesetz
licher Form ausgestellte Vollmacht vorweisen. Die An
nahme einer solchen steht ber Ausübung seines eigenen 
Wahlrechtes nicht im Wege.

S. 9.
Wählbar als Ausschuß- oder Ersatzmänner sind 

nur diejenigen Gemeindeglieder männlichen Geschlechtes,



welche wahlberechtigt sink, das 24. Lebensjahr zurückge
legt haben, und im Vollgenusse der bürgerliche» Rechte 
sich befinden.

§. 10.
Ausgenommen von der Wählbarkeit sind:
1. Die Bediensteten der Gemeinde, so lange sie 

sich im wirklichen Dienste derselben befinden;
2. Personen, welche eine Armenversorgung genießen, 

in einem Gesindeverbande stehen, oder wie Taglöhner 
oder gewerbliche Gehilfen einen selbstständigen Erwerb 
nicht haben.

8. 11.
Ausgeschlossen von der Wählbarkeit sind außer den 

im §. 3 sul) a), b) und c) Genannten:
a) Personen, welche eines aus Gewinnsucht oder gegen 

die öffentliche Sittlichkeit verübten Vergehens;
b) einer ans Gewinnsucht begangenen oder einer in den 

88. 501, 504, 511, 512, 515 und 516 St. G. B. 
enthaltenen Ucberlretnng gegen die öffentliche S itt
lichkeit schuldig erkannt worden sind;

c) Personen, über deren Vermögen der ConcnrS oder 
das Ausgleichsverfahren eröffnet wurde, so lauge 
die Erida- oder Ausgleichsverhaudlung dauert, und 
nach deren Beendigung, wenn der Verschuldete des 
im 8- 486 St. G. B. bezeichneten Vergehens schul
dig erklärt worden ist;

(1) Personen, welche wegen eines ans Gewiunsucht ver
übten Disciplinarvergehenö ihres öffentlichen Amtes 
oder Dienstes entsetzt worden sind.

Smcitcr ÄO schnitt.
Von der Vorbereitung der W ahl.

8. 12.
Zum Behnse der Wahl des GemeindeausschuffeS ist 

vom Gemeindevorsteher ein genaues Verzeichniß aller 
wahlberechtigte» Gemeindemitglieder in der Art anzuferti- 
gen, daß darin zu oberst die Ehrenbürger, dann die 
im 8- 1 sub 2 bezeichneten Gemeindemitglieder unter An
gabe ihrer allfälligen in der Gemeinde vorgeschriebenen 
Jahresschuldigkeit an direkten Stenern, dann die übrigen 
wahlberechtigten Gemeindemitglieder nach der Höhe der 
auf jeden entfallenden in der Gemeinde vorgeschriebenen 
Jabreöschnldigkeit an direkten Steuern in absteigender 
Ordnung gereiht angesetzt und neben den Namen die be
züglichen Steuerbeträge ersichtlich gemacht werden. Kom
men zwei oder mehrere Wahlberechtigte mit gleicher 
Steuerschuldigkeit vor, so ist der an Jahren Afltere dem 
Jüngeren vorzusetzen. Am Schluffe deS Verzeichnisses sind 
die nach 8- 8 der Gemeindeordnung ernannten keine 
Steuer zahlenden Bürger aufzuführen und ist die Summe 
aller Steuer-Jahresschuldigkeiten zu ziehen.

8. 13.
Auf Grundlage dieses Verzeichnisses ist zur Bildung 

der Wahlkörper zu schreiten. I n  der Regel sind drei 
Wahlkörper zu bilden, nur ausnahmsweise, wenn die 
Zahl der Wahlberechtigten gering und der Abstand zwi
schen den einzelnen Steuerschuldigkeiten unbedeutend ist, 
können zwei Wahlkörper gebildet werden.

Die Entscheidung hierüber steht der politischen Be
zirksbehörde im Einvernehmen mit dem Genieindeauöschusse 
in ; in Rekursfällen hat die politische Landeöstelle nach 
Anhörung des Landesaiisschusses zu entscheiden.

Behufs der Bildung der Wahlkörper ist die im obi
gen Verzeichnisse auSgewiefene Gefammtstenerfumme in 
drei, beziehungsweise zwei gleiche Theile zu theilen.
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Die Wahlberechtigten, welche nach den fortlaufenden 
Zahlen deö gedachten Verzeichnisses daS erste Drittel der 
Gesammtsteuersumme entrichten, gehören in den ersten, jene, 
welche daS zweite Drittel dieser Summe entrichten, in 
den zweiten, alle übrigen Wahlberechtigten in den dritten 
Wahlkörper.

Werden nur zwei Wahlkörper gebildet, so gehören 
die Wahlberechtigten, welche nach den fortlaufenden Zah
len des erwähnten Verzeichnisses die Hälfte der Gesannnt- 
stcuersummc entrichten, in den ersten, alle übrigen in den 
zweiten Wahlkörper. Läßt sich bei der Bildung der Wahl
körper die Gesammtsteuersumme nicht nach Ersorderniß 
theilen, ohne daß die Steuerschuldigkeit eines einzelnen 
Wahlberechtigten getrennt werden muß, so ist letzterer 
demjenigen Wahlkörper beizuzählen, an welchen seine 
Steuerschuldigkeit dem größeren Theile nach gezogen wer
den müßte.

8- 14.
Die Ehrenbürger und die nach 8. 1 sub 2 wahl

berechtigten Gemeindemitglieder gehören in den ersten 
Wahlkörper.

8. 15.
Wenn der erste Wahlkörper nicht auö wenigstens 

zweimal soviel Wahlberechtigten besteht, als derselbe Aus- 
schuß- und Ersatzmänner zu wählen hat, so ist dieser 
Wahlkörper anö den im Verzeichnisse (8. 12) nächstfol
genden Besteuerten bis auf diese Zahl zu ergänzen.

Die Steuerquote aller nach dieser Ergänzung den 
ersten Wahlkörper bildenden Steuerpflichtige» wird von 
der ganzen Steuerfunune abgezogen und der Rest in zwei 
gleiche Theile getheilt. Jene Wahlberechtigten, welche die 
erste Hälfte dieses Restes entrichten, bilden den zweiten, 
die übrigen den dritten Wahlkörper. Hiebei findet auch 
die Schlußbestimmung deS 8- 13 ihre Anwendung.

Werden nur zwei Wahlkörper gebildet, so gehören 
alle nach der Ergänzung des ersten Wahlkörpers erübri
genden Wahlberechtigte» zum zweiten Wahlkörper.

8- 16.
Die nach 8 13 der Gemeindeordnung von sämmt- 

lichen Wahlberechtigten der Gemeinde zu wählende Anzahl 
von Ausschuß- und Ersatzmännern wird auf die einzelnen 
Wahlkörper in gleichen Theilen verthcilt.

8. 17.
Der Gemeindevorsteher hat für jeden Wahlkörper 

und außerdem in Gemeinden, welche aus Unterabtheilun- 
gen (88. 13 und 14 G. D.) bestehen, für jede solche ab
gesonderte Wählerlisten zu verfassen.

Diese Wählerlisten sind mindestens vier Wochen 
vor der Wahl zu Jedermanns Einsicht in der Gemeinde 
auszulegeu, und es ist dieß durch öffentlichen Anschlag in 
der Gemeinde mit Festsetzung einer Präclusivsrist von acht 
Tagen zur Anbringung von Einwendungen dagegen kund- 
zumacke».

Eine Commission, welche ans dem Gemeindevorsteher 
als Vorsitzenden und aus vier vom Ausschüsse gewählten 
Mitgliedern der Gemeiiidevertretnng besteht, entscheidet 
über die rechtzeitig angebrachten Einwendungen binnen 
längstens drei Tagen, und nimmt die zulässig erkannte 
Berichtigung sogleich vor.

Wird die begehrte Berichtigung verweigert, so steht 
die Bernsnng an die politische Bezirksbehörde offen. Die 
Berufung muß binnen längstens drei Tagen nach der 
Verständigung von der abschlägigen Entscheidung bei der 
Commission angebracht und von dieser der politischen Be
zirksbehörde ungesäumt vorgelegt werden. Das Erkennt-
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niß der politischen BezirkSbehörde ist für die im Zuge be
findliche Wahl endgiltig.

Acht Tage vor der Wahl darf in den Wählerlisten 
keine Veränderung mehr stattfinden.

8. 18.
Die Vornahme der Walil ist wenigstens acht Tage 

vor deren Beginne von dem Gemeindevorsteher durch öf
fentlichen Anschlag mit der Angabe bekannt zu machen, 
au welchen Orten, an welchen Tagen und zu welchen 
Stunden sich die einzelnen Wahlkörper zu versammeln und 
welche Zahl Gcmcindevcrtreter sie zu wählen haben. 
Gleichzeitig,ist hievon an die politische Bezirksbehörde die 
Anzeige zu machen.

8- 19.
Die politische Bezirksbehörde hat darüber zu wachen, 

daß alle Vorbereitungen zur Wahl derart rechtzeitig ge
troffen werden, daß mit Ablauf der Wahlperiode die neue 
Gemeindevertretung ihre Wirksamkeit beginnen könne.

'Dritter M  schnitt.
Don der Vornahme der W ahl.

8 . 20 .

Die Wahlhandlung wird dnrch eine Wahlcommission 
geleitet. Dieselbe besteht aus dem Gemeindevorsteher oder 
einem Gemeinberathe als Vorsitzenden und aus vier vom 
Gemcindcvorsteher als Vertrauensmänner zugezogcnen 
wählbaren Gemeindcmitglicderu.

Die politische Bezirksbehörde kann zur Wahlhand
lung einen Abgeordneten mit der Bestimmnng absenden, 
die Befolgung deö Gesetzes und die Ausrechthaltuug der 
Ruhe und Ordnung wahrzuuehmeu.

8. 21.
Die Wahlkorper versammeln sich abgesondert. In  

Gemeinden, welche im Sinne der 88- 13 und 14 G. O. 
ans Uuterabtheilungen bestehen, wird jede Unterabtheilung 
bei der Wahl des betreffenden Ausschuß- und Ersatzman
nes als ein Wahlkörper angesehen.

Der Wahlacl dieser Unterabtheilungen hat dem Wahl
akte der übrigen, von sämmtlichen Wahlberechtigten der 
Gemeinde zu wählenden Ausschuß und Ersatzmänner 
voranszngehen und ist erst nach dessen Beendigung zur 
Wahl der noch abgängigen Ausschuß- uud Ersatzmänner 
nach beit eigentlichen Wahlkörpern zu schreiten.

Von letzteren wählt zuerst der dritte, hierauf der 
zweite, zuletzt der erste Wahlkörper.

Jeder Wahlberechtigte kann aus alle» wählbaren 
Gemeindemitgliedern ohne Unterschied des Wahlkörpers 
wählen.

8 . 22 .

Der Wahlact ist öffentlich. Vor dem Beginne der 
Abstimmung hat der Vorsitzende der Wahlcommission den 
versammelten Wählern den Inhalt der 88. 9 — 11 dieser 
Wahlordnung über die zur Wählbarkeit erforderlichen 
Eigenschaften gegenwärtig zu halten, ihnen den Vorgang 
bei der Abstimmung und Stimmenzählung zu erklären und 
sie aufzufordern, ihre Stimme nach freier Ueberzeugung 
ohne alle eigennützige Nebenrücksichten so abzugeben, wie 
sie es nach ihrem besten Wissen und Gewisse» für das 
Gemeindewohl am zuträglichsten halten.

8. 23.
Die Abstimmung beginnt in den einzelnen Wahl

körpern damit, daß die Mitglieder der Wahlcommission, 
welche in dem bezüglichen Wablkörper wahlberechtigt sind,

ihre Stimme abgeben. Hierauf werden durch ein M it
glied der Wahlcommission die Wähler in der Reihenfolge, 
wie ihre Namen in der Wählerliste eingetragen sind, zur 
Stimmgebnng aufgerufen.

Wahlberechtigte, die nach geschehenem Aufrufe ihres 
Namens in die Wahlversammlung kommen, haben erst, 
wenn die ganze Wählerliste durchgelesen ist, ihre Stimme 
abzugeben und sich deßhalb bei der Wahlcommission zu 
melden.

8- 24.
Jeder zur Stimmgebnng aufgerufene Wähler hat 

jene Personen, welche nach seinem Wuusche Ausschuß
männer werden sollen, jedoch nur in solcher Zahl zu nen
ne», als der Wahlkörper, dem er angehört, Auöschnßmän- 
ner zu wählen hat.

8 25.
Ei» Dritter bars zur Abstimmung im Namen eines 

Wahlberechtigten bloß in den Fällen der 88. 4 — 7 und 
nur unter der Bedingung zugelassen werden, daß er sich 
über seine Berechtigung hiezu gehörig legitimire.

8. 26.
Jede Abstimmung ist sogleich in Gegenwart des 

Wählers iii die hiezu vorbereiteten Rubriken der Stimm
liste neben dem Namen des Wählers einzutragen.

Gleichzeitig werden die genannten Namen in der 
Gegenliste derart verzeichnet, daß bei der ersten Stimme, 
die Jemand als A»ssch»ßmann erhält, dessen Namen in 
die entsprechende Rubrik eingeschrieben und in der neben
stehenden Rubrik die Zahl 1, bei der zweiten Stimme, die 
anf ihn entfällt, die Zahl 2 u. s. w. beigesetzt wird.

8. 27. .
Sobald alle anwesenden Wähler eines WahlkörperS 

ihre Stimmen abgegeben haben, ist von dem Vorsitzenden 
der Wahlcommissio» die Stimmgebnng für geschlossen zu 
erklären.

Die Wahlcommission hat sofort das Ergebnis;, das 
sich nach beiden Stimmlisten heranSstellt, zn vergleichen, 
allfällige Irrungen zu berichtigen, sohin die Stimmlisten 
zu unterfertigen und die Stininizählung vorzuuehmen.

8. 28.
In  jedem Wahlkörper sind diejenigen, welche unter 

den als Auöschußmänuer Genannten die meisten Stimmen 
haben, als gewählte Ausschußmänner anzusehen.

Haben mehrere Personen, als zur Vollzähligkeit der 
auf den Wahlkörper entfallenden Ausschuß- oder Ersatz
männer erforderlich sind, die gleiche Anzahl Stimmen er
halten, so entscheidet das Los, wer von ihnen als Aus
schuß eiuzutreten hat.

8. 29.
Ist die Wahl auf Jemanden gefallen, der nicht 

wählbar ist, oder einen gesetzlichen Entschuldigungsgrund 
geltend macht, so hat derjenige als Auöschußmann einzn- 
treten, welcher in dem betreffenden Wahlkörper nach den 
Ausschußmännern die meisten Stimmen erhalten hat.

Dasselbe hat unbeschadet der nach 8. 19 der Ge- 
meindeordnung zu verhängenden Geldbuße dann zu ge
schehe», wenn der Gewählte ohne einen gesetzlichen Ent- 
schuldigungsgrund die Wahl anzunehmen verweigert.

8. 30.
Ist die Wahl der Ausschußmänner vollendet, und 

deren Ergebniß bekannt gemacht worden, so ist die Wahl 
der Ersatzmänner in der vorstehend vorgeschriebenen Weise 
(88. 23 — 29) vorzunehmen.



8. 31.
Ist Jemand von einem Wahlkörper bereits als 

Ausschußmann gewählt, so sollen ihm von dem später 
wählenden Wahlkörper keine weiteren Stimmen zugewendet 
werden.

Geschieht dieß dennoch, so ist der Abstimmende dar
auf aufmerksam zu machen, daß eine solche Stimme nicht 
gezählt wird.

Wird dagegen ein als Ersatzmann bereits gewählter 
von einem später wählenden Wahlkörper zum Auöschuß- 
manue gewählt, so hat an seine Stelle als Ersatzmann 
derjenige einzutreten, der nach ihm in dem bezüglichen 
Wahlkörper die meisten Stimmen erhalten hat.

S- 32.
Ist die Wahl in allen Wahlkörpern vollendet, so 

wirk» das über die Wahlhandlung geführte Protokoll ge
schlossen und von den Gliedern der Wahlcommission un
terfertigt.

Der Gemeindevorsteher hat dasselbe nebst allen 
Wahlacten in Aufbewahrung zu nehmen.

Derselbe verkündet das Gesammtergebniß der in 
allen Wahlkörpern stattgefundenen Wahl und bringt das
selbe zur Kenntnis! des Landesausschusses und der politi
schen Bezirksbehörde.

Letztere hat Wahlen, welche auf Personen gefallen 
sind, die von der Wählbarkeit ausgenommen oder auöge- 
schlossen sind, unter gleichzeitiger Verständigung des neuge
wählten Gemcindcausschusses durch die politische Landcsstclle 
zur Kenntnis! des LandesausschusseS zu bringen, welch 
letzterer das Erkenntniß über die Giltigkeit der Wahl nach 
dem Gesetze zu schöpfen und hievon Mittheilungen an die 
politische Landcsstelle zu machen hat.

8- 33.
Einwendungen gegen das Wahlversahren sind bin

nen der Präcluflvsrist von acht Tagcn nach bccndigtcm 
Wahlacte bei dem Gemeindevorsteher einzubringen, welcher 
dieselben dem LandesanSschnsse zur endgiltigen Entscheidung 
vorzulegen hat.

Werden binnen der obigen Frist keine Einwendun
gen eingebracht, oder die eingebrachten als unstatthaft zn- 
rückgewiesen, so ist zur Wahl des Gemeindevorstandes zu 
schreiten.

Zweites Hauptstück.
Bon der W ahl des Gemeiildcvorstaildcö.

S. 34.
DaS an Jahren älteste Mitglied des neu zusammen

gesetzten Ausschusses hat sämmtliche Mitglieder des letztem 
äur Wahl deS Gemeindevorstandes zu versammeln.

Jene Attsschußmitglieder, die zu der von ihm hiezu 
sejtgesetzten Zeit entweder gar nicht erscheinen oder vor Be
endigung der Wahl sich entfernen, ohne ihr Ausbleiben 
oder ihre Entfernung durch hinreichende Gründe zu eut- 
Ichuloigen, verfallen in eine Geldbuße, welche der Ge- 
nieindeausfchuß bis 20 fl. bemessen kann.

S. 35.
Der Vorsteher der politischen Bezirksbehörde ist be- 

"chtigt, dem Wahlacte entweder selbst oder durch einen 
Abgeordneten zur Wahrnehmung der Gesetzlichkeit deS Vor
ganges anzuwohnen.

Zn diesem Ende muß derselbe rechtzeitig in Kennt- 
gesetzt werden, an welchem Tage und zu welcher 

stunde die Wahl stattfindet.

X X V I I .  Sitzung.
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8. 36.
Die Wahl wird durch das an Jahren älteste M it

glied des neu zusammengesetzten Ausschusses unter Zu
ziehung zweier Mitglieder aus der Versammlung geleitet.

8. 37.
Wählbar zu Mitgliedern des Gemeindevorstandes 

sind nur die Ausschußmitglieder.
Ausgenommen hievon sind:
1. Personen, welche nicht in der Gemeinde ihren 

Wohnsitz haben;
2. Hof-, Staats-, Landes- und öffentliche Fonds- 

beamte und Diener in der activcn Dienstleistung;
3. Geistliche.
Auch können Verwandte und Verschwägerte im ersten 

und zweiten Grade nicht zugleich Mitglieder des Gemeinde- 
Vorstandes sein.

S. 38.
Znr Giltigkeit der Wahl sind die Anwesenheit von 

wenigstens drei Viertheilen sämmtlicher Ansschußmitglie- 
der und die absolute Stimmenmehrheit der Anwesenden 
erforderlich.

Die Wahl kann nach Beschluß des Ausschusses 
mündlich oder mittelst Stimmzetteln vorgenommen werden.

Im  ersten Falle kommen die Bestimmungen des
S. 26 zur Anwendung, im zweiten Falle sind aus den 
gesammelten Stimmzetteln die darin verzeichiieteu Namen 
zu verlesen und in daS zu führende Abstimmuiigsverzeich- 
liiß einzntragen.

8- 39.
Zuerst ist die Wahl deS Gemeindevorstehers vorzu- 

uehmen. Kommt bei der Abstimmung zu dieser Wahl 
eilte absolute Stimmenmehrheit nicht zu Stande, so ist 
eine zweite Abstimmung vorzunehmen, und falls auch bei 
dieser nicht die nöthige Stimmenmehrheit sich heransstellt, 
zu der engeren Wahl zu schreiten.

Bei der engeren Wahl haben die Wähler sich auf 
jene zwei Personen zu beschränken, welche bei der zweiten 
Abstimmung die relativ meisten Stimmen erhalten haben. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das LoS, wer in die en
gere Wahl einzubeziehen ist. Jede Stimme, die bei der 
dritten Abstimmung auf eine nicht in die engere Wahl 
gebrachte Person fällt, ist als ungiUig zu betrachten.

Ergibt sich bei der engeren Wahl Stimmengleichheit, 
so entscheidet das Los.

8 40.
Nach Beendigung der Wahl deS Gemeindevorstehers 

ist zur Wahl der Gemeinderäthe zu schreiten.
Jeder Wähler bezeichnet so viele Namen, als Ge- 

meinderäthe zu wählen sind. Die über diese Zahl bezeich
net™ Namen werden nicht berücksichtigt.

Auch bei dieser Wahl gelten die Vorschriften deS 
8. 38, wenn für den einen oder den anderen keine abso
lute Stimmenmehrheit zu Stande kommt.

Hiebei hat sich die engere Wahl ans jene Personen 
zu beschränken, die bei der zweiten Abstimmung nach den
jenigen, welche die absolute Mehrheit erlangten, die rela
tiv meisten Stimmen für sich hatten. Die Zahl der in 
die engere Wahl zu bringenden Personen ist die doppelte 
von der Zahl der noch zu wählenden Gemeinderäthe.

8. 41.
Wird Jemand als Gemeinderath gewählt, der mit 

dem gewählten Gemeindevorsteher im ersten oder zweiten 
Grade verwandt oder verschwägert ist, so muß für die

3
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hiedurch offen gewordene Gemeinderathsstelle eine neue 
Wahl vorgenommen werden.

Werden zwei oder mehrere Personen als Gemeinde- 
räthe gewählt, die in der angegebenen Weise untereinander 
verwandt oder verschwägert sind, so ist derjenige, für den 
sich die größere Stimmenzahl erklärte, und bei gleicher 
Stimmenzahl derjenige, für den das Los entscheidet, als 
gewählt beizubehalten.

Die Stellen der übrigen sind einer neuen Wahl zu 
unterziehen.

8- 42.
Ueber die Vornahme der Wahl des Gemeindevor- 

standes ist ein Protokoll zu führen, welches von dem Lei
ter der Wahl und allen Ausschußmitgliedern zu unterfer
tigen und mit allen Wahlacten bei der Gemeinde zu 
Hinterleger, ist.

8. 43.

Die Vorschriften der 88- 34 — 42 kommen auch 
dann zur Anwendung, wenn im Saufe der Wahlperiode 
die Stelle eines Gemeinderatheö oder des Vorstehers zu 
besetzen ist.

Nur haben im ersten Falle der Gemeindevorsteher 
und im zweiten Falle der Stellvertreter dcö Gemeindevor
stehers die Versammlung zur Wahl zu berufen und die 
Wahlhandlung zu leiten. Auch trifft der Ausnahmsgrund 
der Verwandtschaft oder Schwägerschaft nicht die schon im 
Amte befindlichen, sondern die neugewählten Personen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Generaldebatte über 
den soeben vernommenen Gegenstand, und ersuche jene 
Herren, welche das Wort ergreift» wollen, sich dießfallö 
zu melden. (Nach einer Pause.)

Nachdem Niemand daö Wort ergreift, so schließe ich 
die Generaldebatte, und ersuche den Herrn B e r ic h t e r s t a t t e r  
punktweise die Paragraph? deö Gesetz - Entwurfes einzeln 
vorzulesen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Ich er
laube mir zuerst daö Einsührnngsgesetz vorzulesen, welches 
der Ausschuß unverändert nach der Fassung der Regierungs
vorlage angenommen hat, folgenden Inhaltes: (Liest den 
Titel des Einführungsgesetzes.)

Die Abstimmung über dieses Gesetz erlaube ich mir 
für den Schluß der ganzen Debatte zu beantragen.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe diesen Antrag zur Ab
stimmung, uud ersuche jene Herren, welche der Ansicht 
sind, daß die Abstimmung deö EinführungSgesetzeS erst 
am Ende der Debatte zu erfolgen habe, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Angenommen.

Ich ersuche den Herrn Berichterstatter s o r tz u s a h re u .

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Ge-
meindeordnuug für das Herzogthum Krain.

Erstes Hanptstück: Von der Ortögemeinde über
haupt (Liest 8- 1).

P r ä s i d e n t :  Wünscht über 8- 1 Jemand daS 
Wor t? (Nach einer Panse.)

Nachdem Niemand daS Wort ergreift, bringe ich 
den Titel und 8- 1 zur Abstimmung.

Jene Herren, welche mit dem Titel und dem wei
tern 8- 1 einverstanden sind, ersuche ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.)

Titel und 8- 1 ist angenommen.
BerichterstatterFreih. v. A p s a l t r e r n :  (LieSt8- 2.)
P r ä s i d e n t : Wünscht Jemand über 8- 2 das 

Wort zu ergreifen? —

Statthalter Freiherr v. S  ch l o i ß n i  g g : Zum 8- 2 
habe ich Folgendes zn bemerken:

Die Regierungsvorlage enthält die Worte:
„Zwei oder mehrere Ortsgemeinden desselben po

litischen Bezirkes n. s. w." Die Worte „desselben poli
tischen Bezirkes" sind hier in dem Anöschnßantrage ausge
lassen worden. ES bedarf nun wohl keiner Erörterung, 
daß eine Ortsgemeinde nicht in zwei politischen Bezirken 
sein kann.

Ich mache daraus aufmerksam, daß durch dieses 
Gesetz keineswegs gesagt worden ist, daß die gegenwärti
ge politische Einteilung ausrecht erhalten werden muß, 
vielmehr ist mit aller Bestimmtheit aiizuiichmcn, daß eine 
andere zweckmäßigere Gestaltung und Arrondirnng der 
Bezirke stattfinden werde.

Auch wenn einmal diese neue Bezirks - Eiutheilung 
sestgestellt sein wird, wird da und dort der Wunsch bei 
benachbarten Gemeinden verschiedener Bezirke entstehen, 
sich in eine Gemeinde zusammen zu legen, uud es ist 
unverkennbar, daß daraus große Schwierigkeiten entstehen 
könnten, und daß unter gewissen Umständen dieser Wunsch 
aus öffentlichen Rücksichten auch nicht zugegeben werden 
könnte.

Nim sagt allerdings Paragraph 2 auch nach dem 
Ansschnß - Anträge:

„Wenn die politische Landcöstelle aus öffentlichen
Rücksichten dagegen keine Einwendung erhebt".

Wenn jedoch die Worte „desselben politischen Be
zirkes" ausgelassen werden, könnte bei den Gemeinden
leicht die Annahme entstehen, daß das überhaupt kein 
Hinderniß bilden könne, und daß jede Gemeinde sich uu- 
verwehrt mit einer benachbarten Gemeinde znsammenlegen 
könne. I n  dieser Beziehung meine ich, daß die Worte
„desselben politische» Bezirkes" beizubehalteu wären.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort?
Abg. B r o l i c h :  Ich würde die Ansicht deö Aus

schusses gerne kennen, warum eigentlich die Bestimmung
„eines und desselben politischen Bezirkes" übergangen 
worden sei, denn nach meiner Ansicht kann auch eine Ge
meinde nicht leicht zwei politischen Bezirken angehören. 
Ich werde mir nun erlauben, wenn cs das Hans gestat
ten sollte, das Wort später zn ergreifen, wenn der Herr 
Berichterstatter sich darüber näher ausgesprochen haben 
w ird , von welcher Ansicht der Ansschnß dabei geleitet 
wurde, daß er nämlich die Position der Rcgicrnngsvor- 
lage „desselben politischen Bezirkes" ausgelassen hat.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  ES
waren mehrfache Rücksichten, welche den Ansschnß bestimm
ten, die Worte „desselben politischen Bezirkes" zu climi- 
niren. Die erste Rücksicht war dcr Rückblick auf 8- 1 der 
Gemeindewahlordnung.

Wie 8- 1 da gestanden ist, so war es angen
fällig, daß die Gemeindeordnnng, wie sic hier von dcr 
Regierung entworfen uns vorliegt, eigentlich den factischcn 
dcrmaligcn Bestand kleinerer Gemeinden im Auge hatte, 
während daö Bestreben des Ausschusses, den Wünschen 
der Bevölkerung Rechnung tragend, dahin gegangen ist, 
große Gemeinden zn bilden oder wenigstens deren Bildung 
zu ermöglichen und zn erleichtern. Da eö sich nun zur 
Bildung größerer Gemeinden leicht ergeben kann, daß die 
Gleichartigkeit der Interessen, zweier oder mehrerer Gemeinden, 
zwischen denen zufälligerweise vielleicht dermalen die Be
zirksgrenze durchläuft, sie zu dem Wunsche führt, sich mit 
einander zu vereinigen.

Um diesem Wunsche die Möglichkeit dcr Erfüllung 
zu geben, hat der Ausschuß die Position „desselben po



litischen Bezirkes" climinirt. Er sah hierin erstens gegen 
die allgemeinen Interessen keine Gefährdung, weil eben in 
dem allgemeinen, sogleich darauffolgenden Zwischensätze: 
„Wenn die politische Landesstelle anS öffentlichen Rück
sichten dagegen keine Einwendung erhebt", — die S i
cherung für die öffentlichen Rücksichten gegeben wa r ; an
dererseits es sich sehr leicht denken läßt, daß eben keine 
anderen politischen Rücksichten obwalten könnten, welche die 
Zusammenlegung hindern würde», und dann wäre lediglich 
das Gesetz der Hemmschuh gewesen, den Wünschen der 
Bevölkerung die gebührende Rechnung zu tragen.

Ein weiterer Grund für die Weglassung der er
wähnte» Worte war der, daß dieselben leicht mißverstan
den werden könnten. Es könnten nämlich Gemeinden, 
welche gegenwärtig durch die Grenze des politischen Be
zirkes getrennt sind, glauben, sie dürften sich nicht verei
nigen, wenn auch später ihre Bezirke in einem größer» 
Bezirk vereinigt werden sollten.

Eine Gefahr für die Regierung, ich wiederhole cs, 
liegt keineswegs in der Elim inirmtg, weil eben znr Gel
tendmachung obwaltender Hindernisse, und sonstiger Rück
sichten der Landesstelle im <j. 2 Gelegenheit geboten ist.

Abg. B r o l i c h :  Ich verzichte auf das Wort.
P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jeuiand das Wort? 

(Nach einer Pause.) Nachdem Niemand das Wort er
greift, so werde ich zuerst den Antrag des Ausschusses 
zur Abstimmung bringen; wird er angenommen, so entfällt 
der Antrag der Regierung.

Wen» also die Herren mit §. 2 in der Fassung des 
Ausschusses einverstanden sind, so wollen sich dieselben 
erheben. (Geschieht.)

8. 2 ist derart angenommen, daß die bezüglichen 
drei Worte der Regierungsvorlage auSbleibeu.

Berichterstatter Freiherr v. Äp f a l t r e r n :  (Liest§.3.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über §. 3 daö 

W ort?
Abg. K r o m e r :  Ich glaube vorliegendes Gesetz 

kann nur dann populär werden, und im Volksleben feste 
Wurzeln fassen, wenn in demselben nicht nur daS Interesse 
der Commune und aller einzelnen Mitglieder sorgfäl
tig gewahrt, sondern wenn es zugleich in einer klaren, 
dem Volke allgemein verständlichen Sprache abgefaßt ist. 
Es ist demnach die Pflicht jedes Einzelnen, alle in der 
einen oder in der ändern Richtung auftauchenden Beden
ken oder Zweifel unverholen zur Sprache zu bringe», 
wozu uns auch unser hochverehrter Berichterstatter heute 
ausdrücklich anfgefordert hat. Beim vorliegenden Para- 
graphe nnn stoßt mir ein Zweifel gegen die Klarheit des 
Gesetzes im zweiten Absätze aus: ES heißt darin „unter 
denselben kann eine Ortsgemeinde auch außer dem er
wähnte» Falle durch ein Landeögesetz in zwei oder meh
rere Gemeinden aufgelöst werden". Worauf sollen sich 
die Worte „auch außer dem erwähnten Falle" beziehen? 
Nun nach längerer Prüfung habe ich wohl gefunden, daß 
diese Worte den Gegensatz andeuteu sollen, daß nämlich 
früher eine Vereinigung der Ortsgemeiuden gar nicht statt- 
gesunden habe. Im  ersten Absätze deö Paragraphen 
wird nämlich von dem Falle gesprochen, wenn eine Ge
meinde i» Folge des Gesetzes vom 17. März 1849 mit 
einer ändern Gemeinde vereinigt wurde; der zweite Ab
satz soll den Gegensatz bezeichnen, wenn die Gemeinde bis
her mit keiner ändern Gemeinde vereinigt war. —

Allein daS Gesetz ist für daö Landvolk gegeben, 
cs muß daher in jener Fassung herausgegeben wer
den, die auch dem Landvolke leickt begreiflich ist, und 
ich bin der Ansicht, Daß Letzteres auch bei allem Kopf
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brechen nicht herausfinden könnte, worauf eigentlich die 
Worte „außer dem erwähnten Falle" Bezug haben. Ich 
wünschte daher diese Worte zu eliminire» , und beantrage 
den zweiten Absatz nachstehend zu stylisiren „unter den
selben Bedingungen kann auch eine Ortsgemeinde, welche 
mit ändern bisher nicht vereinigt war, durch ein Landes
gesetz in zwei oder mehrere Ortsgemeinden aufgelöst, oder 
mit solcher vereinigt werden".

P r ä s i d e n t :  Ich stelle vor Allem die Unter- 
stützttiigSfrage über de» Antrag deS Herrn Abg. Kromer. 
(Mehrere Mitglieder erheben sich.) Er ist unterstützt. 
Wünscht noch Jemand das Wort?

Berichterstatter Freiherr von Ä p f a l t r e r n :  Wenn 
ich bitten darf den Antrag des Herrn Abg. Kromer 
nochmals zu lesen.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag des Herrn Abg. Kromer 
lautet folgendermaßen: (Liest denselben.)

Berichterstatter Freiherr v. Ä p f a l t r e r n :  Die
Unklarheit, welche dem Entwürfe deS Ausschusses zum 
Vorwurfe gemacht worden ist, w ill ich sehr gerne znge- 
stehe»; ich habe sie selbst gefühlt, jedoch die Schuld dieser 
Unklarheit trifft nicht den Ättsschnß, sondern trifft die Regie
rungsvorlage.

Dieselbe hat den betreffende» Passus, welcher dem 
Herrn Antragsteller nicht klar war, noch viel weiter von 
dem ersten Alinea getrennt, nämlich durch einen ganz 
neuen Gedankengang und der Ausschuß glaubte eben 
dadurch schon die größere Klarheit erzielen zu können, 
indem er den Zwischensatz herausgenommen und den 
späteren Satz, welcher eben diesen Passnö des „er
wähnten Falles" enthält, näher an das frühere Alinea 
gerückt hat. Indessen finde ich selbst, daß die Ter- 
tirnng, wie sie vom Herrn Antragsteller vorgeschlagen 
wird, die Deutlichkeit »och mehr fördert, und schließe mich 
auch im Namen des Ausschusses diesem Anträge an.

Statthalter Freiherr v. Sch l o i ß n i g g :  Ich glanbe 
nicht, daß sich daö vollkommen so verhält; wenn ich den 
Paragraph genau inS Auge fasse, so sagt daö erste A li
nea, daß Gemeinden getrennt werden können, wenn jede 
dieser auseinander zu legeude» Gemeinden für sich die 
M ittel zur Erfüllung der ihr in dein übertragenen W ir
kungskreise erwachsenden Verpflichtungen besitzt. Daö ist 
eine Bedingung.

Daö zweite Alinea sagt „unter denselben Bedingun
gen kann eine OrtSgemeinde auch außer dem erwähnten 
Falle aufgelöst werden". Nnn ich glaube, daß daö ganz 
gut einen Sinn hat; im ersten ist die Bedingung gestellt, 
OrtSgemeinde» können getrennt werden, wenn jeder die 
beiden zu trennenden Theile für sich die Mittel zur E r
füllung des übertragenen Wirkungskreises hat.

Nu» kann sich ergeben, daß eine Ortögemcinde 
findet, baß sie zusammen nicht gut bestehen kann, 
und daß sie sich in zwei Theile lösen möchte; ein 
Theil würde sich lieber dieser, und der Andere der 
ändern Nachbarsgemcinde anschließen. Nnn wenn man 
die Sache dann in Untersuchung zieht, so findet 
man, daß diese Ortsgemeinde, wenn sie in zwei Theile 
zerfällt, jeder Theil für sich der Bedingung im §. 3 nicht 
entspricht, jeder Theil für sich kann die Erfüllung der 
aus dem übertragenen Wirkungskreise entstehenden Pflich
ten nicht auf sich nehmen. Allein daö ist möglich, wenn 
eine OrtSgemeinde der ändern Nachbarschaftsgemeinde zn- 
gewiesen wird und ich glaube, daß daö der Sinn ist. 
W ir können nicht annehmen, daß eine Regierungsvorlage 
von solcher Wichtigkeit einen solchen Passus sollte ausge
nommen haben, ohne damit irgend einen Zweck zu ver
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binden und ich glaube, daß damit freigelassen werden will, 
daß eine OrtSgemeinde, deren Theile für sich nicht lebens
fähig sind, sich trennen, und jeder Thcil einer ändern 
Ortsgemeinde sich anschlicßen könne.

Abg. K r a m e r :  Ich bitte um daS Wort.
Was meinen Abänderungs-Antrag betrifft, so finde 

ich nochmals zu bemerken: Der erste Absatz dieses Para
graphen handelt von solchen Gemeinden, welche bisher 
vereinigt waren, der zweite Absatz soll im Gegensätze von 
jenen Gemeinden sprechen, welche bisher mit keiner Än
dern vereinigt waren; allein für die Vereinigung, oder 
für die Auflösung beider sind die gleichen Bedingungen 
schon im ersten Absätze gegeben, und im zweiten Absätze 
wird nur wiederholt „unter denselben Bedingungen", 
also mit Berufung auf die Bedingungen des ersten Absatzes.

P r ä s i d e n t :  Ich werde demnach §. 3 mit dem 
Zusatzantrage des Herrn Kromer, dem sich der betref
fende Ausschuß angeschlossen hat, zur Abstimmung bringen, 
und zwar nach den Alineas.

Jene Herren, welche mit dem ersten A l i n e a  deS 
8. 3 in der Fassung des Ausschusses einverstanden sind, 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Ist angenommen. —

Jene Herren, welche mit dem zweiten Alinea dem 
Anträge des Herrn Kromer, dem der Ausschuß beigepflich
tet hat, einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.)

Das zweite Alinea ist in der Fassung deS Antrag
stellers angenommen. Nun kommt das dritte Alinea. 
Wenn die Herren mit diesem Alinea gleichfalls einver
standen sind, bitte ich, die Zustimmung durch Anfstchen 
zu erkennen zu geben. (Die Majorität erhebt sich.) lind 
endlich wenn gegen das vierte Alinea nichts einzuwenden 
ist, bitte ich die Herren gleichfalls sich zu erheben. (Ge
schieht.) Also ist der ganze §. 3 mit dem Zusatz - Antrage 
des Herrn Kromer angenommen.

Berichterstatter Frcih. v. A p f a l t r e r n :  (LieSt K. 4.)
P r ä s i d e n t :  Is t über $. 4 etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause.) Nachdem nichts dagegen bemerkt 
wird, so bringe ich 8. 4 zur Abstimmung. Jene Herren, 
welche damit einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Angenommen.

Berichterstatter Frcih. v. A p f a l t r e r n :  (Liest 8- 5.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über 8- 5 das 

Wort zu ergreifen? (Nach einer Pause.) Nachdem Niemand 
das Wort ergreift, so bringe ich 8- 5 zur Abstimmung, 
und ersuche jene Herren, welche mit demselben einverstan
den sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Der Paragraph 
nach Antrag deS Ausschusses ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n : I I .  Haupt
stück. Von den Gemeindemitgliedern. (Liest $. 6.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über §. 6 daS 
Wort?

Abg. M u l l e y :  Ich glaube gegen diese stiefmütter
liche Untertheilnng und Bezeichnung der Gemcindemitglie- 
der einen Einspruch erheben zu müssen. I n  dem Aus
drucke „Gemeindeangehörige" erblicke ich eine zu weite 
Deutung der einheimischen Gemeindemitglieder. Der 
gemeine Sprachgebrauch führt es schon mit sich, daß die 
sogenannten Angehörigen gleichsam keine Einheimischen 
sind. Fragt man in einer Familie, gehört der zur Familie? 
Nein, er ist kein Einheimischer, er ist nur ein Angehöri
ger; mithin ist diese Deutung etwas zu entfernt. Wei
ters glaube ich, selbst in unserm bürgerlichen Gesetzbuch« 
einen Anhalt zu finden, daß das Wort „Angehörige" 
nicht passend sei. I n  unserm Staate ist ohne Rücksicht

im bürgerlichen Gesetzbuch« der Ausdruck „Staatsbürger" 
angewendet. Die Gemeindeglieder sind gleichfalls nichts 
als Bürger deö Staates; wenn w ir auf der einen Seite 
den Staat als solchen, als freien, konstitutionellen aissehen, 
so müssen w ir die unterste Gliederung ebenfalls als eine 
autonome, constitutionelle mischen; die Bewohner und 
resp. Glieder derselben sind gleichfalls ebenso Staatsbürger.

Weiter würde ich glauben, daß durch diesen Aus
druck den sogenannten Landgemeinden zu nahe getreten sei, 
dadurch würde man hervorrufen können, daß Landge
meinden gar nicht gestattet ist, Ehrenbürger zu ernennen. 
Haben sie keine Bürger, da sie selbst nur Angehörige 
sind, so können sie auch keine Ehrenbürger ernennen, 
höchstens einen Ehrenangehörigen.

Ferner würde ich glauben, daß es auch die Auto
nomie der Gemeinde verletzt; denn wie wir gleich daraus 
sehen werden, scheint dieses ein Vorrecht zu sein und 
zwar für die Städte und Märkte. Alldvrt findet man 
den Ausdruck Bürger, allein für die Landgemeinden scheint 
man ihn nicht genügend und erklecklich zu finden.

Endlich würde ich glauben, daß selbst gegen die 
Wahl der sogenannten Bürgermeister das verstößt, wenn 
sie keine Bürger haben, können sie auch keinen Vorsteher 
als Bürgermeister in diesem Falle ernennen, sondern sie 
könnten nur als Vorsteher oder in einer ändern Deutung 
als Vorsteher der Angehörigen angesehen werden.

Ich würde den Antrag stellen, daß dieser ganze 
Satz, biö auf den letzten Ausdruck, „alle übrigen Per
sonen in der Gemeinde werden Auswärtige genannt" 
casstrt würde, und trage an, daß diese Untertheilnng der 
Gemeiudeglieder nach jenem Gesetze vom 17. März 1849 
umgeändert werde, welches vollkommen der Autonomie 
der Gemeinde und dem praktischen Sinne und Anschau
ungen entspricht. Ich werde mir erlauben, dasselbe in 
Kurzem vorzulesen: „ In  der OrtSgemeinde unterscheidet
man: erstens Gemeiudeglieder, zweitens Fremde". Hier 
würde ich wohl statuirt wünschen „Auswärtige", weil sich 
schon die gesetzliche Tertirung darauf bezieht. „Die Ge- 
mcindeglieder sind entweder:

a) Gemeindebürger, oder
b) Gemeindeangehörige.
Gemeindcbürger sind jene, welche:
a) dermalen von einem in der Gemeinde gelegenen 

Amis- oder Grundbesitz, oder von einem, den ständigen 
Aufenthalt in der Gemeinde gesetzlich bedingenden, Ge
werbe oder Erwerbe einen bestimmten Jahresbetrag an 
directen Steuern zahlen, oder

b) von der Gemeinde förmlich als solche anerkannt 
worden sind.

Gemeindeangehörige sind jene, welche durch 
Geburt oder Aufnahme in den Gemeindeverband der 
Gemeinde zuständig sind". Durch diesen würde die 
gesetzliche Tertirung natürlich eine wesentliche Aenderung 
erleiden. Es würden die Gemeindeglieder zunächst nur 
in die Gemeindebürger und in die Gemeindeangehörigen 
und Auswärtige untertheilt, dagegen jene Bezeichnung 
der sogenannten Gemeindkgenossen ganz entfallen.

Ich finde dieses ebenso in der Autonomie der Ge
meinden gegründet, als wie auch im gemeinen Sprach- 
gebrauche; und ich glaube, daß man, nachdem wir kaum 
die Schwelle des constitutionellen Bodens betreten haben, 
nicht schon dahin streben soll, bei den Märkten und 
Städten jene veralteten, im Grabe liegenden Vorrechte, 
wieder ins Leben zu rufen, und glaube, daß die Land
gemeinden so gut sich ihrer Selbstständigkeit zu erfreuen 
haben, als wie alle übrigen und gleich behandelt werden



sollen, wie Städte und Märkte, lBravo! Bravo!) Ich 
werde sogleich den Antrag mir einzubringen erlauben.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag des Herrn Abg.
Mulley geht dahin:

„Der hohe Landtag wolle beschließen: §. 3 sei 
bis auf das letzte Alinea „„alle übrigen Personen in 
der Gemeinde werden Auswärtige genannt"" zu streichen, 
und es wäre folgende Formulirung anzubringen:

In  der OrtSgemeinde unterscheidet man:
1. Gemeindeglieder,
2. Fremde.
Die Gemeindeglieder sind entweder:
A . Gemeindebürger, oder
It. Gemeindeangehörige.
Ge m e i nd e b ü r ge r  sind jene, welche
a) Dermalen von einem in der Gemeinde gelege

nen Haus- oder Grundbesitz, oder von einem den stän
digen Aufenthalt in der Gemeinde gesetzlich bedingenden 
Gewerbe oder Erwerbe einen bestimmten Jahreöbetrag an 
directen Steuern zahlen, oder

b) von der Gemeinde förmlich als solche anerkannt 
worden sind.

Geme i ndea ngehö r i ge  sind jene, welche durch 
Geburt oder Aufnahme in den Gemetndeverband der Ge
meinde zuständig sind".

Ich stelle vor allem die llntcrstützungssrage und 
ersuche jene Herren, welche diesen Antrag unterstützen 
wollen, sich zu erheben. (ES erhebt sich Niemand.) Er ist 
beseitigt.

Wünscht noch Jemand das Wort?
Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Ich

möchte mir doch erlauben, zur Beseitigung von Zweifeln, 
welche etwa irgend einer oder der andere der Herren in 
Folge der Einwendungen deö Herrn Vorredners noch 
haben könnte, ein paar Worte zur Rechtfertigung des 
Tcrteö des Ausschuß-Antrages zu sagen. Ich glaube 
die erste Anforderung, die man an ein Gesetz stellt, ist 
die, daß es recht klar sei, und das ist insbesondere im 
Gemeindegcsetzc und im Gemeindegesctze insbesondere in 
dem Paragraphe nothwendig, wo es sich handelt, feft- 
zustcllcn, wer ist das Subject in der Gemeinde, und in 
dieser Hinsicht glaube ich, ohne eitel zu sein, dem Ent
würfe des Ausschusses den Vorzug einräumen zu müssen, 
weil er in einer höchst einfache», klaren Auseinander
setzung bestimmt, wer Mitglied in einer Gemeinde ist, 
und dieselbe in zwei Kategorien theilt. Was die M it- 
gliederuntertheilung, die in einer Gemeinde wohnenden 
Personen überhaupt anbclangt, ist der Antrag des Aus
schusses vollkommen gleichlautend mit dem Gesetze vom 
Jahre 1849; denn daS Gesetz vom Jahre 1849 unter
scheidet in einer Gemeinde solche, die darin fremd 
sind, und solche, die darin nicht fremd sind, das thut 
unser Paragraph auch; er unterscheidet Gemein degliedcr 
und Auswärtige. Die Gemeindemitglieder unterscheidet 
das Gesetz vom Jahre 1849 in zwei Kategorien; Gemein
debürger und Gemeindeangehörige. Unser Entwurf unter
scheidet: Gemeindeangehörige und Gemetndegenossen; 
also die Sache bleibt sich bei der einen wie bei der 
ändern Tertirung vollkommen gleich, was jedoch die 
Definition, die Terminologie anbelangt, ist die des 
Ausschuß-Entwurfes offenbar klarer, als wie jene des 
Gesetzes vom Jahre 1849 und glaube sogar, daß §. 8 
w  seiner Tertirung der lit. A  den Herren, in 
unser» Gemeinden nicht willkommen wäre. Ich erlaube 
mir diese lit. A  zu lesen: „Gemcindebürger sind jene, 
welche dermalen von einem in der Gemeinde gelegenen
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Haus- oder Grundbesitz, oder von einem den ständigen 
Aufenthalt in der Gemeinde gesetzlich bedingenden Ge
werbe oder Erwerbe einen bestimmten Jahresbetrag an 
directen Steuern zahlen, oder von der Gemeinde förmlich 
als solche anerkannt worden sind".

Meine Herren! das Gesetz vom Jahre 1849 nimmt 
gewissermaßen höhere Kategorien Mitglieder ans, welche 
sie nicht als Angehörige der Gemeinden im eigentlichen 
Sinne des Wortes anschen wollen, und der Entwurf 
des Ausschusses ist in dieser Hinsicht gerechter, und ich 
glaube denselben auch in der Rücksicht rechtfertigen zu 
können, daß er dem Sprachgebrauche anpaffender ist.

Der Herr Antragsteller hat einen Anstand darin 
gefunden, daß daS Wort „Angehörige" nicht so recht 
eine nahe Beziehung zur Gemeinde bezeichnet; in der 
Hinsicht kann ich dem Herrn Antragsteller durchaus nicht 
beipflichten, denn wenn Jemand fragt: Wer sind deine 
Angehörigen? Meine Frau und meine Kinder, die sind 
meine nächsten Angehörigen, und so glaube ich, daß, um 
eine recht nahe Beziehung zur Gemeinde zu bezeichnen, 
ich daS Wort „Angehörige" für recht paffend erklären 
kann, weil cs eben die Gehörigkeit in die Gemeinde tref
fend bezeichnet. Was jenen Theil der Begründung des 
Herrn Antragstellers anbelangt, daß hiedurch das Recht 
der Landgemeinden beinträchtiget werden könne, Ehren
bürger zu ernennen, so wird der Herr Antragsteller, bei 
§. 8 Gelegenheit haben, dießfallö seine Wünsche zu 
äußern und darauf seine Anträge zu gründen, denn dieser 
$. 8 spricht eben von dem Rechte der Gemeinden, Ehren
bürger zu ernennen.

Die Autonomie der Gemeinde wird durch diese Stpli- 
sirnng durchaus nicht beeinträchtiget, denn ihr steht cS ja 
zu, das Heimatsrecht anzuerkennen, oder nicht, und cS 
weist den Personen, welche der Gemeinde factisch nicht 
angehören, sondern welche Mitglieder derselben nur wegen 
irgend eines Besitzes sind, ohne daß sie in der Gemeinde 
sich aufhalten, denjenigen Rang ein, der ihnen gebührt.

Es ist auch nicht im Entferntesten dem Ausschüsse 
eingefallen, durch die Terminologie dcS §. 6 eine Ver
schiedenheit in der Behandlung der Angehörigen einer 
Landgemeinde gegenüber jenen einer Stadtgcmeinde sta- 
luircn zu wollen; denn sie werden im ganzen Gesetze, wie 
wir cs dem h. Hause zur Annahme Vorschlägen, nicht 
eine Bestimmung finden, welche den Angehörigen einer 
Stadt- oder Marktgemeinde mehr Rechte einräumt, als 
wie jenen der Landgemeinden, weil der Ausschuß an der 
Ansicht fcstgehalten hat, daß der Bauer die gleichen 
Rechte hat und haben soll, wie der Bürger in der Stadt. 
ES bezieht sich die Aufnahme der Bürger in das Gesetz, 
welches ohnedem erst bei §. 8 zur Sprache zu kommen 
hätte, um in der Ordnung zu bleiben, auf etwas ganz 
Anderes. In  dieser Hinsicht werde ich mir bei §. 8 schon 
das Wort zu ergreifen erlauben.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daS Wort?
(Nach einer Pause.) Wenn Niemand daö Wort 

ergreift, so bringe ich <j. 6 in der Fassung des Aus
schusses znr Abstimmung und ersuche die Herren, welche 
mit diesem Paragraphe einverstanden sind, sich zu erhe
ben. (Geschieht.) §. 6 ist angenommen.

BerichterstatterFrcih. v. A p f a l t r e r n  : (Liest 8. 7.)
Ich erlaube mir hier mit Rücksicht auf die Vorlage 

des Ausschusses zu bemerken, daß im ganzen Contcrte 
des Gesetzes die Citirungen der Artikel des Gesetzes vom
5. März 1862 zu entfallen haben, nachdem sie in daS 
Gesetz, wenn es seiner Zeit votirt und sanctionirt sein 
wird, nicht mehr hineingehören, sondern in den Entwurf
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nur deßhalb ausgenommen worden sind, um die Orten* 
tirnng zu erleichtern, um zu wissen, was positives Gesetz 
und was nur ein Antrag der Regierung ist.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort? (Nach 
einer Panse.) Nachdem Niemand das Wort ergreift, so 
bringe ich 8- 7 znr Abstimmung und ersuche jene Herren, 
welche mit der Fassung dieses Paragraphen einverstanden 
sind, sich zu erheben. (Geschieht.) §. 7 ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r e r n  : (Liest 8- 8.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand daS Wor t?
Abg. K r o m e r : Ich bitte um das Wort.
Der Schlußsatz dieses Paragraphen lautet dahin: 

„Jede Gemeinde kann österreichischen Staatsbürgern daö 
Ehrenbürgerrecht verleihen". Bei dieser Position mag 
unser» Ausschuß wohl die Anschauung geleitet haben, daß 
bereits im allgem. bürgl. Gesetzbuche alle Staatsbewohner 
zugleich Staatsbürger genannt werden, daß in einem 
Rechtsstaate alle Staatsbürger gleiche Rechte haben sollen
u. dgl. m. Allein bereits das burgerl. Gesetzbuch bestimmt 
ja, daß die einzelnen Korporationen verliehenen P riv i
legien aufrecht verbleiben sollen; derlei Privilegien haben 
Markt- und Stadtgemeinden durch besondere Verdienste 
erworben, oft durch Geldopfer erkauft.

Ebenso sind in unserer Gesetzgebung die verschie
denen Stände-Classen, der Bauernstand, Bürgerstand, 
Militärstand u. s. w. fortgesetzt gesondert, dem Einen oder 
Ändern mitunter auch besondere Rechte, als Privilegien
u. f. f. zuerkannt worden.

Das gleiche Verhältniß nun tritt hier bei dem 
Bürgerstande in Städten und Märkten ein, diese haben 
allerdings durch Privilegien gesicherte besondere Rechte, 
sie haben daö Recht Bürger, und zwar gegen Einkanf- 
taren, sic haben das Recht Ehrenbürger zu erwählen.

Den Landgemeinden war dieses Recht bisher nicht 
eingeränmt, der Ausschuß scheint dieses gewissermaßen 
selbst anerkannt zu haben, als er im ersten Absätze 
bestimmte: „ In  Städten und Märkten werden diejenigen
Gemeindeaugehörigen, welche bisher das Bürgerrecht durch 
Verleihung der Gemeinde erhalten haben, oder cS in der 
Folge in gleicher Weise erwerben Bürger genannt". 
Daraus folgt, daß auf dem Lande die Gemeindeinsassen 
nicht Bürger genannt werden. Ebenso sagt er weiter: 
„für die Verleihung deS Bürgerrechtes kann die Gemeinde 
eine Gebühr ansprechen". Daraus folgt unmittelbar, 
daß auf dem Lande für die Verleihung des Bürgerrechtes 
keine Gebühr angefprochen werden kann.

M ir  scheint eö daher etwas sonderbar, daß der 
Ausschuß zu dem Schluffe gelangt „jede Gemeinde ist 
berechtiget, Ehrenbürger zu ernennen".

Ich glaube, Derjenige, der Bürger oder Ehren
bürger ernennen kann, muß vorerst selbst Bürger sein.

Wenn ich wüßte, daß ich durch die Bekämpfung 
des Schlußsatzes den Dorfgemeinden ein Recht verkürzen 
könnte, daß die Bewohner des WalddorfeS Sadule, daß 
die Äaischler der Ortschaft Kosicen sich allenfalls darum 
reiße« werden, Bürger zu heißen und Ehrenbürger zu 
ernennen, ich versichere, ich würde der Erste sein, der ihre 
Wünsche auch in dieser Beziehung vertreten wollte; allein 
ich kenne die Wünsche deö Landvolkes. Der Landbewoh
ner w ill eben nur Laudmann fein, um imaginäre Rechte 
ist es ihm nicht zu thuit, wenn ihm nur seine wesentli
chen gewahrt werden.

Es ist vom Erhabenen, Würdigen, Vernünftigen, 
oft nur ein Schritt zum Lächerlichen, und ich möchte 
dazu wirklich nicht beitragen; wohl aber möchte ich das

Recht der Landbewohner dahin wahren, daß auch sie 
berechtiget fein solle», Auswärtige zu Ehrenmitgliedern 
zu ernennen, um sic so in den Gemeinden wählbar zu 
stellen. Ich würde daher beantragen, dcr zweite Absatz 
des 8- 8 sei dahin abzuändern: „D ie Stadt- und 
Marktgemeinden können österr. Staatsbürgern das Ehren» 
Bürgerrecht verleihen, andere Ortsgemeinden können sie 
zu Ehrenmitgliedern ernennen".

P r ä s i d e n t :  Der Antrag des Herrn Abg. Kro- 
mer geht also dahin, daß der Landtag beschließen wolle 
den 2. Absatz deö 8. 8 dahin abzuändern: „Die Stadt- 
und Marktgemeinden können österr. Staatsbürgern das 
Ehrenbürgerrecht verleihen, andere Ortsgemeinden können 
sie zn Ehrenmitgliedern ernennen". Findet dieser Antrag 
die gehörige Unterstützung. (Ein Theil der Versammlung 
erhebt sich.) Wünscht noch Jemand daö Wort?

Statthalter Freiherr v. S  ch l o i ß n i g g : Wenn
Niemand daö Wort ergreift, so möchte ich eine Bemer
kung machen. Eö ist im früher» Gemeindegesetze allen 
Gemeinden das Recht eingeräumt, Ehrenbürger zu ernen
nen. Dieseö Recht hat nun die gegenwärtige Regierungs
vorlage nicht ausgenommen. Ich glaube, es dürfte die 
Erfahrung vielleicht die Regierung dazu geleitet haben. 
Das, waS ich jetzt berühren w ill, scheint mir zunächst 
mehr daö Land und daS H. Haus zu berühren, als die 
Regierung davon betroffen wird, welche nur mittelbar 
dabei betheiligt ist. ES hat nämlich die Erfahrung ge
zeigt, daß vielfältig, wenn anch nicht in diesem Lande, 
aber doch in ändern Ländern, daö Ehrenbürgerrecht ange- 
fncht worden ist, und zwar einzig, um dadurch die Wahl
fähigkeit in den Landtag zu erlangen.

Bisher hatte sich, wenigstens waö mir bekannt ist, 
wirklich gezeigt, daß daS Ehrenbürgerrecht Männern ver
liehen worden ist, welche in irgend einer Weise dem 
Laude angehört haben, und vielleicht durch vorübergehende 
Verhältnisse dem Lande entrückt waren. Eö kommt 
aber dieses Bestreben, daö Ehrenbürgerrecht zu erlangen, 
auch bei Personen vor, welche sonst feinen Titel aufweisen 
können, das Bürgerrecht in Anspruch zn nehmen; dieseö 
Streben kann überhand nehmen unb es kann in der 
Folge vielleicht selbst ans die Wahlen dadurch ein Einfluß 
geübt werden, welches für den Landtag selbst nicht ersprieß
lich wäre. Das ist dasjenige, was ich dem H. Hanse znr 
Ueberlegung anheim geben will.

Es ist von Seite deö Ausschusses nicht die Begrün
dung angegeben worden, warum dieser Beisatz, dieseö 
Recht hier ausgenommen worden ist; ich stelle eö dem 
Herrn Antragsteller anheim, bieß weiter zu begründen.

Ich führe daö nur an, uni bic Regierungsvorlage 
zu erklären, welche diesen Beisatz, ber im früher» Ge
setze war, nicht ausgenommen hat. Was bic Benennung 
betrifft, so glaube ich wohl, baß eö wenig darauf entkommt, 
ob man sie Ehrenmitglieder oder Ehrenbürger nennt.

Abg. K r o m e r :  Ich bitte nochmals um das Wort.
Ich muß auf die von Sr. Ercellenz so eben abge

gebene Aeußeruttg entnehmt, daß ich bei dem Umstande, 
weil bic Regierungsvorlage ben Stabten und Märkten 
das Recht ausdrücklich einräumt Ehrenbürger zu ernen
nen , und hiedurch auch Auswärtige wählbar zu stellen, 
ben Grund nicht einsehe, warum dieselben Rechte nicht 
auch den Ortsgemeinden zustehen sollen. Ich wünsche 
daher OrtSgemeindcn daö gleiche Recht, wie den Städten 
und Märkten, jedoch in einer den Verhältnissen mehr 
entsprechenden Form gewahrt zu sehen, unb ans diesem 
Grunde habe ich meinen Abänderungsantrag gestellt. 
(Bravo.)



P r ä s i d e n t : Wünscht noch Jemand in dieser 
Angelegenheit das Wort?

(Nach einer Panse.) Wenn nicht, so ersuche ich 
den Herrn Berichterstatter seinen Antrag zn begründen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Ich
habe bei Besprechung deö 8- 6 mir erlaubt, den Vor
behalt in Betreff der Aufnahme der Position deö Bürg
errechtes, der Verleihung deö Bürgerrechtes in das 1. 
llinea deS §. 8 zu begründen.

Für die Aufnahme dieser Position hat sich der Aus
schuß mit Berücksichtigung des Umstandes entschieden, daß 
in Städten und Märkten häufig Stiftungen der Bezug 
gewisser peenniärer Emolumente gegeben sind, deren Ge
nuß an die Bedingung geknüpft ist, daß die betreffenden 
Bewerber darum in den bezüglichen Städten und Märkten 
Bürgerrecht haben. Wenn im §. 8 die diesbezügliche 
Bestimmung nickt ausgenommen worden wäre, so hätten 
nach einer gewissen Anzahl von Jahren keine Persönlich
keiten mehr eristirt, für welche derlei Stiftungen gegrün
det Worten sind, und eS wäre dadurch die Möglichkeit 
beseitiget, den Intentionen des Stifters solcher Bestim
mungen Rechnung zu tragen, es würde ohne Zweifel 
ein solches Vermögen sodann in einer Weise dann ver
wendet werden, wie sie den Wünschen deS edlen nnd 
wohlthätigen Stifters nicht entspricht. Um solchen S tif
tungen die gebührende Rücksicht zu gewähren, wurde die 
Position ausgenommen, daß die Verleihung des Bürger
rechtes anch fernerhin den Städten nnd Märkten zustehen 
solle, an welche Bestimmung sich durchaus keine sonstige 
Begünstigung der sogenannten Bürger knüpft.

Was die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes anbe
langt, welches in dem zweiten Alinea 8- 8 auch den 
Landgemeinden eingeräumt worden ist, so hatte sie 
nicht allein darin ihren Grund, um Personen, welche 
in einer Gemeinde sich Verdienste erworben haben, das 
Ehrenbürgerrecht mit dem Zwecke zu verleihen, sic für den 
Landtag wählbar zu machen, sondern in dem Wunsche, 
um solche Personen der Gemeinde nützlich machen zu 
können.

ES sind nämlich in der Gemeinde häufig Ind iv i
duen, welche keine Steuer entrichten, welche oft noch in 
einem rüstigen Alter sind, etwas leisten können, nnd doch, 
weil sie eben keine Steuer entrichten, nicht wählbar wären.

Ich erinnere an die vielen oft noch kräftigen Män
ner, welche ihrem Sohne häufig, um ihn von dem M il i
tärdienste zu befreien, ihr Haus nnd ihren Besitz überge
ben, und welche sich gewissermaßen in die Ruhe zurück 
ziehen, ohne etwa zn beanspruchen, vollkommen unbeschäf
tigt zu leben, ohne vielleicht in manchem Falle eö zurück 
zu weisen, im Interesse der Gemeinde sich verwenden zu 
lassen. Solchen kann das Ehrenbürgerrecht verliehen wer
den, wodurch sie zu Ausschüssen, zu thätig wirkenden M it
gliedern der Gemeinde berufen werden können.

Was den Anstoß anbelangt, welchen man an dem 
Worte „Ehrenbürger" nimmt, so ist er einigermaßen ge
gründet, wenn ich ihm auch seine volle Berechtigung nicht 
zuerkennen kann. Denn wenn wir alle Staatsbürger sind, 
warum sollte nicht ein Mitglied einer Landgemeinde Ehren
bürger sein; eS klingt zwar nicht correct, die Sache selbst 
aber ist etwas sehr Ersprießliches. Vielleicht ist dem H. 
Landtage eine andere Fassung gefällig, welche nur eine 
sehr geringe Abänderung nöthig macht. Es wird zwar 
gewissermaßen ein neues Wort dafür creirt, jedoch ein 
Ausdruck, welcher anderwärts schon genannt worden ist. 
I n  diesem Falle könnte das zweite Alinea so lauten: 
„Jede Gemeinde kann österreichischen Staatsbürgern das
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Recht von Ehrenbürgern, bezüglich von Ehrenmitgliedern 
verleihen".

Ich erlaube mir diese Fassung deö zweiten Alinea 
znr Vermeidung eines allfälligen Mißlantes in Vorschlag 
zu bringen.

Abg. K r o m e r :  Es ist das ein neuerlicher Antrag, 
welchen der verehrte Herr Berichterstatter angeregt hat, 
daher darüber eine kurze Bemerkung erlaubt sein dürfte, 
und mit Bezug darauf erwähne ich nochmals der erfor
derlichen Klarheit des Gesetzes, welches genau bestimmen 
soll, was für ein Recht der einen oder ändern Corpora
tion znsteht; in dieser Richtung glaube ich, daß meine 
Fassung die deutlichere sei.

Abg. M  ul tet ) :  Ich bitte nochmahlS um's Wort. 
Nachdem es sich liier vorzugsweise nur um die nähere 
Bestimmung deS Rechtes zwischen den Gemeinden handelt, 
so würde ich mir erlauben noch einen dritten Antrag zur 
nähern Präcisirung dahin zu stelle», damit man nicht 
durch den Vordersatz, der lediglich von Städten nnd 
Märkten spricht, dahin geleitet würde, daß die sogenannten 
Ortsgemeinden den genannten Korporationen gegenüber 
ausgeschlossen sind dieses Recht anSznüben, daß der Bei
satz, jede Stadt- nnd OrtSgemeinde kann österreichischen 
Staatsbürgern das Ehrenburgerrecht verleihen in den 
Ansjchnßantrag eingefügt werde.

Durch diesen Beisatz würden dann ebenso die Land
gemeinden einbezogen sein. Auf den Namen, ob Ge 
meindeglieder oder Ehrenbürger, sobald sic nur als Ehren
bürger das Recht der Wählbarkeit oder überhaupt die 
damit verbnndcnen Rechte genießen würden, glaube ich, 
kommt es nicht an, eben so wenig, ob man sie dann Ge- 
meindcgliedcr oder Genieindc-Ehrenbürger, oder Ehrenmit
glieder nennen würde. Es handelt sich vorzugsweise nur 
darum, eine solche Präcision int Gesetze zu finden, daß 
kein Zweifel darüber entsteht, daß die Landgemeinden eben
falls dieses Rechtes theiihaftig sind.

P r ä s i d e n t :  Der Herr Abg. Freiherr v. Apsal 
trern hat einen Antrag eingebracht, welcher dahin lautet:

„Der H. Landtag wolle beschließen: Das zweite 
Alinea §. 8 habe zu lauten: Jede Gemeinde kann 
österreichischen Staatsbürgern daS Recht von Ehrenbürgern 
bezüglich Ehrenmitgliedern verleihen".

Ich stelle vor Allem die Unterstütznngöfrage.
Findet der Antrag die gehörige Unterstützung? 

(Einige Mitglieder erheben sich.) Er ist unterstützt.
Dann ist noch ein weiterer Antrag des Herrn Abg. 

Mulley.
Abg. M n l l e y :  Ich werde ihn sogleich einbringen. 

(Uebergibt denselben.)
P r ä s i d e n t :  Der Antrag deS Herrn Abg. M ul- 

ley lautet dahin:
„Der h. Lanvtag wolle beschließen: Jede Stadt- und 

OrtSgemeinde kann österreichischen Staatsbürgern das 
Ehrenbürgerrecht verleihen".

Findet dieser Antrag die nöthige Unterstützung? 
(Niemand erhebt sich.) Er ist abgelehnt.

Wünscht noch Jemand das Wort? (Nach einer 
Pause.)

Wenn Niemand mehr das Wort ergreift, so werde 
ich znr Abstimmung schreiten, it. z. werde ich §. 8 in zwei 
Theile thcilcn, und zuerst das erste Alinea zur Abstim
mung bringen.

Jene Herren, welche mit dem ersten Alinea 
8. 8 einverstanden sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) 
Es ist angenommen.

Bezüglich des zweiten Alinea bringe ich zuerst den



24

Antrag des Herrn Abg. Kromcr znr Abstimmung, der sich 
am weitesten vom Ausschußantrage entfernt, unk der da
hin lautet:

„D ie Stadt- und Marktgemeinden können österrei
chischen Staatsbürgern daö Ehrenbürgerrecht verleihen, 
andere Ortsgemeinden können sie zu Ehrenmitgliedern er
nennen".

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstan
den sind, belieben sitzen zu bleibeu. (Geschieht.) Es sind 
13, also die Minorität.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Der 
Antrag ist angenommen.

P r ä s i d e n t :  Er ist abgelehnt.
Abg. K r o m e r :  Ist der Antrag angenommen?
Schriftführer N i l  ha r :  Ja, er ist angenommen.
P r ä s i d e n t :  (Nach neuerlicher Zählung.)
Es ist die Majorität.
Berichterstatter Freiherr v. Apsal t rern:  (Liest §. 9.)
P r ä s i d e n t :  Is t über 8- 9 etwas zu bemerken?
Abg. K r o m e r :  M it Rücksicht ans den eben an

genommenen Beschluß zu 8. 8 würde der Schlußsatz dieses 
Paragraphen lauten müssen:

„D ie Ehrenbürger und die Ehrenmitglieder haben 
die Rechte der Gemeindegenossen, ohne die Verpflichtungen 
derselben zn theilen".

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daö Wort?
Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Ich

schließe mich dieser Stylisiruug mit Rücksicht auf den be
stehenden Beschluß an.

P r ä s i d e n t :  Nachdem Niemand weiter mehr daS 
Wort ergreift, bringe ich 8- 9 mit dem Amendement des 
Herrn Abgeordneten Kromer zur Abstimmung.

Jene Herren, welche mit dieser Fassung nunmehr 
einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Sie ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liest 
8- 10.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand daö Wort?
Abg. K r o m e r :  Ich bitte um das Wort, Herr 

Landeshauptmann!
Ich bin in der Wesenheit mit dem eben vorgelese- 

nen 8- 10 einverstanden, glaube jedoch, daß die Bestim
mungen der einzelnen Absätze vielleicht besser g e o rd n e t  
wären, wenn im ersten Absätze nur das besprochen würde, 
was die Gemeinde den Auswärtigen gegenüber thun oder 
nickt thun darf, und wenn im zweiten Absätze lediglich 
die Bestimmung dessen vorkäme, welche Rechtsmittel der 
Fremde dagegen ergreifen könne, und so würde ich bean
tragen, dem ersten Absätze deö 8. 10 sei beizufügen:

„jedoch kann ihnen die Gemeinde znr Beibringung 
obigen Nachweise eine deu Verhältnissen angemessene 
Frist bewilligen"; der zweite Absatz sei unverändert nach 
der Regierungsvorlage anzuuehmen.

Nach meiner Stylisirung würde nämlich im ersten 
Absätze angedeutet, daß die Gemeinde die Fremden zwar 
nicht auöweiseu kauu, wenn sie die Heimathsberechtigung 
Nachweise«, oder wenigstens darthnn, daß sie zur Erlan
gung eines solchen Nachweises die erforderlichen Schritte 
gemacht haben; daß sie jedoch darauf dringen könne, daß 
sie diese Nachweisung in einer bestimmten Frist liefern.

Im  zweiten Absätze würde ganz nach der Regierungs
vorlage bestimmt werden, welche Rechtsmittel dem Aus
wärtigen gegen derlei Verfügungen der Gemeinde zustehen. 
Ich werde gleich den Antrag schriftlich übergeben.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag des Herrn Abgeordne
ten Kromer lautet dahin:

„Der h. Landtag wolle beschließen, dem ersten Ab
sätze des 8. 10 sei beizufügen:

„Jedoch kann ihnen die Gemeinde zur Beibringung 
obiger Nachweise, eine den Verhältnissen angemessene 
Frist bewilligen". Der zweite Absatz sei unverändert nach 
der Regierungsvorlage anzunehmen.

Wird dieser Antrag gehörig unterstützt?
Jene Herren, welche diesen Antrag unterstützen wol

len, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist abgelehnt.
Abg. B r o l i ch :  Ich muß bekennen, daß mir die 

Regierungsvorlage besser gefällt, als die Abänderung von 
Seite des Ausschusses, daß die Gemeinde einem Auswär
tigen, welcher einen Nachweis zn liefern hat, einen Ter
min, eine Frist gestatten kann, denn es versteht sich von 
selbst (Ruse: Nein), und gerade deßwegen, weil die Ge
meinde nicht nur einen Termin gestatten, sondern ihn auch 
noch aus andere Wege weisen kann, so würde ich den 
Beisatz des Ausschusses als sehr überflüssig finden, denn 
der zweite Absatz der Regierungsvorlage enthält schon al
les daö, waö der Ausschuß selbst auSdrücken wollte, denn 
eS heißt:

„Fühlt sich ein Auswärtiger in dieser Beziehung 
durch eine Verfügung der Gemeinde gedrückt, so kann er 
sich um Abhilfe an die politische Bezirksbehörde wenden".

Also in dieser oder irgend einer Richtung glaube ich, 
daß die Beziehungen nicht genau präcisirt werden können, 
in welchen sich ein Auswärtiger verletzt fühlen könnte; 
daher die Annahme der Regierungsvorlage, wie sie ist, 
nach meiner Meinung am entsprechendsten wäre.

P r ä s i d e n t :  Wird der Antrag zu Gunsten der 
Regierungsvorlage unterstützt?

Jene Herren, welche diesen Antrag unterstützen wol
len, bitte ich, sich zu erheben. (Rufe: Es ist ja die Re
gierungsvorlage.)

Abg. B r o l i c h :  ES wird nur daraus ankommen, 
ob der Zusatz von Seite deö Ausschusses angenommen 
werden wird, worüber ohnehin besonders eine Abstimmung 
eingeleitet wird. Mein Antrag ist nur ein negativer.

Abg. K r o m e r :  Erlauben, Herr Präsident. Nach 
der Geschäftsordnung muß für deu Fall, wenn der An
trag des Ausschusses abgelehnt wird, immer noch die Re
gierungsvorlage in der ursprünglichen Fassung zur Abstim
mung kommen. Eö handelt sich daher nur darum, ob die
H. Versammlung diesen Paragraph nach der Stylisirung 
des Ausschusses annehmen wolle oder nicht. Geschieht das 
Erste« nicht, so muß die Regierungsvorlage ohnehin zur 
Abstimmung kommen.

P r ä s i d e n t :  Wenn demnach Niemand mehr das 
Wort ergreift, so gebe ich dem Herrn Berichterstatter daS 
letzte Wort.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Der
Ausschuß hat in einer und der ändern Richtung die Posi
tion berathell, und sich endlich für den Antrag nach reif
licher Ueberlegung entschieden, welcher dem h. Hause 
vorliegt.

Der Ausschuß hat sehr wohl gefühlt, daß allerdings 
die Deutlichkeit einigermaßen gewinnen würde, wenn man 
den Beisatz, welchen der Ausschuß in dem zweiten Alinea 
ausgenommen, dem ersten Alinea beifügen würde.  ̂ Jedoch 
war dabei die Rücksicht auf daS bestehende Gesetz das 
maßgebende. Es ist nämlich der Artikel 3 deö Gesetzes 
vom 5. März 1862, welcher die betreffende Position nor- 
mirt, die in dem ersten Alinea deS 8- 10 der Regierungs
vorlage enthalten ist.

Diese gesetzliche Bestimmung, an der eigentlich nichts 
alten« worden ist, durch eilten Zusatz zu ergänzen, hielt



sich bcr Ausschuß nicht für berechtiget, denselben jedoch zu 
interpretiren, dazu glaubte er das zweite Alinea für einen 
passenderen O rt, um so mehr, nachdem die Deutlichkeit 
auch durch die Einfügung dieses Satzes in das zweite 
Alinea nicht wesentlich leidet, da Jeder, der sich durch 
eine solche Verfügung gekränkt findet, recht gut darans 
entnehmen kann, wohin er sich zu wenden hat.

Gänzlich überflüssig glaube ich jedoch, ist dieser 
Beisatz nicht, denn, wenn wir daö erste Alinea des §. 10 
so nehmen, wie die Regierungsvorlage lautet, und nicht 
ausdrücklich sagen, daß zur Beibringung eines Nachweises 
eilt angemessener Termin gegeben werden kann, was aller
dings eine Sache ist, die in der Natur dieses Gesetzes 
selbst liegt, so würde mau auf die Vermnthung kommen, 
daß sich die Gemeinde Jahre und Jahre hindurch mit 
einer Rubrik begnügen müßte, welche der betreffende 
Auswärtige, der sich in ihrer Gemarkung aushaltet, bei
bringt, um sein Einschreiten darznthnn, womit er sich um 
die Anerkennung seiner Heimatsberechtigung irgendwo be
worben hat. Aus Grundlage einer solchen Rubrik könnte er 
sich Jahre und Jahre lang unbelästigt in der Gemeinde 
aufhalten.

AuS diesem Grunde, weil der Ausschuß überzeugt 
ist, daß dieß im Art. 3 des Gesetzes vom 5. März 1862 
nicht gemeint ist, und weil es aber doch gut ist, die Ge
meinde darüber z» belehren, welchen Weg sie einznschlagen 
habe, um einen solchen Menschen zur Beibringung des 
Nachweises oder aber aus ihrer Gemeinde hinaus zu 
bringen, hat der Ausschuß geglaubt eine solche Position 
in dem zweiten Alinea aufnehmen zu sollen, daß einem 
solchen Auswärtigen zur Beibringung der Behelfe ein ge
höriger Termin gegeben werden kann.

Dieses glaube ich zur Rechtfertigung des Ausschuß
antrages anführen zu sollen.

Statthalter Freiherr v. S c h l o i ß n i g g :  Ich er
laube mir ein Paar Worte zu sagen.

Ich habe gegen den Zusatz gar teilte Beanständnng 
zu machen, aber nach dem, waS der Herr Antragsteller 
gesagt hat, kommt es mir vor, daß die Deutlichkeit wirk
lich verletzt werden müßte durch die Art und Weise, wie 
er hier eingefügt worden ist.

Der Paragraph sagt in dem ersten Alinea, daß sol
chen Auswärtigen, welche eine Heimatsberechtigung aus- 
weiseu, ober auch Nachweisen, daß sie eine soche angesucht 
haben, der Aufenthalt in ihrem Gebiete nicht verweigert 
Werben darf, so lange, als dieselben einen unbescholtenen 
Lebenswandel führen und ber öffentlichen Milbthätigfeit 
nicht zur Last fallen.

Das zweite sagt dagegen, daß gegen eine Verfü
gung in dieser Beziehung, — also in allen diesen Be
ziehungen, welche hier benannt sind, — daß, wenn sich 
ein Auswärtiger in dieser Beziehung durch eine Verfü
gung ber Gemeinde gedrückt fühlt, er sich um Abhilfe an 
die politische Bezirksbehörde wenden kann.

Wenn nun die Bestimmung wegen des Termines 
hier eingeschaltet wird, so könnte man glauben, daß sich 
der Auswärtige nur dann um Abhilfe ait die Bezirksbe
hörden wenden kann, wenn er sich durch die Aufforderung 
zur Beibringung des Nachweises gedrückt fühlt.

Nun kann er aber auch ans ändern Beziehungen 
sich gedrückt fühlen, und den Rccurs ergreifen, und mir 
scheint wirklich, daß eine Undeutlichkeit vorhanden ist, wenn 
dieses hier eingeschaltet w ird, und daß es besser wäre, 
diesen Zusatz früher anzubringen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Ich
glaube dem Anstande, welchen Se. Ercellenz angeregt ha-
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beii, durch die Bemerkung begegnen zu können, daß eben 
durch den Satz, wie er im Allgemeinen in betn zweiten 
Alinea gegeben worden ist, unb wie er tatsächlich lautet, 
gegen jebe Verfügung ber Gemeinde dem Auswärtigen 
ber Weg der Berufung offen gelassen ist. Denn wenn man 
den früher besprochenen Zusatz ausläßt, so lautet daö 
zweite Alinea: „Fühlt sich ein Auswärtiger durch eine 
Verfügung der Gemeinde gedrückt, fo kann er sich um 
Abhilfe an die politische Bezirksbehörde wenden".

Der Ausschuß hat absichtlich bic Worte: „in bieser 
Beziehung" ausgelassen, bantit es sich eben nicht bloß auf 
bic Beibringung bes Nachweises bezieht, sondern überhaupt 
auch, wenn z. B. die Gemeinde den sittlichen Lebenswan
del des Betreffenden grundlos beanständet, daß er auch 
in dieser Hinsicht seine Berufung an die höhere Behörbe 
habe, bamit, mit einem Worte, sein Berusuiigsrecht keine 
Beschränkung erfahre. Durch bic Beifügung bcr Worte 
„in bieser Beziehung" würbe den Rechten des Auswärtigen 
näher getreten werben, als wenn man bieselben auSläßt, 
uttb bic Regierungsvorlage scheint in bieser Hinsicht keine 
Beschränkung beabsichtigt zu haben, welche Beschränkung 
erst bitrch bic Beifügung bes Beisatzes, beit bcr Ausschuß 
bei» 2. Alinea beS 8. 10 eingeschaltet hat, herbei geführt 
würde.

Statthalter Freiherr v. S c h l o i ß n i g g :  Also meint 
der Herr Berichterstatter, daß durch die Eliminirung der 
Worte „in dieser Beziehung" diesen möglichen Zweifeln 
vorgebeugt würde.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Ja.
Statthalter Freiherr v. S c h l o i ß n i g g :  So habe 

ich auch nichts weiters zu bemerken.
Abg. K r o m e r :  Ich bin bcr Ansicht, baß cs wohl 

nicht ganz glcichgiltig ist, ob bic Worte „in bieser Be
ziehung" weggelaffen werben oder nicht. Der Schlußsatz 
lautet gegenwärtig: „Fühlt sich ein Auswärtiger durch
eine Verfügung der Gemeinde gebrückt, so kann er sich 
um bic Abhilfe an bic politische Bezirksbehörbe wenden".

Also burch „irgenb eine Verfügung bcr Gcmcinbc". 
Das wäre jedoch zu weit gegangen, denn bic Gcmcinbc 
kann Verfügungen treffen, gegen welche bcr Auswärtige 
den Schutz der Eanteralbchörben, —  sie kann auch Ver
fügungen treffen, in Folge bereit er bat Schutz bcr Gerichts
behörden suchen muß. Es ist daher (ebenfalls zu weit 
ausgeholt, wenn die Worte „in dieser Beziehung" weg
gelassen werden. Die Worte „in dieser Beziehung" sind 
aus dem Grunde nothwendig, damit eben angebcutct wirb, 
baß bcr Auswärtige nur in Fällen, welche seinen Aufent
halt ober feine Ausweisung betreffen, die Abhilfe ber po
litischen Behörben ansprechen könne.

P r ä f i b e n t :  Wünscht noch Jcmanb baS Wort?
Abg. K r o m e r :  Ich würde die nochmalige Recen- 

sioit dieses Paragraphen und sohin deficit neuerliche Be- 
benntr eigen.

tatthaltcrFreiherr v. Sc h l o i ß n i gg :  Ich kann hier 
nur bemerken, daß ich glaube, daß dieser Zusatz sich wohl 
nur auf das Vorangehende beziehen kann, uub daß man 
nicht wohl eine andere Verfügung der Gemeinde im Auge 
haben kann, wo vielleicht bcr Betroffene sich an eine an- 
bere Behörde, Gerichts- oder Eamcralbchördc, wenden 
müßte, von einer solchen Beschränkung ist int §. 10 gar 
keine Rede. Ich kann nur wünschen, baß entweder bcr 
Antrag, wie er vom Ausschüsse gestellt worben ist, mit 
Weglassung ber Worte „in  bieser Beziehung" angenommen 
werben möchte, ober aber, wenn bie Beibehaltung ber 
Worte „in  dieser Beziehung" beliebt würde, so müßte ich 
ersuchen, daß ber Beisatz des Ausschusses zur Vermeidung
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der Zweideutigkeit an einen ändern Ort käme. So aber, 
wie der Ausschußantrag jetzt gestellt ist, glaube ich, nach 
den erhaltenen Aufklärungen keinen Anstand dagegen erheben 
zu sollen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Ich
glaube denn doch zur Beruhigung, wenn irgend Jemand 
in der H. Versammlung einen Zweifel hat, daß in dieser 
Hinsicht das Interesse der Gemeinde eben so, wie jenes 
der Auswärtige», gewahrt sei, dem Antrage des Herrn 
Abg. Kromer, daß dieser Paragraph zur Redactiou an 
den Ausschuß zurück zu verweisen sei, mich anschließen 
zu können.

Ich, für meine Person jedoch kann in dieser E in 
sicht keine Gefahr erblicken, denn selbst die Position, 
daß der Auswärtige zu seiner Berufung sich an die poli
tische Behörde wenden möge, diese Position verschlägt 
selbst dann gar nichts, wenn er in dem einen oder dem 
ändern Falle an eine andere öffentliche Behörde sich zu 
wende» hat; denn darüber dem Auswärtige» die Aufklä
rung zu geben, ist nicht Aufgabe des Gemeindegesetzes. 
Das Gemeindegesetz soll eben nur die Rechte der Gemeinde 
wahren, und diese normiren, und diesen gegenüber ist der 
Auswärtige in eine Position gebracht, über die er sich 
wirklich auf Grundlage des Ausschußantrages nicht bekla
gen kann.

P r ä s i d e n t :  ES ist ein Antrag deS Herrn Abg. 
Kromer vorhanden, welcher die Tertiruug und Stylistrung 
dieses Paragraphen an den Ausschuß zurück verwiesen 
haben will.

Wird dieser Antrag unterstützt?
Wenn die Herren denselben unterstützen wollen, 

bitte ich, sich zu erheben. (ES erhebt sich Niemand.)
Es scheint nicht, er ist also beseitigt.
Ich bringe also §. 10 in der Fassung des Aus

schusses zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche 
mit diesem Paragraphe in seiner Fassung einverstanden 
sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r e r n :  (Liest 8. 11)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen S. 11 etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause.) Nachdem Niemand das Wort e r g r e i f t ,  
so bringe ich denselben zur Abstimmung. Jene Herren, 
welche mit <$. 11 einverstanden sind, wollen sich erheben. 
(Geschieht.) Er ist angenommen.

Ich erlaube mir jetzt die Sitzung auf 10 Minuten 
zur Erholung des Herrn Berichterstatters zu suöpendiren. 
(Nach Wiederaufnahme der Sitzung.)

Ich ersuche den Herrn Berichterstatter fortzufahren.
Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Drittes 

Hauplstück. Von der Gemeindevertretung. (Liest 8. 12.)
P r ä s i d e n t :  Is t über 8- 12 etwaö zu bemerken? 

(Nach einer Pause.) Wenn Niemand daö Wort ergreift, 
so bringe ich 8- 12 zur Abstimmung, und ersuche jene 
Herren, welche mit der Fassung dieses Paragraphen ein
verstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) 
Er ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r e r n :  (LieSt 8- 13-) 
ES ist dieß, meine Herren, ein langathmiger Paragraph. 
Ein Paragraph von dessen Stylistrung sich der Ausschuß 
sehr gut bewußt ist, daß es einiges Nachdenkens, einiges 
Studiums bedarf, um dessen Sinn und Durchführung 
aufzufassen. — Um feine verschiedenen Bestimmungen 
gehörig zu erklären, werde ich mir erlauben sein Ver- 
ständniß durch einige Bemerkungen zn erleichtern. ES ist 
dieß der erste Paragraph, welcher dem Ausschüsse Gele
genheit geboten hat, dem Wunsche nach Bildung größerer 
Gemeinden Rechnung zu tragen. Er hat sich den Fall

gegenwärtig gehalten, daß von den dermalen bestehenden, 
oft wirklich kleinlichen Gemeinden sich mehrere Zusammen
legen wollen, um eine größere Gemeinde zn bilden, 
daß jedoch eine und die andere von diesen OrtSgemeinden 
fürchten würde, ihre partikularen Interessen nicht gehörig 
gewahrt zu sehen, wenn sic sich mit andere» Gemeinden 
zu einem größeren Ganzen vereinigen würde. Um diesen 
particularen Interessen eine Vertretung zu sicher», glaubte 
der Ausschuß die Bildung des Gemeindeausschusses in der 
Art beantragen zu sollen, daß jeder solchen kleineren Ge
meinde ein Organ im GemcindeauSschusse gesichert sei, 
welches seine Interessen bei den Berathnngen zu ver
treten hat.

Wie S ie , meine Herren, in dem weiteren Verlause 
deö Gesetzes sehe» werden, ist hiedurch der weitere Vor
theil geboten, daß durch die Eristeuz eines Ausschuß-Mit
gliedes in de» einzelnen Abteilungen einer größeren Ge
meinde, auch ein M ittel geboten ist, um den Gemeinde- 
Vorstand in Ausübung seiner verschiedenen Functionen, 
namentlich in der Ausübung der Polizeigewalt, gehörig 
zn unterstützen, mit Rücksicht auf deu einzelnen Thcil der 
Gemeinde, in welchem der Allsschußmann seinen Sitz hat. 
Aus diesem Grunde hat der Ausschuß beantragt, daß 
zunächst jede derartige Unterabtheilung, wenn überhaupt 
die Gemeinde ans solchen Unterabtheilungen, ehemaligen 
Ortschaften, besteht, daß die Unterabtheilung der Gemeinde 
zunächst einen Ausschuß wählt, daß die Gesammtzahl 
dieser so gewählten Ausschüsse von der Zahl aller Aus
schüsse, welche nach dem ersten Alinea deS Paragraphen 
13 in der ganzen Gemeinde zu wählen ist, abgezogen 
werden, und nur der Rest von der ganzen Gemeinde 
nach Wahlkörpern gewählt werde, wie sonst im Uebrigen 
die Wahlordnung cs vorschreibt.

In  dersclbcn Wcisc sind dann die Ersatzmänner zu 
wählen, nnr mit dem Unterschiede, daß, nachdem VaS 
Gesetz ohnedem nicht fordert, daß eine ebenso große An
zahl Ersatzmänner gewählt werde, als Ausschußmänner 
selbst, nur dann eine Berufung solcher durch die Wahl 
sämmtlichcr Gemeindemitglieder Platz zu greifen hat, wenn 
die gesetzlich erforderliche Anzahl an Ersatzmännern durch 
die Wahl der einzelnen Unterabtheilungen der Ge
meinde nicht erschöpft wirb.

Die Notwendigkeit, jene Anzahl der Ausschuß
mitglieder, welche nach dem Wahlacte der Untergemeinden 
zur Vollzahl der Ansschußmitglicdcr noch erforderlich 
ist, auf eine durch drei oder bezüglich zwei theilbare Zahl, 
ergibt sich auS dem Wahl-Moduö, welcher in der Wahl
ordnung umständlicher auSeinandergesetzt erscheint. Ich 
habe noch ciucS Falles ciucr Ergänzung dieser Zahl zu 
erwähnen, welcher in dem vierten Alinea des § . 13  nor- 
mirl ist, lind welcher deßwegen auch berücksichtiget wurde, 
weil es zwar nicht im geringsten wahrscheinlich doch aber 
denkbar wäre, daß aus der Wahl der Untergemeinden 
eine solche Anzahl von Ausschüssen hervvrgiuge, daß 
dadurch die Zahl der überhaupt zu wählenden Gemeinde
ausschüsse beinahe oder ganz erschöpft wäre. Für diesen 
Fall schreibt das 4te Alinea vor, daß jedenfalls auS der 
Wahl der Gefammtheit der Gemeinde eine solche Anzahl 
von AnSschußmännern hervorgehen und nötigenfalls dahin 
ergänzt werden müsse, welche der halben Anzahl der von 
den Unterabtheilnngen gewählten Ausschüssen gleich kommt, 
damit auch das Interesse der Gesammtgemeinde durch 
einige Mitglieder im Ausschüsse seiner Vertretung finde.

Diese Bemerkungen habe ich vorläufig dem hohen 
Hause vortragen zn sollen geglaubt, um das Verstäuduiß 
dieses Paragraphen zu erleichtern.



Wenn jedoch Anstände Vorkommen feilten, werde ich 
mir dann das Wort erbitten.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über §. 13 zu 
sprechen?

Abg. K r o m e r : Ich bitte um daS Wort.
Es ist dieser Paragraph wirklich etwas unklar, wie 

dieses der Herr Berichterstatter selbst angebeutet hat.
Ich glaube die Fassung soll eine solche sein, daß 

dieselbe nicht nur dem Juristen, sondern auch dem gemei
nen Manne ohne Erklärung leicht verständlich sei.

Ich vermisse im zweiten Alinea dieses Paragraphen 
die Bestimmung, ans welcher Corporation eigentlich jede 
Untergemeinde ein Mitglied in den Ausschuß zu wählen 
habe, und doch glaube ich, wäre diese Bestimmung noth- 
wendig.

Jede Untergemeinde soll vorerst ein Mitglied ans 
ihrer Mitte wählen; denn nur dadurch, daß die Wahlbe
rechtigten jeder Gemeinde vorerst ein Mitglied aus ihrer 
M itte wählen, ist für jede einzelne Untergemeinde die 
entsprechende specielle Fürsorge getroffen, und deren Ver
tretung durch ein Mitglied ans ihrer Mitte gesichert. —

Im  dritten Alinea heißt es:
„Ih re  Zahl muß nöthigen Falles ans die Hälfte 

der Vorigen und ans eine, durch die Zahl der Wahlkörper 
theilbare Zahl ergänzt werden".

Da möchte ich wohl fragen, wann eigentlich dieser 
nöthige Fall e iiitritt'?

Eine Bestimmung hierüber finde ich im Paragraph?
nicht.

Im  vierten Alinea heißt es:
„Zur Vertretung verhinderter abgängiger Ausschuß- 

Mitglieder haben in jeder Gemeinde Ersatzmänner zn be
stehen.

Jede der erwähnten Uittergenteittdeit wählt einen 
Ersatzmann. Beträgt die Zahl derselben nicht die Hälfte 
fämmtlicher Ausschußmitglieder, so ist der Rest, — falls 
aber die Gemeinde aus feinen derartigen Unterabtheilnn- 
gen bestände, die Gesarnintzahl der Ersatzmänner von 
sämmtlichen Wählern der Gemeinde zu wählen".

Ich glaube vorerst muß genau angegeben werden, 
wie viel Ersatzmänner in jeder Gemeinde zu wählen sind, 
und dann erst ist die Bestimmung zu treffen, wieartig sie 
zu wählen sind, von wem der eine, von wem der andere 
Theil gewählt werden solle. — Uebrigens kommt in die
sem Paragraphe auch eine principielie Frage zur Ent
scheidung.

Der Ausschuß erachtet nämlich, daß für den Fall, 
wenn Untergemeinden in den Ausschuß wählen, die An
zahl der von den Untergemeinden Gewählten derjenigen 
Anzahl höchstens gleich kommen dürfe, welche sohin von 
der Gesammtheit der Orlögemeinde nach Wablkörpern 
gewählt wird.

Ich wäre der Anschauung nicht, sondern vielmehr 
überzeugt, daß bann, wenn wir der Gesaimntheit ber 
Wahlberechtigten mindestens eine gleiche Anzahl Ausschuß- 
mäuner wählen lassen, als deren von den einzelnen Unter- 
gemeinden gewählt wurde», für bie großem Gemeinheit 
gleichsam ein Privilegium geschaffen wird. Denn die 
großem Gemeinden stehen in allen drei Wahlkörpern mit 
einer großem Wähler - Anzahl ein, sie sind daher in der 
Lage, alle ihr.c Leute in den Ausschuß zu bringen, und 
dadurch alle Beschlüsse des Ausschusses nach ihrem Willen 
zu lenken.

Hiedurch aber würden die kleineren Untergemeinden 
ganz unter die Botmäßigkeit der größer» Gemeinden ge
stellt werden.
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Ich würde mir daher gar nicht wünschen, daß Be
stimmungen getroffen würben, in bereit Folge bie großem 
Gemeinden auf die Wahlen einen maßgebenden Einfluß 
üben könnten.

Je mehr die Wahlmänner ans den einzelnen Unter
gemeinden in gleicher Anzahl hervorgehen, desto »»parteiischer, 
desto gerechter wird die Leitung der Gemeinde fein. Je 
mehr wir aber der einen oder ändern stärkeren Gemein
de Gelegenheit bieten, in den einzelnen Wahlkörpern 
die Mehrzahl der ihr angehörigen Wähler in den Aus
schuß zu bringen, desto mehr werden alle geringeren 
Gemeinden von dieser einen oder von den mehrertt großem 
Gemeinden in bas Schlepptau genommen werben.

Ich würbe daher beantragen: „Der §. 13 dieses 
Gesetzes sei nachfolgend abzuändern:

Im  zweiten Absätze: Dieser Ausschuß wird in 
Ortsgemeinden, welche zwei oder mehrere bis zum Jahre 
1850 bestandene Untergemeinden in sich fassen ober künf
tig umfassen werden, derart zusammen gesetzt, daß zu
nächst bie Wahlberechtigten jeber bieser Untergemeinden 
aus ihrer Mitte je ein Mitglied in den Ausschuß wählen". 
— (Ruse: Das geschieht ohttedieß, bas steht ja ohnedieß 
schon darin.) Aus ihrer Mitte ?

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r u :  Ich
bitte die Wahlordnung anznfehen, bann werden Sie es 
sehen.

Abg. K r o m e r :  — Ich glaube, es wäre wohl 
hier am Platze. (Ruse: Nein!)

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  DaS
ist ein Gegenstand, der das Wahlverfahre» betrifft, und 
das Wahlverfahre» glaubten wir in die Wahlordnung 
aitfnchmcn zn müssen, und nicht in den §. 13.

Abg. K r o m e r :  Dann wäre die Bestimmung über 
den ganzen Vorgang der Wahl hier überflüssig gewe
sen. —

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Ich
werde schon später zu erwiedern die Ehre haben.

Abg. K r o m e r :  „ In t  dritten Absätze: Die mit 
Rücksicht aus biefc Wahlen zur Vollzahl deS Ausschusses 
»och abgängigen Mitglieder sind von sämmtlichen Wählern 
der OrtSgenieinde nach Wahlkörpern z» wählen.

Is t die Zahl dieser noch abgängige» Mitglieder
durch die Zahl der Wahlkörper nicht theilbar, so muß sie 
auf die nächste hiedurch theilbare Zahl erhöht werden.

In t dritten Absätze: Zur Vertretung verhinderter. ..
P r ä s i d e n t :  Im  vierte» Absätze.
Abg. K r o m e r :  Richtiger im vierten Absätze: 

(Freiherr v. Apfaltrern, und Abg. v. Wurzbach: Eigent
lich fünfter Absatz.)

„Zur Vertretung verhinderter oder abgängiger AttS- 
schnßmitglieder hat jede Gemeinde auch Ersatzmänner in 
der halben Anzahl der Ausschußmitglieder zu bestellen.

Von jeber ber erwähnten Untergemeinden ist ein Er- 
fatzinan», die sonach noch erforderliche Restzahl aber, und 
wenn die Gemeinde nicht aus Untergemeinden besteht, die 
Gesammtzahl der Ersatzmänner ist von sämmtlichen Wäh
lern brr Gtmeiubc nach Wahlkörpcrn zu wählen.

Is t obige Restzahl oder int letztem Falle bie Ge- 
fammtzahl der Ersatzmänner durch die Zahl der Wahl
körper nicht theilbar, so ist sie auf bie nächste hieburch 
theilbare Zahl zu erhöhen".

Ich glaube, daß der Antrag nur bann »ollftünbfg 
aufgefaßt werbe» könnte, wenn bie Debatte über die ein
zelnen Absätze eingclcitet w ird , und ich würde dann die 
nähere Rechtfertigung eines jeden einzelnen Absatzes nach
tragen.
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P r ä s i d e n t :  Ich werde vor Allem die Unter»
stütznngssrage stellen, itnb ersuche jene Herren, welche die
sen Antrag unterstützen wollen, sich zu erheben.

Abg. K r o m e r :  Ich bitte die Debatte über die
einzelnen Absätze abgesondert einzuleiten.

Abg. D r. S u p p  an:  Ich würde mir den Antrag 
erlauben, die einzelnen Punkte zur Unterstützungsfrage zu 
bringen.

P r ä s i d e n t :  lieber den ersten Absatz liegt kein
Abänderungsantrag vor.

Zum zweiten Absätze wäre, nach dem Antrage zu 
setzen: „Dieser Ausschuß wird in Ortsgemeinden, welche 
zwei oder mehrere bis zum Jahre 1850 bestandene Unter
gemeinden in sich fassen, oder künftig umfassen werden, 
derart zusammengesetzt, daß zunächst die Wahlberechtigten 
jeder dieser Untergemeinden ans ihrer M itte je ein M it
glied in den Ausschuß wählen.

Abg. K r o m e r :  Ich bitte die Unterstützungsfrage 
zn stellen.

P r ä s i d e n t :  Wird dieser Antrag unterstützt? 
(Geschieht.) Er ist unterstützt.

 ̂Im  dritten Absätze wäre zu setzen: „D ie mit 
Rücksicht auf diese Wahlen zur Vollzahl deS Ausschusses 
noch abgängigen Mitglieder sind von sämmtlichen Wählern 
der Ortsgemeinde nach Wahlkörpern zu wählen. Ist die 
Zahl dieser noch abgängigen Mitglieder durch die Zahl 
der Wahlkörper nicht theilbar, so muß sie auf die nächste 
hiedurch «heilbare Zahl erhöht werden".

Findet dieser Antrag die gehörige Unterstützung? 
(Geschieht.) Er ist auch unterstützt.

Im  vierten Absätze: „Zur Vertretung verhinderter
oder abgängiger Ausschußmitglieder hat jede Gemeinde 
auch Ersatzmänner in der halben Anzahl der Ausschuß
mitglieder zu bestellen.

Von jeder der erwähnten Untergemeinde» ist ein 
Ersatzmann, die sonach noch erforderliche Restzahl aber, 
und wenn die Gemeinde nicht aus Untergemeinden besteht, 
die Gesammtzahl der Ersatzmänner ist von fämmllichen 
Wählern der Gemeinde nach Wahlkörpern zu wählen.

Is t obige Restzahl oder im letztem Falle die Ge
sammtzahl der Ersatzmänner durch die Zahl der Wahl
körper nicht theilbar, so ist sie auf die nächste hiedurch 
theilbare Zahl zu erhöhen".

Erhält dieser Antrag auch die Unterstützung? (Meh
rere Mitglieder erheben sich.) Er ist ebenfalls unterstützt.

Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. M u l l c i ) :  Ich bitte um das Wort. Ich 

glaube, daß sich der Ausschuß hier auf eine Abirrung be
geben habe, die in den Folgen von keinem besonder» 
Nutzen sei» dürfte.

H ie r  handelt es sich um  die E o us titu im u g  der O r tS -  
gemeinden.

Ich glaube, wir habe» nicht einzugehen, woraus 
diese Ortsgcnicinde» weiter gebildet werden, ob sie auS 
Dorfschaften, gegenwärtigen Gemeinden, Untergemeinden 
oder wie sie immer heißen.

Die vormaligen Untergemeinde» können nicht zum 
Leben erweckt werden, und hier zu einem Anhalte, daß 
ftc wiederum besondere Korporationen und Berechtigungen 
zur Wahl von Ausschüssen und Bedrückungen derselben, 
haben sollten. (Oho!)

Gesetze sollten kurz, deutlich und bindig versaßt fein, 
während hier ein weiter Spielraum gegeben und die Leute 
nur zu Abirrungen verleitet werden. (O ho!)

Ich halte die Regierungsvorlage hier vollkommen

genau präcisirt, und allen Eventualitäten genügend vor
beugend.

Ich stimme daher nur für die Regierungsvorlage 
in ihrem Tcrte und für die Streichung des ganzen Zu
satzes, den der Ausschuß beliebte.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. K r o m e r :  Ich bitte um das Wort, lieber 

die Aeußeruug des verehrten Herrn Abg. Mulley muß ich 
wohl bemerken, daß die Intention des Ausschusses und 
Zwar ganz sicher dahin ging, größere Ortsgemeinden 
zu schaffen, weil nur große Ortsgcmeinden in der Lage 
sein werden, der ihnen zugewiesenen Aufgabe zu genügen.

Um jedoch die bisherigen Unter- und OrtSgemein- 
den zur Gruppirung in große Gemeinden leichter zu stim
men, ist cS gewissermaßen nothwendig, ihnen auch in der 
künftigen Gemeinde eine entsprechende Vertretung zu sichern 
(Sehr gut! Bravo! )  welcher Tendenz der Ausschuß eben 
dadurch, daß er bei der Bildung des Gemeindeausschusses 
jeder Gemeinde die entsprechende Vertretung gesichert hat, 
nachgekommen ist. (Sehr gut!)

P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand das Wort ergreist, 
so ersuche ich den Herrn Berichterstatter das letzte Wort 
zu nehmen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Ich
würde mir den Antrag des Herrn Kromer ausbitten, um 
ihn eben in feinen einzelnen Theilen zu beantworten.

Abg. K r o m e r :  Ich würde wohl bitten, daß die
ser Antrag rücksichtlich der Frage, ob im Ausschüsse von 
der Gesammtzahl der Mitglieder noch so viele Ausschüsse 
gewählt werden sollen, als deren früher von den Unterge
meinden gewählt wurden, einer reiflichen Vorprüfung un
terzogen werden möge. Ich glaube, wenn wir hier in 
den Antrag des Ausschusses eingeheu, so sind die kleinen 
Untergemeinden gewissermaßen von den großen Gemein
den in das Schlepptau gezogen, sie sind daun nur die 
Werkzeuge der größeren Gemeinden.

Statthalter Freiherr v. S c h l o i ß n i g g : Nun über 
das muß ich mir erlauben eine Bemerkung zn machen. — 
Ich mache gegen diese sehr wesentliche Abänderung der 
Regierungsvorlage keine Einsprache ans den eben von 
dem Herrn Antragsteller Kromer vorgetragenen Gründen."

Ich könnte aber nicht zugeben, daß das am Ende 
dahin ausgelegt wird, daß der Grundsatz die Wahl des 
GemeinveaitSschnsseS nach Wahlkörpern zu veranlassen, 
gänzlich auf die Seite geschoben würde; also zn einer sol
chen Verfügung könnte ich nicht wohl die Zustimmung 
geben.

M ir  scheint, daß in der Regel diese Gefahr wohl 
nicht eintrcten w ird; denn die Anzahl jener Mitglieder, 
welche von den Untergemeinden gewählt werden, wird 
wahrscheinlich immer unter der Hälfte seilt; aber einen 
solchen Grundsatz anzunehmen, daß diejenige Anzahl der 
Ausschußmitglieder, welche von der ganzen Gemeinde nach 
Wahlkörpcni gewählt werden, kleiner sein muß, als die 
aus den Untergemeinden Gewählte», könnte ich wohl nicht 
zugeben, weil dadurch die ganze Tendenz deö Geiueinde- 
gesetzeS bezüglich der Wahl des Ausschusses aus Wahl
körpern paralysirt würde.

Abg. B r o l i c h :  Ich glaube, daß im Antrage deö 
Herrn Kromer gerade die Befürchtung, wo er meint, daß 
jede einzelne Untergemeinde gleichviel Mitglieder zu wäh
len hätte, hervorgerufen wird, welche er vermieden wis
sen wollte.

Ich nehme nun an, daß drei ehemalige Unterge
meinden in eine gegenwärtig zu bildende Ortsgemeinde 
eintreten. Zwei Untergemeinden sind ganz kleine Gemeinden,



eine hingegen ist eine sehr große, 4mai größer als die 
zwei ändern.

Ich denke mir nun diesen Fall, dann würden nach 
dem Anträge des Herrn Kromer die Ausschüsse von allen 
Untergemeinden in gleicher Anzahl zn wählen sein, und 
so würden die zwei kleinen Gemeinden doppelt so stark 
vertreten, als die große Gemeinde selbst.

Nun würden die kleinen Untergemeinden die große 
in dieser Beziehung unterdrücken, und nach Belieben einen 
größer» Einstuß üben können, folglich würde ich den Anö- 
schußantrag, wenn nicht schon die Regierungsvorlage zu 
unterstützen, vorziehen.

Abg. K r o m e r :  lieber diese Auffassung muß ich 
mir wohl eine faclische Berichtigung erlauben.

Mein Antrag geht keineswegs dahin, daß die ein
zelnen Untcrgemeinden so viele Ausschüsse wählen sollen, 
als die großen Gemeinden.

Mein Antrag geht nur dahin, daß jede Unter
gemeinde vorerst einen AuSschußmann zu wählen habe. — 
So viele dann noch zn wählen sind, so viele sollen von 
der Gesammtzahl der Wähler nach Wahlkörpern gewählt 
werden. Dieß ist mein Antrag.

(Ruf: Das ist ja ganz der Ausschuß-Antrag.)
Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r c r n :  Wenn 

Niemand der Herren mehr das Wort zu ergreifen wünscht, 
so werde ich in der Lage sein, Aufklärungen zu geben, 
welche alle die Anstände beheben, die eben im Laufe 
der Debatte zu Tage getreten sind.

Ich glaube mich der natürlichen Ordnung nach 
zuerst an die allgemeinen Anstände halten, und dann 
erst zu den specicllcn Punkten, welche der Antrag des 
Herrn Landeögerichtöratheö und Landtagsabgeordneten 
Kromer enthält, übergehen zn sollen.

Der Herr Landesgcrichtörath Kromer hat eine prin- 
cipielle Frage in Anregung gebracht, ob denn nämlich die 
derartige Gestaltung des Gemcindeansschnsscs, wie der
Ausschuß sie in seinem §. 13 beantragt hat, nicht eine 
Gefährdung der kleinern Untergemeinden in sich begreife.

Es kann sein, daß überhaupt durch Zusammenlegung 
mehrerer Gemeinden in eine große Gemeinde sich die
Gefahr ergibt, daß daS Verhältnis» der einen zu der
ändern, was Ausdehnung, was Größe, was Anzahl von 
wahlberechtigten Mitgliedern anbelangt, ein für eine 
kleinere Gemeinde ungünstiges werde.

Diese Gefahr, meine Herren, war der Ausschuß
eben so wenig in der Lage in jedem einzelnen Falle zu 
beseitigen, wie es auch schon die Regierungsvorlage nicht 
in der Lage war, wie eS sich überhaupt nicht beseitigen 
läßt, außer durch einen vernünftigen ihren Interessen 
Rechnung tragenden Vorgang der Gemeinden selbst bei 
Vornahme ihrer Wahl.

Denn, mag man das Operat so annehmen, wie cs 
der Ausschuß beantragt, mag man dem Antrage bei- 
Pflichtcn, welchen Herr Landeögerichtsrath Kromer gestellt 
hat, und von dem ich zeigen werde, daß er ziemlich 
genau und nur mit wenigen unwesentlichen Abweichungen 
mit dem Anträge des Ausschusses zusammen fällt, mag 
man endlich die Regierungsvorlage annehmen, so wird 
immer cS sich gleich bleiben, daß, sobald mehrere Gemein
den sich znsammenlcgen, sie sich diesen Schritt werden 
überlegen müssen, bevor sie ihn thun, und zn beurtheilen 
haben werden, ob sie durch die Zusammenlegung mit 
einer größern Gemeinde in eine ihren Interessen Gefahr 
drohende Stellung kommen.

Diese denkbare Gefahr har eben der Antrag des 
Ausschusses möglichst dadurch zu beseitigen sich bemüht,
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daß er wenigstens ein Mitglied deS Ausschusses jeder 
Untexabtheilung gesichert hat, und der §. 21 der Wahl
ordnung wird den Herren zeigen, daß die Wahl dieses 
Mitgliedes von der Untergemeinde, ohne sich in Wahl- 
körpcr zu thcilcn, also von ihrer Gcsammthcit vorgenom
men wird.

Die Gefahren jedoch, welche für die kleineren Un
tergemeinden durch die Zusammenlegung derselben mit 
den, dem Umfange nach größeren, entstehen können, sind 
bei Weitem geringer, als angedeutet werden wollte. Wenn 
nämlich wie der Fall gesetzt worden ist, zwei kleine Ge
meinten sich mit einer anderen Gemeinde, die viermal 
größer ist, Zusammenlegen wol len, so ist cs ihre Auf
gabe, sich bei dem Wahlacte zu vereinigen, um gegen
über der größeren eine Opposition zu bilden, und das 
ist ein Vorgang, zu dem wir ihnen nicht erst den Fin
gerzeig zu geben brauchen, dazu ist der Bauer gescheit 
genug. Sie werden sich schon unter einander verabreden, 
um auch auS den kleineren und nicht bloß aus den größe
ren Gemeinden Mitglieder in den Ausschuß zu bringen. 
Wenn sie es übrigens nicht thun —  habeant s ib i: — 
wir haben nicht das Recht den Vormund jedes Einzel
nen zu machen, sondern nur ein Gesetz zu votiren, auf 
dessen Grundlage die Gemeinden ihre Interessen wahren 
können,  wenn sie es wahren w o l l e  it.

E in  w eitere r p rin c ip ie lle r A nstand w urde gegen 
diesen P a ra g ra p h e n  von S e ite  des H e r r n  A bg . M u l le y  er
hoben. E r  bean tragt, den P a ra g ra p h e n , w ie  ihn  die R e g ie 
ru n g s v o rla g e  enthält, anzunehm en, und cö den O r ts g e 
meinden zu überlassen, w ie  sie sich eben bilden w ollen , 
„indem  die frü h er bestandenen H a uptgem einden , w ie  sie 
in  dankbarer E r in n e ru n g  der B evö lkerung  noch heutigen  
T a g e s  leben, zu G ra b e  gegangen seien und nickt m ehr 
auferstehen können". —  D a s  verneine ich! —  S ie  le
ben im  V o lke  in  einer zu guten E rin n e ru n g , in  einem  
zu guten Andenken, a ls  daß sie nicht w ieder aufcrstehen 
sollten a u s  ihrem  G ra b e , w enn  m an  ihnen die G eleg en 
heit g ibt, sich von  der sie deckenden H ü l le  zu befreien. 
( B r a v o ! )  W e n n  m an dieses thut, und die G em einden  
benützen diese Gelegenheit nicht, dann w ird  der B e w e is  
geliefert fe ilt, daß die gegenw ärtige G em eindcvrgan is irung  
eine ganz gute ist, und dann können sich die G em einden  
trotz deö derm aligen Ausschußantrages noch im m er a ls  
kleinere G em einden  constituiren —  an  dieser M o d a litä t  
der künftigen G em eindeb ildung  erlaube ich m ir jedoch 
sehr zu zw eife ln .

Ich glaube zu den einzelnen Punkten übergehen 
zu können, wie sie der Herr LandeögerichtSrath Kromer 
dem H. Hause vorgetragen hat. Der Antrag deö Herrn 
Kromer geht zunächst dahin, daß daö erste Alinea deS 
8. 13, wie es in der Regierungsvorlage vorkommt, und 
bereits beantragt ist, beibehalten werde, der zweite Absatz 
aber lauten möge: „Dieser Aussckuß wird in Ortsge
meinden, welche zwei oder mehrere bis zum Jahre 1850 
bestandene Untergemeinden in sich fassen, oder künftig umfas
sen werden (bis her lautete er vollkommen gleich mit 
dem AuSschußantrage), derart zusammengesetzt, daß zu
nächst die Wahlberechtigten jeder dieser Untergemeinden 
aus ihrer M itte je ein Mitglied in den Ausschuß wäh
len". D er vom Ausschüsse gestellte Antrag lautet von 
der von mir hervvrgehobenen Stelle angefangen: „Daß 
zunächst sämmtliche Wahlberechtigte jeder dieser Un
tergemeinden je ein Mitglied in den Aussckuß wählen". 
Der Unterschied liegt somit nur in den Worten „aus 
ihrer M itte". Nun erlaube ich mir die l>. Versamm
lung auf den §. 21 der Wahlordnung aufmerksam zu
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machen, welcher lautet: „ I n  Gemeinden, welche im 
Sinne der §§. 13 und 14 der Gemeindeordnung aus 
Unterabtheilungen bestehen, wird jede Unterabtheilung bei 
der Wahl deS betreffenden Ausschusses und Ersatzman
nes alS ein Wahlkörper angesehen. Der Wahlact dieser 
Unterabtheilung hat dem Wahlacte der übrigen, von 
sämmtlichen Wahlberechtigten der Gemeinde zu wählen
den Ausschüsse und Ersatzmänner voraus zu gehen". 
Sie bilden also einen Wahlkörper, ihr Interesse wird es 
wahrscheinlich mit sich bringen, aus i h r e r  M i t t e  zu 
wählen; wollen w ir sie in der Hinsicht beschränken und 
n ö t h i g e n  aus ihrer M itte zu wählen? Sie können 
gerade vielleicht das Vertrauen zu Einem haben, der 
nicht in ihrer M itte aber doch in nächster Nähe ist, von 
dem sie überzeugt sind, daß er ihre Interessen wahren werde. 
Haben sie jedoch zu keinem solchen das Vertrauen, so 
werden sie schon ohne baß es ihnen befohlen wird, einen 
Mann aus ihrer M itte wählen. Die Position „aus ihrer M it
te" wäre sonach eine Einschränkung des Wahlrechtes, der 
Unterabteilung, die durch die Nothwendigkeit nicht gebo
ten ist. Die U lilität ist den Leuten am Lande bei sol
chen Gelegenheiten enorm gut einleuchtend. Jnbeß würde 
der Beisatz, wenn man überhaupt die Selbstbestimmung 
der Untergemeinden beschränken w i l l, keinen weitern Scha
den herbeiführen. Der Antrag des Herrn LandeSge- 
richtSratheS Kromer beseitigt den Rest dieses Alinea 
des Antrages, welches folgende Worte enthält: „D ie so 
Gewählten werden in die obige Anzahl der Ausschuß- 
Mitglieder eingerechnet". ES ist allerdings richtig, daß 
es nicht absolut nothwendig ist, diese Worte hinzusetzen, 
jedoch zu größerer Deutlichkeit hat der Ausschuß ge
glaubt, es thun zu sollen, damit nicht geglaubt werde, 
daß obige Zahl lediglich aus der Gesammtheit gewählt 
werde.

Der 3. Absatz des Antrages des Herrn L. G. R. 
Kromer lautet: „D ie mit Rücksicht auf diese Wahl 
zur Vollzahl des Ausschusses noch abgängigen M itglie
der sind von sämmtlichen Wählern der Ortsgemeinde 
nach Wahlkörpcrn zu wählen; ist die Zahl dieser abgän
gigen Mitglieder durch die Zahl der Wahlkörper nicht 
theilbar, so muß sie auf die nächste hiedurch theilbare 
Zahl erhöhet werden".

Dieser Antrag enthält das 4. Alinea des AuSschuß- 
antrages, welches lautet: „D ie auf die Gefammtzahl
sohin »och fehlenden sind von sämmtlichen Wählern der 
Gemeinde nach Wahlkörpern in den Ausschuß zu beru
fen. Ihre Zahl muß nöthigen Falls auf die Hälfte der 
vorigen und auf eine durch die Zahl der Wahlkörper 
theilbare Zahl ergänzt werden".

In  dem Nachsatze, welchen der Antrag des Herrn 
Abg. Kromer enthält, ist nur noch für den Fall für
gesorgt, daß nur dann, wenn aus den Untergemeinven 
eine solche Anzahl von Ausschuß-Männern hervorginge, 
daß der Rest, welcher noch für die Wahl der Gefammt- 
gemeinde verbleibt, unter der Zahl der von den Unterab
theilungen gewählten Ausschußmännern bliebe, auf diese, 
und auf eine durch die Zahl der Wahlkörper theilbare zu er
höhen wäre. (Rufe: die Hälfte der vorigen!) Der Unterschied, 
liegt somit lediglich darin, daß der Ausschuß sich begnügt hat, 
aus der Gesammtheit die Hälfte der Anzahl der von 
den Untergemeinden zu wählenden hervorgehen zu ma
chen, während der Herr Abg. Kromer eben so viele aus 
der Gesammtwahl hervorgehen wissen will, als von den 
einzelnen Unterabtheilungen. Dann ist aber sein Antrag 
für die Zusammenlegung kleinerer Gemeinden mit größern 
noch ungünstiger als der Ausschußantrag, denn er sorgt

für gar keine Mitglieder, welche aus der Gesammtheit 
hervorgchen, er w ill von dieser in dem Falle gar keine 
gewählt wissen. Wenn, nach seiner Supposition keine 
übrig bleiben, dann werden auS der Gesammtheit keine 
gewählt, und die Gesammtinteressen der Gemeinde finden 
im Gemeindeausschusse keine Vertretung. Ich erlaube mir 
in dieser Hinsicht, bevor ich zu der Position deS Antra
ges des Herrn Abg. Kromer, in Betreff der Stellvertre
ter oder Ersatzmänner übergehe, die Position des Aus
schusses, sowie jene des Herrn Abg. Kromer durch ein 
Beispiel zu erörtern. Die mindeste Anzahl, welche denk
barer Weise in einem Gemeindeausschusse sein kann, ist 8. 
Nun, eö ist vorauszusehen, daß wenn zwei oder meh
rere Gemeinden sich zu einer Ortögemeinde vereinigen, 
dann gewiß mehrere gewählt werden, nachdem eben nur 
bei weniger als 100 Wahlberechtigten schon wenigstens 
8 Ausschüsse sein müssen, von 100 aufwärts aber schon 
wieder 12. Es wird also das der gewöhnliche Fall 
sein, daß 12 oder auch 18 Mitglieder gewählt werben, 
wenn große Gemeinden gebildet werden.

Ich setze also den Fall, eS haben sich 4 Unter» 
gemeinden zusammengcthan, diese haben auf diese Art 
4 Ausschüsse zu wählen, welche von der Anzahl 12 ab
gezogen werden, eö bleiben bann 8 übrig, welche auS 
der Gesammtheit der Gemeinde nach Wahlkörpern zu 
wählen sind. Wenn nun 3 Wahlkörper sind, so wird 
diese Zahl 8, da sie durch 3 nicht theilbar ist, auf 9 
erhöhet, und es wählt sohin jeder Wahlkörpcr 3 Auö- 
schußmitglieder.

Eine Gefahr für die einzelnen Unterabtheilungen 
sehe ich in diesem Vorgänge durchaus nicht, weil sie 
eben durch einen gehörigen Vorgang bei der Wahl sich 
gegen eine Ueberstimmung durch die andere leicht schützen 
können.

Nehmen w ir den Fall, der jedoch sehr unwahrschein
lich ist, —  jedoch auch für diesen wollte der Ausschuß 
vorgesorgt wissen, um gar keinen Fall unberücksichtigt 
zu lassen, —  die zusammengelegte Gemeinde habe nur 8 
solche Ausschußmitglieder zu wählen, und würde aus 6 
Unterabtheilungen bestehen, dann bleiben, nachdem die 6 
Unterabtheilungen gewählt haben, nur 2 Ausschußmit
glieder übrig.

Um nun die Interessen der Gesammtgemeinde 
durch die Wahl ebenfalls zu wahren, hat der Aus
schuß die Proposition gemacht, daß wenigstens von der 
vorigen Zahl — 6 — Die Hälfte, d. i. also 3 von 
der Gesammtgemeinde zu wählen seien, in diesem Falle 
also würden 9 Mitglieder in den Ausschuß gewählt wer
den. Jedoch ich gestehe cs offen, dieser Fall wird wohl 
kaum eintreten.

Nun kommen w ir zu der Position über die Ersatz
männer. Zn dieser Hinsicht beantragt der Herr Abg. 
Kromer folgenden Passus: „Zur Vertretung verhinderter 
oder abgängiger Ausschußmitglieder hat jede Gemeinde 
Ersatzmänner in der halben Anzahl der Ausschußmit
glieder zu bestellen, von jeder der erwähnten Untergemein- 
ben ist ein Ersatzmann, die sonach erforderliche Restzahl 
aber — und wenn die Gemeinde nicht auS Untergemein- 
den besteht, die Gesammtzahl der Ersatzmänner, — ist 
von sämmtlichen Wählern der Gemeinde nach Wahlkör- 
pern zu wählen. Ist obige Restzahl „oder im letzter» Falle die 
Gesammtzahl der Ersatzmänner durch die Zahl der Wahl
körper nicht theilbar, so ist sie auf die nächste hiedurch 
theilbare Zahl zu erhöhen". ES ist das nur eine Para
phrase unseres letzten Nachsatzes, höchstens mit Abände
rung der Worte „in der halben Anzahl der Ausschuß-



Mitglieder", welche Bestimmung jedoch gleichfalls auö 
unserer Position hervorleuchtet: „Znr Vertretung verhin
derter oder abgängiger Ausschußmitglieder haben in jeder 
Gemeinde Ersatzmänner zu bestehen". Also hier wäre 
die Differenz in der halben Anzahl der Ausschußmitglie
der.

Der Ausschußantrag lautet weiter: „jeder der 
erwähnten Untergemeinden wählt einen Ersatzmann", 
ebenfalls daS, was der Herr Abg. Kromer wünscht. — 
„Beträgt die Zahl derselben nicht die Hälfte sämmtlicher 
Ausschußmitglieder, so ist der Rest, — falls aber die 
Gemeinde aus keiner derartigen Unterabtheilung be
stünde, die Gesammtzahl der Ersatzmänner —  von sämmt- 
lichen Wählern der Gemeinde zu wählen, und wenn die 
Anzahl der so zu wählenden Ersatzmänner durch die Zahl 
der Wahlkörper nicht theilbar wäre, auf die nächste hie
durch (heilbare Zahl zu erhöhen". Ich sehe nicht eine 
einzige Position, welche nicht in unfern Antrag ausgenom
men worden wäre, und welche der Herr Abg. Kromer 
in seinem Antrage bezweckte, denn selbst die Position 
„in  der halben Anzahl der AuSschußmitglieder" ist in 
den Worten unseres Antrages: „Beträgt die Zahl dersel
ben nicht die Hälfte der zn wählenden Ausschnßmitglie-
ber, so ist der Rest.....................enthalten". Daß nun
nach Wahlkörpern gewählt wird, ist in der Wahlordnung 
enthalten, welcher den Borgang der Wahl vorznbehalten, 
dem Ausschüsse passender erschien.

Die Wahlordnung sagt nämlich im §. 21 „der 
Wahlact dieser Unterabtheilung hat dem Wahlacte der 
übrigen von sämmtlichen Wahlberechtigten zu wählenden 
Ausschuß- und Ersatzmänner vorauszugehen, und ist erst 
nach dessen Beendigung zur Wahl der noch abgängigen 
Ausschuß- und Ersatzmänner nach den eigentlichen W a h l 
körpern zu schreiten". Es ist also auch hier gesagt, 
daß diese Unterabtheilungen die uneigentlichen und die 
Wahlkörper im Sinne der Regierungsvorlage die eigent
lichen Wahlkörper sind, und daß nach diesen die Wahlen 
vorzunehmen sind.

Ich glaube somit, daß die Positionen des Ausschus
ses mit den Intentionen des Herrn Antragstellers Kro
mer zusammenfallen bis auf die einzige Position, die in 
dem zweiten Absätze, wie ihn der Herr Abg. Kromer 
vorschlägt, anbefohlen werden soll, daß die Wahlberech
tigten einer Unterabteilung ihre Ausschußmitglieder ans 
i h r e r  M i t t e  wählen müssen. Diese Position glaube 
ich nicht befürworten zu könne», weil sie eine beschränkende 
ist. Ich glaube daher den Antrag des Ausschusses dem 
hohen Hause zur Annahme anempfehlen zu können.

Abg. K r omer .  Ich werde mir zu einer factischen 
Berichtigung noch daö Wort erbitten.

Daß ich beantragt habe, es sei von jeder Unterge
meinde ein Ausschußmann aus der Mitte der Wahlberech
tigten zu wählen, hat darin seinen Grund, weil schon bei 
diesen Wahlen für jede Gemeinde ein Organ geschaffen 
werden soll, welches sie künftighin gegenüber der ganzen 
Gemeinde zu vertreten hat. Der Herr Berichterstatter hat 
erwähnt, daß ich beantragt hätte, es seien für den Fall, 
wenn von jeder Gemeinde ein AuSschußmann in den Aus
schuß gewählt wird, von der Gesammtheit dann noch eben 
so viele zu wählen, als die einzelnen Untergemeinden ge
wählt haben. DaS habe ich nicht gesagt, sondern ich 
habe nur beantragt: „von jeder einzelnen Untergemeinde 
ist ein AuSschußmann in den Ausschuß zu wählen" ; die 
noch Abgängigen wählt die Gesammtheit ohne Rücksicht 
darauf, in welcher Zahl die noch Abgängigen zu bestehen 
haben. Ich glaube auch, daß der Fall nie eitttreten wird,

in welchem die Gesammtheit weniger zu wählen hätte, 
als die einzelnen Untergemeinden; daher die Bestimmung 
darüber, daß die Gesammtheit so viele wählen soll, als 
die einzelnen Untergemeinden ans die Klarheit des Ge
setzes nur störend sein dürfte. Ich frage nur, ob der Satz 
verständlich ist, „ihre Zahl muß nötigenfalls auf die 
Hälfte der vorigen und auf die durch die Zahl der Wahl
körper (heilbare Zahl ergänzt werden".

Wann tritt denn dieser nöthige Fall ein, daß man 
die Zahl auf die Hälfte der vorigen ergänzen muß? Wo 
ist die Bestimmung hieffir im Gesetze und wie wird der 
Landmann diese Fassung des Gesetzes verstehen können? 
(Rufe links „Ih re " versteht er auch nicht.) Was den letzten 
Punkt anbelangt, so ist darin nicht ausgedrückt, wie groß 
die Anzahl der Ersatzmänner zu sein habe. Ich glaube, 
vorerst ist die Bestimmung zn treffen: die Anzahl der 
Ersatzmänner muß so hoch stehen, und erst nachdem 
die Position darüber ausgesprochen ist, soll erst die Be
stimmung erfolgen, wieartig diese Anzahl der Ersatz
männer von den Untergemeinden, und wieartig der Rest 
von der Gesammtheit der Wähler zn wählen sei.

I n  meinem Antrage ist allen diesen Bestimmungen 
mit größerer Deutlichkeit entsprochen worden, als in den 
Anträgen des Ausschusses. Nur der großem Klarheit 
des Gesetzes wegen habe ich meinen Antrag gestellt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. D r. S u p p  an:  Es ist heute schon einmal 

geschäftsordnungswidrig nach dem Schlußworte des Be
richterstatters ein Antrag gestellt worden; auö diesem 
Grunde möchte ich mir in Hinblick auf die Wichtigkeit 
des Gegenstandes doch auch erlauben auf einen Passus 
des Ausschußantrages aufmerksam zu machen, dessen Un
deutlichkeit mir gerade in Folge der jetzigen Debatte aus
gefallen ist, und der wirklich eine Abänderung verlangen 
würde.

Der Herr Abgeordnete Kromer hat nämlich daS 
dritte Alinea derart anfgefaßt, als ob der Ausschuß darin 
die Bestimmung hätte treffen wollen, es seien ans der Mitte 
der Gesaimntgemeinde wenigstens ebenso viele Mitglieder 
in den Gemeinde-Ausschuß zu berufen, als von den ein
zelnen Unterabteilungen zusammen genommen —  während 
der Ausschuß nur die Hälfte der von den Unterabtheilun
gen Gewählten von der Gefanimt-Gemeinde in den Aus
schuß berufen wissen wollte, das heißt also ein Drittel 
der Gesammtzahl der Gemeinde-Ausschüsse.

Diese Auffassung deS Herrn LandeSgericbtSratheS 
Kromer ist aber allerdings einigermaßen erklärlich durch 
die Stylisirnng des betreffenden Passus, und ohne mich 
daher in das Meritum der Frage einzulassen, was vom 
Herrn Berichterstatter bereits hinreichend geschehen ist, 
möchte ich doch darauf aufmerksam machen, daß man den 
Ausdruck „auf die Hälfte der vorigen" allerdings auch 
auf die Hälfte der im ersten Alinea dieses Paragraphen 
aufgezählten in den Ausschuß zu wählenden Gemeinde
mitglieder beziehen könnte; wie denn auch der Herr Lan
desgerichtsrath Kromer es in dieser Weise ausgelegt hat. 
Es wäre demnach deutlicher, wenn die Stylisirnng dahin 
lauten würde: „Ih re  Zahl muß nötigenfalls auf die 
Hälfte der von den Unterabtheilungen Gewählten ic. er
gänzt werden".

Durch diesen Antrag wird vermieden, daß ein_ sol
ches Mißverständniß eintrete, wie es eben beim Herrn 
LandeSgerichtsrathe Kromer eingetreten ist, und wie es 
bei Ändern wohl noch weit leichter ein treten könnte.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte mir den Antrag schriftlich
zu übergeben.
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Abg. Deschmann:  Ich bitte Herr Vorsitzender 
ums Wort, ich glaube, daßeö sich bei der Hochwichtigkeit 
dieses Gesetzes als unumgänglich nothwendig herausstellt, 
daß die Stylistrung eine wohldurchdachte sei, und daß 
es, wen» einzelne Anträge und Amendements hier im 
Verlaufe der Debatte gestellt werden, selbstverständlich ist, 
daß die definitive und endgiltige Stylistrung dem Aus
schüsse ohnehin überlassen werden muß. Nun aber glaube 
ich ebeu auch iit einem Theile deö Antrages, welchen der 
Herr LandeSgerichtSrath Kromer zum letzten Punkte ge
stellt hat, eilte Mangelhaftigkeit in der Stylistrnng bemerkt 
zu haben, indem die Zahl der Ersatzmänner mir als eine 
so wichtige Bestimmung erscheint, daß dieselbe nicht neben
bei oder später in einem Absätze erscheinen dürfe, sondern 
daß gleich ursprünglich angegeben sein sollte, die Zahl der 
Ersatzmänner habe die Hälfte jener der Auöschußmitglie- 
der zu betragen.

Ich erlaube mir weiters zu bemerken, daß nach 
dem Antrage des Ausschusses dieses Gesetz auch in das 
Slovenische übersetzt werden soll, und daß hiezu ein Comitv 
aus dem Hause gewählt werden wird. (Rufe links: 
DaS ist ja beantragt.)

Nun ist es eine Eigenthümlichkeit der slovenische» 
Sprache, daß sie es »icht so sehr liebt, sich in langen 
Sätzen und Perioden zu ergehen, sondern kürzere Sätze 
verzieht.

Es würden also jedenfalls dem Comit«, welches 
später gewählt werden soll, bei der slovenischen Ueber- 
fetznng große Hindernisse in den Weg treten, falls eS 
überhaupt geneigt wäre, sich stricte an den Wortlaut deö 
Gesetzes zu halten. UebrigenS ist aber so Manches in dem 
Kromer'schen Antrage, waS der Ausschuß für daS Gemein- 
degefetz bezüglich der Stylistrnng vielleicht benützen könnte, 
und worüber eine Verständigung im Hause selbst schwer 
zu erzielen wäre.

Ich würde daher den Antrag stellen, daß der An
trag deö Herrn Abg. Kromer so wie der Zusatzantrag, 
welchen der Herr D r. Suppan gestellt hat, dem betref
fenden Ausschüsse zur Berathuug und allfälligen Benützung 
zngewiesen würden, und daß nns derselbe später einmal 
seine dießfälligen Anträge zur endgiltige» Beschlußfassung 
verlegen würde, wobei ich natürlich voraussehe, daß, da 
gegcii die Zusammenlegung der Untergemeinden und gegen 
den Wahlmoduö im Principe bei dieser Debatte keine Ein« 
Wendungen erhoben worden sind, es rein nur Sache der Sty- 
listik und der größer» Klarheit wäre, welche hier erzielt werden 
soll und warum ich diesen Weg als de» geeignetste» erachte.

P rä  sideu t : Ich stelle die U»lerstütz»ngSfragc.
Je»e Herren, welche diesen Antrag deö Herrn Abgeord. 
Deschmann unterstützen, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)

Ich werde nunmehr diesen Antrag deS Herrn Abg. 
Deschmann zur Abstimmung bringen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Ich
bitte eö aber vielleicht in der Art zn thu», daß stch Vas 
hohe Haus vorläufig nur ausspreche, ob cs die Idee» des 
Ausschusses, wie sic im S. 13 ausgesprochen sind, im 
P r i n c i p e  annehmen wolle, freilassend allfällige stylistifche 
Verbesserung auf Grund der beiden gestellten sehr schätzens- 
werthen Anträge.

Abg. K r o m e r :  Nachdem ein Theil dieses Para
graphen, nämlich der Punkt, in welcher Anzahl die Aus
schussmitglieder von der Gesammtheit zu wählen sind, vo» 
mir angefochten wurde, so wäre, glaube ich, darüber vor
läufig nicht abzuspreche», daß der ganze Wahlinodus die
ses Paragraphen im Principe angenommen werde, sondern 
mein Antrag wäre nach dem Vorschläge des Herrn Abg.

Deschmann vorläufig an den Ausschuß zu weisen und erst 
da»», nachdem die neuerliche Fassung in die Versammlung 
gebracht worden ist, mich über daS Princip sich anszu- 
sprechen.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe den Antrag deS Herrn 
Deschmann zur Abstimmung, welcher dahin lautet, daß 
die Anträge der Herren Abg. Kromer und Dr. Suppan 
vorerst dem Ausschüsse für das Gemeindegesetz zur wei
tem Vorberathung und Stylisirnng zn überweisen sind. 
Wenn die Herren mit diesem Antrage einverstanden sind, 
bitte ich, sich zu erbeben. (Geschieht.) Es werden also 
diese Anträge dem Ausschüsse für daö Gemeindegesetz vor
erst zngewiesen.

BerichterstatterFreih. v . A p f a l t r e r n :  (Liest 8.14.)
P r ä s i d e n t :  Ist über §. 14 etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause.) Nachdem Niemand das Wort ergreift, 
so bringe ich den Ansatz deS Ausschusses über diesen 8- 
14 zur Abstimmung. Jene Herren, welche mit diesem 
Paragraphen einverstanden sind, bitte ich, sitzen zn bleiben. 
(Es erhebt sich Niemand.) Angenommen.

Berichterstatter Freih. v. Ap fa l t r e rn :  (LieSt 8-15.)
Abg. K r o m e r :  Ich würde um daS Wort bitten.
Ich bin zwar mit der Fassung dieses Paragraphen 

ganz einverstanden, jedoch glaube ich, daß er viel besser 
erst vor de» 8- 18 gereiht werden könnte; denn die bishe
rigen so wie die drei nachfolgenden Paragraph? sprechen 
noch immer von der Wahl deö Gemeindeausschusses. 
Der 8-18 der Regicrnngövorlage aber, vor welchen ich de» 
8. 14 eingereiht wünsche, spricht dann von der Wahl deö 
Gemeindevorstandes. Zur bessern Systematik des Gesetzes 
dürfte cS vielleicht zweckdienlicher sein, den eben vorgetra- 
genen Paragraph erst vor den 8- 18 einzureihen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand daö Wort?
Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Eö

wäre kein Unglück, wenn 8. 15 nach 8- 17 deö Ent
wurfes bezüglich 8. 18 deö Ausschußantrages eingereiht 
würde, jedoch sehe ich auch gar keilt Hinderniß ein, daß 
er da belassen werde, w je r jetzt ist. Die Systematik deö 
Gesetzes wird kaum darunter leiden, wenn er hier bleibt 
und übersichtlich ist die Sache nicht minder. Ich unter- 
ordne mich daher ganz dem h. Hause, halte jedoch den 
Antrag des Ausschusses aufrecht. —

P r ä s i d e n t :  Findet der Antrag des Herrn Abg. 
Kromer, daß dieser Paragraph erst »ach 8. 17 resp.
8. 18 zn stellen sei, Unterstützung ? (ES erhebt sich Nie- 

i maitb.) Er scheint ohne Unterstützung geblieben zu fein,
! 8- 15 behält also hier feilte» Platz.

Wenn Niemand mehr daS Wort ergreift, so bringe 
ich diesen Paragraph zur Abstimmung, und ersuche jene 
Herren, welche mit der Fassung dieses Paragraphen ein* 

t verstanden sind, sitzen z» bleibe». (Eö erhebt sich Nie
mand.) 8-15 ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  (Lieöt 
8- 16.)

P r ä s i d e n t :  Ist über 8- K) etwas zu bemerken?
Abg. K r o m e r :  Das erste Alinea ist meiner An

sicht nach ganz überflüssig.
W ir haben ja eben die 88. 14 und 15, welche von 

der Ansschnßwahl handeln, berathen, wozu also nochmals 
i die Bestimmung, daß die Ausschüsse im Sinne dieser Pa- 

ragraphe gewählt werden?
Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Ich halte 

die Eitirnng der 88- 13 und 14 wirklich nicht für über
flüssig und sie dürften auch hier Niemanden int Wege 
sein. Sie weisen nämlich darauf hitt, daß nicht die Ge
meinde als ihr Ganzes alle diese Mitglieder zu wähle»



hat, sondern daß eben Betreff dieser Mitglieder eine Ver
schiedenheit in jenen Gemeinden obwaltet, die anö mehre
ren ehemaligen Untergemeinden bestehen. Er weiset darauf 
hin, daß die Gemeinden nicht immer die Totalität an den 
Ausschuß- und Ersatzmännern zu wählen haben, sondern 
eben nur unter den gegebenen Verhältnisse» jene Anzahl, 
welche nach der Wahl der Untergemeinden übrig bleibt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daö Wort 
über 8- 16?

(Nach einer Pause.) Nachdem Niemand daö Wort 
zu ergreifen wünscht, werde ich §. 16 zur Abstimmung 
bringen, und zwar in der Fassung, wie sie dem Ausschüsse 
beliebte.

Wenn die Herren mit der Fassnng deS §. 16, wie 
sie der Ausschuß beantragt, einverstanden sind, bitte ich, 
sitzen zu bleiben.

Abg. K r o m e r :  Ich bitte über jeden einzelnen 
Punkt abstimmen zu lassen.

P r ä s i d e n t :  Alinea 1. „D ie Ausschuß- nud Er
satzmänner werden von den Wahlberechtigten in der Ge
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meinte gewählt". Wenn die Herren mit diesem Alinea 
einverstanden sind, bitte ich, sitzen zu bleiben. (Ruse: 
88- 13 und 14: ließt Alinea 1 deS AnSschußantrageS.) 
Wenn die Herren mit dieser Fassung einverstanden sind, 
so bitte ich, sitzen zu bleiben. (ES erhebt sich Niemand.) 
DaS zweite Alinea lautet: (Liest Alinea 2 des Auö- 
schnßantrageS.) Wenn die Herren mit diesem Alinea ein
verstanden sind, wollen sie auch sitzen bleiben. (ES erhebt 
sich Niemand.) Der Paragraph ist also auch angenom
men. (Rufe: Schluß der Sitzung.)

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  ES ist 
der Wunsch, daß zum Schlüsse der Sitzung geschritten 
werde; ich stelle zwar keinen Antrag in dieser Hinsicht, 
glaube nur daö in Erinnerung bringen zu dürfen, (v. 
Wurzbach: W ir haben Ausschuß-Sitzungen.)

P r ä s i d e n t :  Ich schließe dem Wunsche der Ver
sammlung gemäß die Sitzung. Nächste Sitzung morgen 
10 Uhr. Tagesordnung: Fortsetzung der heutigen De
batte.

(Schluß der Sitzung » Uhr )
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